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NOTRUFE

BEREITSCHAFTSDIENST 
DER ÄRZTE U. APOTHEKEN

BEHÖRDEN- 
SPRECHSTUNDEN

Notfallrettung/Notarzt (europaweit)  ...................................  112
Feuerwehr  ................................................................................  112
Polizei ......................................................................................... 110
Krankentransport .......................................................................... 0781 19222
Polizeirevier Haslach  ...........................................................................  975920
Ortenau Klinikum Wolfach  ......................................................  07834 9700
Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim  .........................................  07821 930
Ortenau Klinikum Offenburg  ....................................................  0781 4720
Gift-Notruf  .......................................................................................  0761 19240
Telefonseelsorge  .....................................................................  0800 1110222
(Kostenfrei)
Strom- und Wasserversorgung  ...........................................  2621
Störungsdienst Haslach, Bollenbach, Schnellingen
(Stadtwerke Haslach)
Stromversorgung-Störungsdienst-  .........................  078212800
Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach, Steinach 
(E-Werk Mittelbaden)
Wasserversorgung -Störungsdienst-  .............  siehe Gemeinde-
Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach,  ........................  verwaltungen
Steinach  .....................................  Tel. 3848, Mobil: 01757211505
Gasversorgung badenova Störungsdienst  ............  08002767767

NOTRUFNUMMERN (Notfallpraxis Offenburg)
Mo., Di., Do.: 19–22 Uhr, Fr.: 16–22 Uhr, Sa., So. und gesetzl. Feier-
tage: 8–22 Uhr - unter der Rufnummer 116 117

Ärztlicher und kinderärztlicher Notdienst sowie Augenarzt
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Allgemeinärzte) Tel. 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer: 0761 120 120 00

Tierärztlicher Notdienst: zu erfragen beim Haustierarzt

Apotheken-Notdienst
Notdienst-Wechsel jeweils morgens um 08.30 Uhr.
Freitag, 07.02.2025: Stadt-Apotheke Gengenbach 
Hauptstr. 21, 77723 Gengenbach, Tel.: 07803 - 33 09   
Samstag, 08.02.2025: Rathaus-Apotheke Elzach 
Hauptstr. 70, 79215 Elzach, Tel.: 07682 - 17 17   
Sonntag, 09.02.2025:  Zentral-Apotheke in der Arena 
Alter Stadtbahnhof 1, 77933 Lahr/Schwarzwald, Tel.: 07821 - 3 79 46   
Montag, 10.02.2025: Rohan-Apotheke im Schuttertal 
Hauptstr. 30, 77960 Seelbach, Tel.: 07823 - 54 54   
Dienstag, 11.02.2025: Bären-Apotheke Biberach 
Mitteldorfstr. 8, 77781 Biberach/ Baden, Tel.: 07835 - 81 58   
Mittwoch, 12.02.2025: Hirsch-Apotheke Dinglingen 
Dinglinger Hauptstr. 105, 77933 Lahr/Schwarzwald, Tel.: 07821 - 4 17 95   
Donnerstag, 13.02.2025: Schloss-Apotheke Wolfach 
Hauptstr. 10, 77709 Wolfach, Tel.: 07834 - 62 42   
Freitag, 14.02.2025: Apotheke zur Eiche Hausach 
Gustav-Rivinius-Platz 1, 77756 Hausach, Tel.: 07831 - 63 35   
Samstag, 15.02.2025: Stadt-Apotheke Hornberg 
Werderstr. 8, 78132 Hornberg, Tel.: 07833 - 77 77
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Redaktionsschlussänderung 
wegen „Schmutzigen Donnerstag“ 

Redaktionsschluss: Montag, 24.02., 16 Uhr 
Erscheinung: Freitag, 28.02. 
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AMTSBLATT DER STADT HASLACH
UND DER GEMEINDEN FISCHERBACH, HOFSTETTEN, 
MÜHLENBACH UND STEINACH.
Herausgeber sind die Bürgermeisterämter. 
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der jeweilige Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt
Bezugspreis Jahresabo in Steinach und Welschensteinach: 28,00 €
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr.
Verlag, Druck, gewerbliche Anzeigen und gewerbliche
Beilagen sowie private Anzeigen: ANB Reiff-Verlagsgesellschaft & 
Cie GmbH · Marlener Str. 9 · 77656 Offenburg · Telefon 0781/504-14 56
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de · www.anb-reiff.de

Haben Sie Ihr Mitteilungsblatt nicht erhalten?
Oder bekommen Sie es unregelmäßig?

Kontaktieren Sie uns mit Name und Anschrift unter:
0781/504-5566 • anb.zustellung@reiff.de

Haslach
Stadtverwaltung Haslach, Tel. 706-0
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr
und nach Terminvereinbarungen
Internet: http://www.haslach.de Zentrale e-mail: stadt@haslach.de

Polizeirevier Haslach
Schwarzwaldstr.16
Tel. 975920 Rund um die Uhr persönlich und
Fax 9759229 telefonisch erreichbar.

Postagentur Haslach  Montag - Freitag 9.30 – 12.00 Uhr
Im Spießacker 15-17 Mittwoch, Samstag  geschlossen

TÜV Haslach, Eichenbachstr. 2, Tel. 979340
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
 12.30 - 16.00 Uhr

Fischerbach
Gemeindeverwaltung  Montag bis Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 38  Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr
Tel. 91900  Freitag  8.00 - 13.00 Uhr
Fax 919020   Termine gerne auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten nach telefonischer Vereinbarung 
E-Mail: gemeinde@fischerbach.de · Internet: http://www.fischerbach.de
Freiw. Feuerwehr, Kdt. Markus Schwarze, Mobil: 0151 25388038
Wasserversorgung-Störungsdienst, Bauhof, Mobil: 0175 4075299
Forstrevierleiter Frank Werstein, Tel. 07832-969280, Fax: 07832-977618, 
Mobil: 0162 2535770, E-Mail: Frank.Werstein@ortenaukreis.de

Hofstetten
Gemeinde Hofstetten  Montag-Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 5  Dienstag und Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr
Tel. 07832 91290  Freitag    8.00 - 12.30 Uhr
Fax 07832 912920  
Internet: http://www.Hofstetten.com • E-Mail: gemeinde@hofstetten.com

Mühlenbach
Gemeindeverwaltung  Montag-Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 24  Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Tel. 07832 91180 Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Fax 07832 911820   Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind 

nach telefonischer Vereinbarung gerne möglich.
Internet: http://www.muehlenbach.de • E-Mail: gemeinde@muehlenbach.de

Steinach
Gemeindeverwaltung  Montag - Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Kirchstraße 4 Dienstag  14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07832 91980 Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Fax 07832 919820 Freitag 8.30 - 13.00 Uhr
 
Internet: http://www.steinach.de • E-Mail: info@steinach.de
Ortsvorsteher Xaver Rockenstein, Tel. 0151/70884874 oder 07832/4648
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Forstrevierleiter Ferdinand Marquardt, 
Tel. 0162 2535730, ferdinand.marquardt@ortenaukreis.de

Postagentur  Mo: 09.00 – 12.00 und 14.30 – 18.00 Uhr
Hauptstraße 17  Di: 09.00 – 12.30 Uhr, Mi: 09.00 – 12.30 Uhr
Tel. 2535  Do: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.30 – 18.00 Uhr
 Fr: 09.00 – 12.30 Uhr, Sa: 09.00 – 12.00 Uhr
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Haslach im Kinzigtal

Stadtnachrichten aus Haslach im Kinzigtal. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Philipp Saar
Herausgeber: Stadtverwaltung Haslach · Telefon 07832 706-174 · Telefax 07832 706-178 · stadtnachrichten@haslach.de · www.haslach.de

08. - 09. Februar

Samstag ab 16.30 Uhr
Sonntag 14.00 Uhr Umzug

Großes Narrendorf
und Umzug am Sonntag
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Stadtnachrichten
amtlich und aktuell

Stadt/Gemeinde Landkreis 
Haslach im Kinzigtal Ortenaukreis 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Bürgermeisters der 
Stadt Haslach 

Wegen Ablaufs der Amtszeit wird die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Haslach notwendig. 

 
Die Wahl findet statt am Sonntag, dem 16.03.2025. 
 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Entfällt auf keine Person mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen den zwei Personen statt, die bei der ersten 
Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben; bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet das Los. 
 
Eine erforderlich werdende Stichwahl findet statt am Sonntag, dem 30.03.2025. 
 
Bei der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten gültigen Stimmen erhalten hat; bei gleichen Stimmenzahlen 
entscheidet das Los.  
 
Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters / Bürgermeisterin beträgt 8 Jahre. 

Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger), die am Wahltag das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind. Diese werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen und 
können wählen. Der Bürgermeister ist berechtigt, vom Unionsbürger zur Feststellung seines Wahlrechts einen 
gültigen Identitätsausweis sowie eine Versicherung an Eides statt mit der Angabe seiner Staatsangehörigkeit 
zu verlangen.  
 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
 
Wahlberechtigt sind die vorstehend genannten Personen auch dann, wenn sie in keiner Gemeinde in der 
Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich am Wahltag aber seit mindestens drei Monaten in 
der Gemeinde gewöhnlich aufhalten. Diese Wahlberechtigten werden nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne 
Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine 
Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum 
Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben wird. 
 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch  
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, 
sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. 
 
Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. 
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Stadt Haslach im Kinzigtal, Bürgeramt, Am Marktplatz 1, 77716 Haslach 
 
bereit. 
 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der genannten Erklärungen und 
eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag dem 23.02.2025 beim 
Bürgermeisteramt 

Stadt Haslach im Kinzigtal, Bürgeramt, Am Marktplatz 1, 77716 Haslach 

eingehen. 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person
bedienen; § 30 KomWO gilt entsprechend. 
 
 
Stadt Haslach im Kinzigtal Haslach, den 07. Februar 2025 

 
Joachim Prinzbach 
1. Bürgermeister-Stellvertreter 

 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht 
in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine 
Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung (KomWO) 
beizufügen. 
 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt 

Erreichen Sie
mitIhrenProspektbeilagen

die Ortenau!

Profitieren Sie mit Ihrer Prospektbei-
lage von der hohen Akzeptanz und
Glaubwürdigkeit unserer Amtlichen
Nachrichtenblätter.

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456

0781/504 -1469

anb.anzeigen@reiff.de
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Stadt/Gemeinde Landkreis 
Haslach im Kinzigtal Ortenaukreis 

Öffentliche Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die 

Wahl des Bürgermeisters der Stadt Haslach am 16.03.2025 und 
eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 30.03.2025 
 
Bei der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Haslach und der etwa erforderlich werdenden Stichwahl kann nur 
wählen, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
1. Wählerverzeichnis 

 
1.1 In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die für die Wahl am 16.03.2025 Wahlberechtigten 

eingetragen. 
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahlberechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung 
des Wählverzeichnisses bekannt sind, in das Wählerverzeichnis mit einem Sperrvermerk für die erste Wahl 
eingetragen; im Übrigen erhalten sie auf Antrag einen Wahlschein (siehe Nr. 2). 
 
Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
23.02.2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann (siehe Nr. 1.3). 
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahlberechtigt sind, erhalten erst eine 
Wahlbenachrichtigung, sobald absehbar ist, dass eine Stichwahl stattfindet. Sie können nach Nr. 1.3 die 
Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. 
Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber 
am Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu 
versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung 
beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit 
mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben wird. 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der 
Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, 
die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichniseingetragen. 
 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht 
in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine 
Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung (KomWO) 
beizufügen. Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürgermeisteramt 
 
Stadt Haslach im Kinzigtal, Bürgeramt, Am Marktplatz 1, 77716 Haslach 
 
bereit. 
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Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden und - ggf. samt der genannten eidesstattlichen 
Versicherung und Nachweisen - spätestens bis zum Sonntag 23.02.2025 beim Bürgermeisteramt 
 
Stadt Haslach im Kinzigtal, Bürgeramt, Am Marktplatz 1, 77716 Haslach 
 
eingehen. 
 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen; § 30 KomWO gilt entsprechend. 
 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig 
ein Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für die etwaige Stichwahl Wahlberechtigten. 
 

1.2 Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen vom 24.02.2025 bis 26.02.2025 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten und am 27.02.2025 von 08.00 bis 10.00 Uhr sowie am 28.02.2025 von 10.00 bis 12.00 Uhr 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. 
 
Ort der Einsichtnahme 
Rathaus Haslach, Bürgeramt, Am Marktplatz 1, 77716 Haslach (rollstuhlgerecht) 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
 
Das Recht auf Einsicht und Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 bis 4 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 
 

1.3 Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der 
Einsichtsfrist, spätestens am Freitag, dem 28.02.2025 bis 12.00 Uhr beim Bürgermeisteramt 
 
Stadt Haslach im Kinzigtal, Bürgeramt, Am Marktplatz 1, 77716 Haslach 
 
die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift 
gestellt werden. 
 

1.4 Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in 
einem anderen Wahlraum oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 
2). 
 

2. Wahlscheine 
 

2.1 Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
2.1.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
2.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses (vgl. 1.3) zu beantragen; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass 
er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten 
Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist 
entstanden ist, 
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c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeisteramt bekannt geworden ist. 

 
2.2 Für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 30.03.2025 erhält ferner einen Wahlschein von Amts 

wegen, wer für die Wahl am 16.03.2025 einen Wahlschein nach Nr. 2.1.2 erhalten hat. 
 
2.3 Wahlscheine können 

für die Wahl am 16.03.2025 bis Freitag 14.03.2025, 18.00 Uhr für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl 
am 30.03.2025 bis Freitag 28. März 2025, 18.00 Uhr beim Bürgermeisteramt 
 
Stadt Haslach im Kinzigtal, Bürgeramt, Am Marktplatz 1, 77716 Haslach 

 
schriftlich, mündlich oder elektronisch (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder aufgrund der Anordnung einer Absonderung nach 
dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann, kann der Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Das Gleiche gilt für 
die Beantragung eines Wahlscheins aus einem der unter Nr. 2.1.2 genannten Gründen. Wer den Antrag für 
einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 
ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich für die Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum der Stadt oder durch Briefwahl 

wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte  
- einen amtlichen Stimmzettel 
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl 
- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur zulässig, wenn die 
Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. Der Wahlberechtigte, der seine 
Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl 
ausüben. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt 
(zulässige Assistenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 

2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
 

Stadt Haslach im Kinzigtal Haslach, den 07. Februar 2025 

 
Joachim Prinzbach 
1. Bürgermeister-Stellvertreter 
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Wahlbekanntmachung 
1. Am 23.02.2025 

findet die 
 

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
 
statt. 
 

Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt: 
 
Wahlbezirk 01:   01 Haslach 1 
Wahlraum:   Stadthalle Haslach* 
 
Wahlbezirk 02:   02 Haslach 2 
Wahlraum:   Stadthalle Haslach* 
 
Wahlbezirk 03:   03 Schnellingen 
Wahlraum:   Schulhaus Schnellingen 
 
Wahlbezirk 04:   04 Bollenbach 
Wahlraum:   Dorfgemeinschaftshaus* 
 
*rollstuhlgerecht 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 12.01.2025 bis 02.02.2025 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:30 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 
 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber 
der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 
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Der Wähler gibt  

 
seine Erststimme in der Weise ab,  

 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,  

und seine Zweitstimme in der Weise,  
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 

ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder  
 

b) durch Briefwahl  
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des 
Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Stadt Haslach im Kinzigtal Haslach, den 07. Februar 2025
 
 
 
Philipp Saar 
Bürgermeister 
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Wichtiger Hinweis:  
Rathaus geschlossen 

Aufgrund von internen Veranstaltungen 
bleibt das Rathaus am Nachmittag des 
Dienstag, 11.02. geschlossen. 
  
Vielen Dank für ihr Verständnis 

 
 

Wichtiger Hinweis zur 
Bundestags-  

und Bürgermeisterwahl 
In den kommenden Tagen erhalten Sie 
Ihre Wahlbenachrichtigung für die 
Bürgermeisterwahl. Bitte achten Sie 
darauf, diese nicht mit der Wahlbenach-
richtigung zur Bundestagswahl zu ver-
wechseln. Am Wahlsonntag der Bun-
destagswahl am 23.02.2025, kann 
ausschließlich nur mit der Wahlbenach-
richtigung zur Bundestagswahl gewählt 
werden. 
  
Wir bitten um Beachtung! 
  
Ihr Wahlamt der Stadt Haslach 

 

Wahlscheinantrag  
bequem per Internet 

Zur Bundestagswahl am 23.02.2025 kön-
nen Wahlscheine neben den herkömm-
lichen Beantragungsarten persönlich oder 
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch son-
stige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form beantragt werden (§ 
27 Abs. 1 Bundeswahlordnung). 
  
Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung 
eines Wahlscheines per Internet auf unserer 
Homepage 
  

www.haslach.de 
an. 
  
Beim Aufruf des Links erhalten Sie ein Erfas-
sungsformular für Ihre Antragsdaten. Die 
Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung 
müssen Sie in das Antragungsformular ein-
tragen. Ihnen steht es offen, sich die Unter-
lagen nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift senden zu lassen. 
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt 
über das Internet in eine Sammeldatei zur 
Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre An-
tragsdaten nicht mit unserem dialogisier-
ten Wählerverzeichnis übereinstimmen, er-
halten Sie automatisch einen Hinweis. 
  
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinan-
trag auch rasch und einfach mit Ihrem Mo-
bilgerät über den QR Code auf der Rücksei-

te der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die 
meisten Daten sind hier bereits hinterlegt - 
Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und 
möglicherweise noch eine abweichende 
Versandadresse. 
  

Der Wahlschein und die Briefwahlunterla-
gen werden Ihnen von uns anschließend 
per Post oder durch unseren Amtsboten 
zugestellt. 
  

Für die automatische Prüfung Ihrer Daten 
benötigen wir unter anderem zwingend 
die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wäh-
lernummer. Sollten Sie Ihre Wahlbenach-
richtigung nicht vorliegen haben, können 
Sie auch formlos per E-Mail an joos@has-
lach.de oder blank@haslach.de einen Wahl-
schein beantragen. In diesem Fall müssen 
Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, 
Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift 
angeben. Bei Fragen zum Antragsverfahren 
wenden Sie sich bitte an Frau Joos 
07832/706-0) oder Frau Blank Tel.: 
07832/706-141. 
  

Wir weisen darauf hin, dass Wahlscheine 
mit Briefwahlunterlagen voraussichtlich 
erst etwa zwei Wochen vor dem Wahlter-
min versandt werden können, da vorher 
keine Stimmzettel zur Verfügung stehen 
werden!! 
  
  
Stadt Haslach 
Bürgeramt 

Bekanntmachung des 
HH´Planes 2025 

B E K A N N T M A C H U N G 
  
-  der Haushaltssatzung und des Haus-

haltsplanes der Stadt Haslach 
-  des Wirtschaftsplanes des Eigenbe-

triebes Stadtimmobilien 
-  des Wirtschaftsplanes der Stiftung „So-

zialzentrum des Leprosen- und Spital-
fonds Haslach“ 

 (Träger: Stadt Haslach) 
-  des Wirtschaftsplanes der Verwaltungs-

gemeinschaft Haslach-Umland
  (Abwasserbeseitigung) 
  
Aufgrund §§ 79, 81, 96 und 97 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg i.d.F. 
vom 24.07.2000 (Ges.Bl. BW S. 581) und § 14 
des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 
mit Änderungen hat der Gemeinderat am 
21. Januar 2025 die o.g. Haushaltssat-
zungen bzw. Wirtschaftspläne für das Haus-
haltsjahr  2 0 2 5  beschlossen. 
 

I.   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
der Stadt Haslach 

  
§ 1  

Ergebnishaushalt  
und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
  
1.   im Ergebnishaushalt 
 mit den folgenden Beträgen EUR 
1.1  Gesamtbetrag der 
 ordentlichen Erträge von 24.132.700 
1.2   Gesamtbetrag der 
 ordentlichen Aufwendungen 
 von  -26.524.900 
1.3  Veranschlagtes 
 ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) 
 von  -2.392.200 
1.4  Gesamtbetrag der 
 außerordentlichen Erträge von 0 
1.5  Gesamtbetrag der 
 außerordentlichen 
 Aufwendungen von  0 
1.6  Veranschlagtes 
 Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 
1.7  Veranschlagtes 
 Gesamtergebnis
 (Summe aus 1.3 und 1.6) 
 von  -2.392.200 

2.  im Finanzhaushalt 
 mit den folgenden Beträgen
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 
 von  22.936.200 
2.2  Gesamtbetrag der 
 Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 
 von  -23.777.400 
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /
 -bedarf des 
 Ergebnishaushalts   
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) 
 von   -841.200
2.4  Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 2.561.700 
2.5  Gesamtbetrag der 
 Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von -5.477.400 
2.6  Veranschlagter 
 Finanzierungsmittel-
 überschuss /-bedarf 
 aus Investitionstätigkeit 
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von  -2.915.700 
2.7  Veranschlagter 
 Finanzierungsmittel-
 überschuss /-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) 
 von  -3.756.900 
2.8  Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit 
 von  2.500.000 
2.9  Gesamtbetrag der 
 Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von -347.700 
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2.10  Veranschlagter 
 Finanzierungsmittel-
 überschuss /-bedarf 
 aus Finanzierungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) 
 von   2.152.300 
2.11  Veranschlagte Änderung 
 des Finanzierungsmittel-
 bestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) 
 von   -1.604.600 

§ 2  
Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen für Investitionen und Inve-
stitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird 
festgesetzt auf 2.500.000 EUR. 
   

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Er-
mächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird fest-
gesetzt auf  2.846.300 EUR. 
     

§ 4  
Kassenkredite  

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf 1.500.000 EUR. 

II.   Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Stadtimmobilien 

  
§ 1 

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2025 wird wie folgt festgesetzt: 
  
1.  Erfolgsplan 
 +  Summe Erträge  701.000 € 
 -  Summe Aufwendungen 678.300 € 
 =  Jahresüberschuss/
  Fehlbetrag  22.700 € 
  
2.  Liquiditätsplan 
 + Einzahlungen aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  701.000 € 
 - Auszahlungen aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  435.000 € 
 = Zahlungsmittel-
  überschuss/-bedarf 
  aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  266.000 € 
 + Einzahlungen aus 
  Investitionstätigkeit  0 € 
 - Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit  60.000 € 
 =  Finanzierungsmittel-
  überschuss/-bedarf aus 
  Investitionstätigkeit -60.000 € 
 = Veranschlagter
  Finanzierungsüberschuss/
  -bedarf 206.000 € 

 + Einzahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit 400.000 € 
 - Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit 620.300 € 
 = Finanzierungsmittel-
  überschuss/-bedarf aus 
  Finanzierungs-
  tätigkeit -220.300 € 
 = Änderung des 
  Finanzierungsmittel-
  bestands  -14.300 € 

  
§ 2 

Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen für Investitionen und Inve-
stitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt 
auf  400.000 Euro 
  

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Er-
mächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Wirtschaftsplan-
jahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf  0 Euro 
  

§ 4 
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf  250.000 Euro 
  
  
III.   Wirtschaftsplan der Stiftung „Sozi-

alzentrum des Leprosen- und Spi-
talfonds Haslach i.K.“ 

 (Träger: Stadt Haslach) 
  

§ 1 
Festsetzung des Wirtschaftsplanes 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2025 wird wie folgt festgesetzt: 
  
1.  Erfolgsplan 
 + Summe Erträge  648.500 € 
 - Summe Aufwendungen 722.000 € 
 = Jahresüberschuss/
  Fehlbetrag  -73.500 € 
  
2.  Liquiditätsplan 
 + Einzahlungen aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  648.500 € 
 - Auszahlungen aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  380.400 € 
 = Zahlungsmittelüberschuss/
  -bedarf aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  268.100 € 
 + Einzahlungen aus
   Investitionstätigkeit  300.000 € 
 - Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit  5.000 € 
 = Finanzierungsmittel-
  überschuss/-bedarf aus 
  Investitionstätigkeit 295.000 € 
 = Veranschlagter
  Finanzierungsüberschuss/
  -bedarf  563.100 € 

 + Einzahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit 587.800 € 
 - Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit 848.500 € 
 = Finanzierungsmittel-
  überschuss/-bedarf aus 
  Finanzierungs-
  tätigkeit -260.700 € 
 = Änderung des 
  Finanzierungsmittel-
  bestands  302.400 € 

  
§ 2 

Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen für Investitionen und Inve-
stitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt 
auf  587.800 Euro 

  
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Er-
mächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Wirtschaftsplan-
jahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf  0 Euro 

  
§ 4 

Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf  250.000 Euro 
  
  
IV.   Wirtschaftsplan der Verwaltungs-

gemeinschaft Haslach-Umland 
 (Abwasserbeseitigung) 
  

§ 1 
Festsetzung des Wirtschaftsplanes 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2025 wird wie folgt festgesetzt: 
  
1.  Erfolgsplan 
 + Summe Erträge  1.065.200 € 
 - Summe 
  Aufwendungen 1.065.200 € 
 = Jahresüberschuss/
  Fehlbetrag  0 € 
  
2.  Liquiditätsplan 
 + Einzahlungen aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  1.017.500 € 
 - Auszahlungen aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  888.000 € 
 = Zahlungsmittelüberschuss/
  -bedarf aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  129.500 € 
 + Einzahlungen aus 
  Investitionstätigkeit  0 € 
 - Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit  187.700 € 
 = Finanzierungsmittel-
  überschuss/-bedarf aus 
  Investitionstätigkeit -187.700 € 
 = Veranschlagter
  Finanzierungsüberschuss/
  -bedarf  -58.200 € 
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 + Einzahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit 58.200 € 
 - Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit 0 € 
 = Finanzierungsmittel-
  überschuss/-bedarf aus 
  Finanzierungstätigkeit 58.200 € 
 = Änderung des 
  Finanzierungsmittel-
  bestands  0 € 
  

§ 2 
Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen für Investitionen und Inve-
stitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt 
auf  0 Euro 
  

§ 3 
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf  250.000 Euro 
  

§ 4 
Umlagen 

Die Höhe der Umlagen wird wie folgt fest-
gesetzt: 
  
Betriebskostenumlage 1.017.500 Euro 
Investitionsumlage 58.200 Euro 
  
Haslach im Kinzigtal, den 21. Januar 2025 
Der Gemeinderat: 
  
gez. Philipp Saar, Bürgermeister 

---------- 
Die vorstehende Haushaltssatzung der 
Stadt Haslach sowie die vorstehenden Wirt-
schaftspläne mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2025 werden hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
  
Die vom Gemeinderat beschlossene Haus-
haltssatzung bzw. Wirtschaftspläne mit ih-
ren Anlagen wurden gemäß § 81 Absatz 2 
GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 
23.01.2025 vorgelegt. 
  
Die genehmigungspflichtigen Bestandteile 
der Haushaltssatzung bzw. Wirtschaftsplä-
ne wurden vom Landratsamt Ortenaukreis 
am 24.01.2025 genehmigt. 
  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme 
vom 

Montag, den 10. Februar 2025 bis 
Dienstag, den 18. Februar 2025 

bei der Stadtverwaltung Haslach (Kämme-
rei) öffentlich aus. Sie können den Haus-
haltsplan auch nach diesem Datum bis zur 
Bekanntmachung der nächsten Haushalts-
satzung einsehen. Bitte wenden Sie sich zu 
diesem Zweck an die Stadtverwaltung Has-
lach, Kämmerei. 
  
Haslach, den 03. Februar 2025 

Philipp Saar 
Bürgermeister 

STADT HASLACHC
ARBEITEN BEI DERARBEITEN BEI DER

AUSBILDUNGSPLATZ ALS
VERWALTUNGSFACHANGESTELLTER

AB 01.09.2025 (M/W/D)

Duale Ausbildung

Abwechslungsreiche
Aufgaben

Leistungsgerechte
Vergütung (TVöD)

Jetzt bewerben:
bewerbung@haslach.de

oder www.haslach.de

STADT HASLACH
ARBEITEN BEI DERARBEITEN BEI DER

Verantwortlicher im Fachbereich „Tiefbau“ (m/w/d )

• Straßen, Brücken und Plätze, Erschließung Baugebiete
• Abwasserbeseitigung
• Friedhofswesen
• Planung, Ausschreibung und Bauleitung

• Unbefristete und zukunftssichere Anstellung in Vollzeit
• Leistungsgerechte Eingruppierung im TVÖD
• Betriebliche Altersvorsorge

Dann bewirb dich unter:
E-Mail: bewerbung@haslach.de
Auskünfte über die Tätigkeit: 07832/ 706-135 Manfred Schöner
Auskünfte zum Arbeitsverhältnis: 07832/ 706-114 Simone Volk
Nähere Details zur Ausschreibung finden Sie unter: www.haslach.de
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Mitteilung für unsere 
Grundsteuerzahler  

Hiermit möchten wir die Steuerzahler, 
welche der Stadtkasse kein SEPA-Last-
schriftmandat für die Grundsteuer er-
teilt haben, auf den Fälligkeitstermin 
per 15.02.2025 hinweisen. 
  
Bankverbindungen der Stadtkasse: 
Sparkasse Kinzigtal 
IBAN: DE18 6645 1548 0000 0090 78 
BIC: SOLADES1HAL 
  
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG 
IBAN: DE12 6649 2700 0088 4009 09 
BIC: GENODE61KZT 

 

Problemstoffsammlung 
Am Samstag, den 15. Februar 2025  
findet von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr die 
Problemstoffsammlung auf dem Park-
platz neben der Markthalle (bei Stadi-
on) statt. Bei der Problemstoffsamm-
lung werden Problemabfälle aus 
Haushaltungen (Farb- und Lackreste, 
Verdünner, Lösungsmittel, usw.) ange-
nommen. Es werden auch ausgediente 
Elektrokleingeräte, sowie Elektronikge-
räte kostenlos angenommen, jedoch 
keine Elektrogroßgeräte (z. Bsp. 
Wasch- und Spülmaschinen, Elektro-
herde, Kühlgeräte). Kühlgeräte und 
Elektrogroßgeräte können von jeder-
mann selbst bei der Mülldeponie Vul-
kan zu den üblichen Öffnungszeiten 
kostenlos angeliefert werden. Die Ge-
räte sind dabei von den Anlieferern 
selbst zu entladen. 
  
Weitere Hinweise zur Problemstoff-
sammlung sind unter den gemein-
samen Bekanntmachungen zu ent-
nehmen. 
  
Stadtverwaltung Haslach 

FUNDSACHEN

Beim Fundbüro der Stadt Haslach im Kin-
zigtal wurden folgende Fundsachen abge-
geben: 
  
- Schlüsselbund (vor der Stadtbücherei) 
  
weitere Informationen erhalten Sie im In-
ternet unter  www.haslach.de  / Rathaus 
& Service / Bürgerservice / Fundbüro
  
oder wenden Sie sich bitte an: 
Christina Joos, Tel.-Nr. 07832 706-0 
Mail: joos@haslach.de 
Bettina Becher, Tel.-Nr. 07832 706-142 
Mail: becher@haslach.de 

ABFALL-
BESEITIGUNG

Bei Fragen zur Abfallwirtschaft wenden 
Sie sich bitte an:
LRA Ortenaukreis / Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft
abfallwirtschaft@ortenaukreis.de
www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de

Abfallberatung: 0 7 8 1 / 8 0 5 -
9600
Gebühren und Behälter: 0781/805-6000

Behälterbestellungen oder -änderungen 
können nur vom Grundstückseigentümer 
bzw. Verwalter vorgenommen werden.
Hierzu wird die Kundennummer und das 
Leistungskonto benötigt.

Bei der Stadtverwaltung Haslach betreut 
Sie:
Herr Gülhan Celik, Stadtbauamt
Tel.: 07832/706-137, Mail: celtik@haslach.
de

Leerung der Mülltonnen:

Graue Tonne:
den 17.02. in Bollenbach
den 19.02. in Haslach & Schnellingen

Grüne Tonne:
den 19.02. in Schnellingen
den 20.02. in Haslach & Bollenbach

Gelbe Säcke:
den 10.02. in Bollenbach & Schnellingen
den 12.02. in Haslach
 
Nächste Altpapiersammlung (FFW):
den 15.03.
in Haslach, Bollenbach & Schnellingen
 
Nächster Warentauschtag:
den 08.03. von 13.00 - 16.00 Uhr
Standort: Markthalle Haslach
 
Abholung von Grünabfällen:
Es findet keine Sammlung in 2025 statt. 
  
Batteriebehälter:
Rückgabe im Handel oder bei Problem-
stoffsammlung
oder bei der Deponie Vulkan

Korktonne:
Klosterparkplatz (hinter Glascontainer)

Deponie Vulkan (Tel.: 07832/96886):
Mo. bis Fr. 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr & 13.00 
Uhr bis 16.30 Uhr
sowie Sa. 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 

Stadtbücherei
im bürgerhaus
der stadt haslach

Öffnungszeiten 
Dienstag 14.30 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.30 - 19.00 Uhr 
Freitag 14.30 - 18.00 Uhr 
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr 
Telefon 07832/9182-0 
E-Mail buecherei@haslach.de 
  
 

Buch-Tipp 

Büchereimitarbeiterin Karin Kammerer emp-
fiehlt: Dannenberg, Meike:
Die Ärztin. Gefährliche Nachtschicht

Frau Dr. Eva Martens, Gynäkologin im Kran-
kenhaus, versorgt Patientinnen, sichert aber 
auch Spuren von Sexualverbrechen. Manch-
mal kommen auch Frauen ins Krankenhaus, 
die noch keine Anzeige erstatten wollen. 
Die Spuren werden anonymisiert und bis zu 
zehn Jahren aufbewahrt, um sie im Zweifel 
vor Gericht vorlegen zu können. 
In einer Nachtschicht, als Eva Martens 
Dienst hat, wird eine junge Frau schwer ver-
letzt in der Notaufnahme eingeliefert. Sie 
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wurde Opfer einer brutalen Vergewaltigung 
und muss sofort behandelt werden. Die Ver-
letzungen erinnern die Ärztin an eine 
frühere Vergewaltigung einer anderen jun-
gen Frau. Damals führte sie eine anonyme 
Spurensicherung der DNA durch, weil die 
Frau keine Anzeige erstatten wollte. Sie hat 
nun die Befürchtung, dass hier der gleiche 
Täter am Werk war. Nur sie weiß, dass die 
DNA im Archiv gesichert ist. Doch der Täter 
scheint dies ebenfalls zu wissen und sendet 
ihr gewisse Signale und Zeichen, dass er sie 
im Fokus hat. Sie spürt, dass sie und ihre Fa-
milie in Gefahr schweben. Hinzu kommt, 
dass Eva als Ärztin unter ärztlicher Schwei-
gepflicht steht und nichts an die Öffentlich-
keit weitergeben darf. 
Die Kommissarin Frauke Herrschmann von 
der Polizei tut alles, um den Vergewaltiger 
zu finden. Es gibt verschiedene Verdächtige 
und es wird klar, dass man es solchen Män-
nern nicht ansieht, was für ein Doppelleben 
sie führen. Die Kommissarin merkt zwar, 
dass die Ärztin nervös ist, aber sie ahnt 
nicht, was sie ihr alles verschweigt. Auch Eva 
versucht ihrerseits zu ermitteln und begibt 
sich und ihre Familie dadurch in Gefahr. 
Ein sehr spannender, nicht alltäglicher Thril-
ler, man kann ihn nicht aus der Hand legen! 
 

Haslach BiG -
Bibliothek der
Generationen

Öffnungszeiten 
Montag 14.30 - 18.00 Uhr 
Dienstag 09.00 - 13.30 Uhr 
Mittwoch 09.00 - 13.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 - 13.30 Uhr 
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07832/96093-92 
 

Schwerpunkt Bildung 
Die Bibliothek der Generationen ist eine 
Zweigstelle der Stadtbücherei, die - pas-
send zur Lage im Bildungszentrum - ihren 
Schwerpunkt im Bereich der Sach- und 
Fachmedien hat. Zudem gibt es einen groß-
en Bestand an Kinder- und Jugendliteratur. 
Der Leseausweis ist in beiden Bibliotheken 
gültig und kann in beiden beantragt wer-
den. 
  
Die Ausleihe ist in der Bibliothek der Gene-
rationen - auch für Erwachsene - kostenlos! 
 

BiG –
Erwachsenenbildung

TANZGENUSS 
Ein Angebot für Frauen.
Tanzen belebt, stärkt, inspiriert, reinigt, be-
rührt und bewegt.

Zu Beginn bewegen wir uns mit sanften Im-
pulsen hinein ins freie Tanzen.
Getanzt werden kann barfuß, in Socken, 
oder mit weichen Tanzschuhen und be-
quemer Kleidung.
Ich lade Dich herzlich ein und freue mich 
auf Dich. 
Dienstag, 25. Februar 2025
Beginn: 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr
Ausgleich: 15,00 € 
Anmeldung erwünscht: 07682 - 926 19 01 
  
Ort:
BiG - In der Bibliothek der Generationen
Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum Ge-
bäude C, Richard-Wagner-Straße 10, 
77716 Haslach 
  
Leitung:
Beate Klein
Impulse für Lebensfreude
79215 Elzach 
 

KOMMUNALE 
JUGEND- UND 
SOZIALARBEIT

Jugendarbeit

Öffnungszeiten Offene Jugendarbeit 
Haslach  
  
Montag bis Donnerstag von 13.00 bis 
19.00 Uhr 
Freitag von 13.00 bis 20.45 Uhr 
  
Aktuelles zu unseren aktuellen Wochen-
plänen und wöchentlich wechselnden 
Angeboten findet ihr unter Instagram @
offene_jugendarbeit_haslach. 
  
Euer Team der Offenen Jugendarbeit 
Haslach 

 

Wusel Wochen 2025   
Ein neues Jahr hat begonnen und damit 
beginnt auch bald wieder die Anmelde-
phase für die verbindliche Ferienbetreuung 
der Stadt Haslach, den Wusel Wochen 2025. 
  
Die Wusel Wochen sind ein Natur- und Er-
lebnispädagogisch orientiertes Ferienfrei-
zeitprogramm in den Oster-, Pfingst- und 
Sommerferien, welches sich an Grundschü-
lerInnen der 1- 4 Klasse richtet. Die Betreu-
ung beinhaltet die Begleitung der Kinder 
durch pädagogisch geschultes Personal, 
Freizeitangebote sowie ein Frühstück. 
Die Räumlichkeiten des Jugendhauses und 

sein großes Außengelände bieten zudem 
genügend Platz und Möglichkeiten für Ak-
tionen wie Spiel-, Bastel- sowie Kreativan-
gebote. 
  
  
Hier nun alle wichtigen Eckdaten für das 
Jahr 2025 im Überblick: 
  
Die Betreuungszeiten liegen jeweils von 
Montag bis Donnerstag* von 7:30 Uhr bis 
16.00 Uhr und Freitag von 7:30 Uhr bis 
13.00 Uhr, wobei die jeweils letzten 30 Mi-
nuten als Abholzeit gelten. 
  
*Abweichung der Tage in den Oster- und 
Pfingstferien 
Ostern  14.04.2025 - 17.04.2025 be-

reits voll belegt 
Pfingsten 10.06.2025 - 13.06.2025 
Sommer W1  04.08.2025 - 08.08.2025  be-

reits voll belegt 
Sommer W2 11.08.2025 – 15.08.2025 
  
Bei voll belegten Anmeldeplätzen werden 
Wartelisten eingerichtet. Beim Nachrücken 
werden Sie automatisch informiert. 
  
Die Kosten belaufen sich auf 13,00€ pro 
Tag, was dementsprechend folgende Preise 
für die Ferienprogramme ergibt: 
Ostern  52,00€ 
Pfingsten  52,00€ 
Sommer Woche 1  65,00€ 
Sommer Woche 2  65,00€ 
  
Online-Anmeldeverfahren:  
Anmeldungen sind ab dem 28.01.2024 ab 
12.00 Uhr ausschließlich über das Online-
portal Feripro (https://haslach.feripro.de) 
möglich.
 
Folgend finden Sie eine kurze Erklärung 
zur Onlineanmeldung
• Rufen Sie die Website www.haslach.feri-

pro.de auf
• Klicken Sie rechts auf Wusel Wochen – Ver-

anstaltungen & Anmeldung
• Wählen Sie die gewünschte Veranstal-

tung aus, indem Sie auf auswählen kli-
cken

• Bestätigen Sie die Auswahl
• Beantworten Sie die aufgeführten Fra-

gen
• Persönliche Daten angeben
• Einwilligung zur: Veröffentlichung von 

Fotos; Datenschutz; Teilnahmebedin-
gungen.

• Angaben überprüfen und anschließend 
Anmeldung verbindlich abschicken

• Sobald sie eine Anmeldebestätigung er-
halten haben, überweisen Sie den fäl-
ligen Betrag innerhalb von sieben Tagen 
an die angegebenen Kontodaten.

• Bei Überbelegung der Veranstaltungen 
werden Sie über Wartelistenplätze infor-
miert.

• Innerhalb von 4 Wochen vor Start des je-
weiligen Ferienprogramms erhalten Sie 
eine Übersicht über das Angebot, den 
Ablaufplan sowie Eckdaten und was ihr 
Kind im Programm dabeihaben sollte.
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Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne un-
ter der 07832 8040 zur Verfügung. Wir freu-
en uns wie jedes Jahr auf eine ereignis-
reiche und spannende Zeit. 
  
Das Team der Offenen Jugendarbeit Has-
lach 
 

Schulsozialarbeit

Beratung für Eltern, Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte 
  
Grundschule 
Frau Ehret 
07832 9754 169 
ehret@haslach.de 

Sekundarstufe 
Frau Jilg (Montag- und Donnerstagvormit-
tag) 
07832 9754 110 
jilg@haslach.de 
  
WhatsApp für Schülerinnen und Schüler 
0157 35333115 

INTEGRATIONSARBEIT

Buddys gesucht 
Aktuell suchen wir mehrere deutschspra-
chige Buddys. Bei Interesse melden Sie sich 
bitte an husch@haslach.de oder unter 
0151-50664785. 
  
So funktioniert das Buddy-Projekt in Has-
lach 
  
Im Buddy-Projekt möchten wir zugewan-
derte Menschen und deutsche Mutter-
sprachlerInnen zusammenbringen, um 
Freundschaften zu knüpfen, Sprachkompe-
tenz zu fördern und Vorurteile abzubauen. 
Sobald zwei Personen verknüpft sind, tref-
fen sich diese Buddys gelegentlich, um sich 
zu unterhalten oder gemeinsam etwas zu 
unternehmen. Zeitpunkt und Häufigkeit 
sind dabei den Buddys überlassen. 

 

MUSIKSCHULE
HASLACH

Erfolgreiche Musikschüler beim Regio-
nalwettbewerb „Jugend musiziert“ 
Ende Januar hat in Offenburg der Regional-
wettbewerb „Jugend musiziert“ stattgefun-
den. Mit dabei waren sechs junge Musike-
rinnen und Musiker, die an der Zweigstelle 
Haslach unterrichtet werden. 

Alle wurden für ihre tollen Leistungen 
mit ersten Preisen belohnt!: 
In der Altersgruppe Ib: Lara-Sophie Har-
bach und Sina Zhang im Duo Horn/Klavier 
(21 Punkte), Sina Zhang außerdem in der 
Solowertung Violine, ebenso Amelie 
Wöhrle (beide 21 Punkte) 
In der Altersgruppe II: Greta Schwörer (22 
Punkte) und Sophie Zhang (21 Punkte, bei-
de Solowertung Violine). Sophie Zhang au-
ßerdem am Klavier in der Duowertung Flö-
te/Klavier (23 Punkte), ebenso Anton 
Griesbaum (23 Punkte, Solowertung Cello). 
Anton Griesbaum und Sophie Zhang dür-
fen sich über eine Weiterleitung zum Lan-
deswettbewerb freuen, der Anfang April in 
Calw und Nagold stattfindet. 
Mit den Preisträgern freuen sich die Lehr-
kräfte Gozel Esenova (Violine), Beate Fisse-
ler (Violine), Alex Geladze (Klavier), Anne 
Heideker (Cello) und Heiko Mazurek (Horn). 

Herzlichen Glückwunsch! 

 
Finde dein Trauminstrument! 
Die Musikschule bietet noch im Februar 
kostenlose Schnupperstunden an. 
30 Minuten lang kann ein Wunschinstrument 
unter Anleitung einer Fachlehrkraft auspro-
biert werden. Die Aktion richtet sich an Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene. Eine 
Schnupperstunde pro Person ist kostenlos. 

Anmeldung und Auskunft unter 0781 
9364100 oder 
info@musikschule-offenburg.de

Integration durch Freundschaft

Werden Sie jetzt Buddy!
Mehr Informationen unter haslach.de
Anmeldung unter husch@haslach.de

Sprachtandems für deutsche Muttersprachler
und Zugewanderte

DAS BUDDY-
PROJEKT

und Zugewanderte
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AUS DEN
KINDERGÄRTEN Sportkita Schwarzwaldkind
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Wir für Haslachs 
Kinder e.V.

Außenstelle Haslach
Herr Werner Müller
Im Alten Kapuzienerkloster
Klosterstraße 1, 77716 Haslach
Telefon: 07832 706-174
Telefax: 07832 706-178
Frau Miriam Mayer
0171 8916673
E-Mail: haslach@vhs-ortenau.de
Internet: www.vhs-ortenau.de

vhs Haslach -   
Jetzt anmelden! 

Auch 2025 bietet die vhs Ortenau Außen-
stelle Haslach wieder viele interessante 
Kurse an. Am 17. Februar beginnt das neue 
Semester und ein neues Programmheft er-
scheint. Lassen Sie sich überraschen! 
Ab dem 31. Januar können sämtliche Ver-
anstaltungen auf der Homepage der vhs 
unter www.vhs-ortenau.de eingesehen 
werden und Annmeldungen sind online, 
telefonisch oder schriftlich möglich. Infor-
mationen zu den Kursen erhalten Sie online 
oder bei der vhs Haslach bei Frau Miriam 
Mayer, 0171/8916673 oder per e-mail unter 
haslach@vhs-ortenau.de. 
  

Übersicht über das Kursangebot in Haslach 
10.02.25 Vortrag „Die Haslacher Fasnet 
einst und heute - Ein Nostalgieabend zur 
Einstimmung auf die närrische Zeit“ 
1.0119 HS 

Foto: Alois Krafzcyk

Vortrag in Zusammenarbeit mit dem Hi-
storischen Verein Haslach 
1 Abend, 10.02.2025, Montag, 20:00 – 22:00 
Uhr, Haus der Musik, Alois Krafczyk, 8,00 € 
  
13.02.25 Vortrag „Vorsorgevollmacht - 
einfach erklärt“ 1.0324 HS 
Vortrag in Zusammenarbeit mit dem 
Pflegestützpunkt Ortenaukreis 

1 Abend, 13.02.2025, Donnerstag, 18:00 - 
19:30 Uhr, Mehrgenerationenhaus Haslach, 
Petra Springmann, gebührenfrei 
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung beim 
Pflegestützpunkt Ortenaukreis unter Tel. 
07832 99955-220 bzw. -222 oder E-Mail: 
kontakt@psp-kinzigtal.de notwendig. 
  

15.02.2025 Fastnachtsschminkkurs für 
Eltern mit Kindern ab 4 Jahren 2.0003 HS 

1 Tag, 15.02.2025, Samstag, 10:00 - 12:15 
Uhr, Königsberger Straße 3, 77716 Haslach, 
Heike Wilczek, 25,00 € inkl. Material. 
  
18.02.25 Vortrag Patientenverfügung 
1.0302 HS 
Vortrag in Zusammenarbeit mit dem 
Pflegestützpunkt Ortenaukreis 
1 Abend, 18.02.2025, Dienstag, 18:00 - 
20:00 Uhr, Mehrgenerationenhaus Haslach, 
Horst Gaiser von PalliMed e.V., gebühren-
frei 
  
18.02.25 Englisch A1 (3. Jahr) 4.0605 HS 
12 Abende, 18.02.2025 - 27.05.2025, Diens-
tag, 18:00 – 19:30 Uhr, Heinrich-Hansjakob-
Bildungszentrum, Raum C1.05 (Eingang C), 
Heide Klauß, 87,00 € 
  

Weitere Veranstaltungen 
07.03.25  Englisch Prüfungsvorbereitung 

Kommuniaktionsprüfung  
6.0704 HS 

14.03.25 Weinseminar 3.0581 HS 
15.03.25  Sumi-e - japanische Tuschmalerei 

2.0703 HS 
17.03.25 Smartphone-Kurs 5.0103 HS 
19.03.25 Vortrag Erbrecht 1.0305 HS 
21.03.25 Gin-Seminar 3.0582 HS 
05.04.25 Teenager Schminkkurs 2.0003 HS 
05.04.25 Kindernotfallkurs 3.0407 HS 
06.04.25  Besichtigung ‚Haus Theres‘  

1.0102 HS 
14.04.25  Englisch Prüfungsvorbereitung 

6.0705 HS 
08.05.25 Qigong im Freien 3.01404 HS 
08.05.25 Qigong im Freien 3.01405 HS 
08.05.25 Qigong im Freien 3.01406 HS 
09.05.25 Innere Achtsamkeit 1.0618 HS Z0 
12.05.25  „Mexikanische Küche“ Kochkurs 

auf Spanisch 3.0531 HS 
12.05.25  Vortrag „80 Jahre Kriegsende“ 

1.0106 HS Z0 
16.05.25 Waldführung für Kinder 1.1005 HS 
22.05.25  Buchvorstellung „Speed-Date“ 

2.0103 HS 
24.06.25  Besichtigung KZ-Gedenkstätte 

Vulkan 1.0104 HS 
10.07.25  Vortrag Vorsorgevollmacht  

1.0316 HS 
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TOURISTINFORMATION
HASLACH informiert

Kulinarischer Wintermarkt 
beim Kuckuck Award 2025 

nominiert -  
stimmen Sie mit ab! 

KUCKUCK 25 SCHWARZWALD GENUSS-
AWARD 
2025 ist da und der Schwarzwald bereitet 
sich auf ein ganz besonderes Ereignis vor: 
den kuckuck-Award! Diese einzigartige 
Auszeichnung verspricht, die besten Ge-
nussheldinnen und -helden der Region zu 
ehren. 
Der Schwarzwald ist bekannt für seine 
Gastfreundschaft und kulinarischen Köst-
lichkeiten wie Kirschtorte, Schinken und 
Wein. Doch die wahre Stärke der Region 
liegt in den Menschen, die diese Genuss-
momente mit Leidenschaft und Hingabe 
schaffen – und genau sie werden 2025 aus-
gezeichnet! 
Der Schwarzwald Genuss-Award wird seit 
2019 alle zwei Jahre verliehen und zeichnet 
in sechs Kategorien das Beste der Region 
aus – von herausragender Küche bis hin zu 
einzigartigen Erlebnissen. Ein besonderer 
Höhepunkt ist der Ehrenpreis, der von einer 
renommierten Jury vergeben wird. 
  
Der Kulinarische Wintermarkt ist beim Ku-
ckuck Award 2025 in der Rubrik „Erlebnis 
des Jahres“ nominiert. 
  
Stimmen Sie bis zum 10. März ab! 
  
Unter allen Abstimmenden der ersten Pha-
se verlost die Schwarzwald Tourismus 
GmbH ein Wellnesswochnende für zwei 
Personen im Hotel Ludinmühlen in Freiamt 
- Sieger des Kuckawards 2023 in der Rubrik 
„Nest des Jahres“. 
  

So funktionierts: 
-  auf Internetseite www.kuckuck-award.de 

gehen 
-  Rubrik „Erlebnis des Jahres“ auswählen 

und auf „jetzt abstimmen“ klicken 
-  Beim Eintrag „Kulinarischer Wintermarkt“ 

nochmals auf „jetzt abstimmen“ klicken 
- E-Mail-Adresse bestätigen 
-  evtl. weitere Stimmen in anderen Katego-

rien abgeben 

 

KULTUR
... im Städtle
... im Tal
... im Ländle

Jan & Henry -  
Der Schatz von Piepen-

schlönz 
Am 13. März um 16.00 Uhr in der Stadt-
halle 
  
Die beliebten Erdmännchen Jan und Henry 
kehren mit einem neuen Abenteuer auf die 
Bühne zurück! 
  
Seit vielen Jahren ist das Theater Lichter-
meer mit der großen Bühnenshow von “Jan 
& Henry” unterwegs und konnte in Hunder-
ten von Aufführungen viele Tausend kleine 
und große Erdmännchen Fans begeistern. 
  
Nun sind die beiden beliebten Spuren- und 
Geräuschesucher mit einer weiteren Büh-
nenshow voller Spannung, Abenteuer und 
Humor auf großer Deutschlandtour. Ein 
sechsköpfiges Ensemble spielt, tanzt und 
singt in diesem für das Theater Lichtermeer 
typischen und unverwechselbaren Mix aus 
Menschen, Puppen und toller Musik in 
einem lustigen und zugleich spannenden 
Abenteuer. 
  
Dieses Mal führt die Geschichte die beiden 
auf Schloss Piepenschlönz. Dort gehen selt-
same Dinge vor sich und Jan und Henry 

müssen viele Rätsel lösen. Doch das größte 
Rätsel ist die Legende um einen alten 
Schatz, der von den Schlossbewohnern fie-
berhaft gesucht wird, um den drohenden 
Verkauf ihres verschuldeten Zuhauses zu 
verhindern. Außerdem begegnen die Brü-
der dort Krokodella. Welche Rolle sie in 
dem Rätsel spielt und ob es den beiden 
Spürnasen gelingen wird, den Schatz zu 
finden, erlebt Ihr hautnah in unserem neu-
en Musical für die ganze Familie.
Nach der Vorstellung könnt Ihr Jan & Henry 
ganz nahekommen und im Foyer Auto-
gramme und Fotos von den Erdmännchen 
und den anderen Darstellern erhalten.
„Jan & Henry – Der Schatz von Piepensch-
löz“ ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. 
Spieldauer ca. 90 Min. zzgl. Pause. 

Weitere Infos und Tickets unter www.
theaterlichtermeer.de 
  
Donnerstag, 13. März 
Beginn: 16.00 Uhr 
Stadthalle Haslach 
   

Der besondere Film:  
„September 5 –  

The Day Terror Went Live“ 
Das KinoCenter Rio-Scala in Haslach zeigt 
am Montag, 10.02. und Mittwoch, 12.02. 
jeweils um 19:30 Uhr den Film  „Septem-
ber 5 – The Day Terror Went Live“  
  
Inhalt: Am 5. September 1972 findet in 
München der zehnte Wettkampftag der 
Olympischen Sommerspiele statt. Sie sol-
len ein Zeichen für ein liberales und weltof-
fenes Deutschlands setzen. Doch zwischen 
4 und 5 Uhr morgens fallen Schüsse im 
Olympischen Dorf. Eine Gruppe palästinen-
sischer Terroristen nimmt elf Mitglieder der 
israelischen Mannschaft als Geiseln. Der 
mediale Zirkus nimmt sofort Fahrt auf, weil 
die Nachtschicht des US-amerikanischen 
Senders ABC in der Nähe des Dorfes arbei-
tet und die Schüsse deshalb direkt hört. Für 
die Sportjournalisten beginnt ein 21-stün-
diger Ritt mit ununterbrochener Live-Be-
richterstattung. Geoff (John Magaro), ein 
junger und ehrgeizigen Producer will sich 
bei seinem Chef, dem einflussreichen 
Roone Arledge (Peter Sarsgaard) beweisen. 
Er und die deutsche Dolmetscherin Marian-
ne (Leonie Benesch) übernehmen die Lei-
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tung der Live-Sendung. Doch wie soll es 
möglich sein, über so eine Situation zu be-
richten, wenn es genau das ist, was die Tä-
ter bezwecken wollen? 
  
Tickets unter www.kinohaslach.de oder 
an der Abendkasse. 

 

Multivisions-Vortrag „Bots-
wana - Tierparadies hautnah“ 
Das KinoCenter Rio-Scala in Haslach hat 
am Sonntag, den 9. Februar um 11:00 
Uhr, eine ganz besondere Veranstaltung: 
Der renommierte Fotograf und Filmema-
cher Wolfgang Bauer präsentiert seinen fas-
zinierenden Multivisions-Vortrag „Botswa-
na - Multivision: Tierparadies - artenreich, 
faszinierend“. 

In beeindruckenden Full-HD-Bildern, Vi-
deos und Live-Kommentaren nimmt Wolf-
gang Bauer das Publikum mit auf eine visu-
elle Reise durch das Okavango-Delta, die 
Makgadikgadi-Salzpfannen, den Chobe-
Nationalpark und die spektakulären Viktori-
afälle. Auch Begegnungen mit dem Volk 
der San und Einblicke in die einzigartige 
Tierwelt machen diesen Vortrag zu einem 
besonderen Erlebnis für Natur- und Reise-
freunde. 
  
Tickets unter www.kinohaslach.de oder 
an der Abendkasse. 
 

AUS DEM ARCHIV

Aus der Geschichte  
der Bollenbacher  

Ruhmattenschimmel 
Das Stadtarchiv Haslach sammelt histo-
rische Fotos und andere Zeitzeugnisse der 
Stadtgeschichte – gerne auch Aufnahmen 
von Privatpersonen. Regelmäßig werden 
einzelne dieser Objekte und Geschichten 
der Öffentlichkeit präsentiert. 
  
Diese Woche: 
  

  
Dieses Wochenende feiern die Bollenba-
cher Ruhmattenschimmel ihr 33-jähriges 
Bestehen beim Narrentreffen – Grund ge-
nug, einen Blick in ihre Historie zu werfen: 
In der Zeit vor den Ruhmattenschimmeln 
wurde bis zur Eingemeindung Bollenbachs 
nach Haslach 1972 eine eigene Dorffasent 
gefeiert: Am Fasentsonntag ging der Um-
zug vom Pfannenstiel quer durchs Dorf; die 
Elfimessen fanden im Kreuz und in der Kro-
ne statt. Danach hielt man an der Tradition 
der Elfimessen statt, schloss sich aber dem 
Haslacher Umzug an. 
Dieses Bild zeigt den Umzug in Bollenbach 
am Fasentsonntag 1966. Angeführt wurde 
er von den beiden Großköpfen – dem „Bau-
ern“ und dem „Polizisten“, während im Hin-
tergrund die Mühlenbacher Musikkapelle 
den Umzug Jahr für Jahr begleitete. Der 
Narrenpolizist ist die älteste Fasentsfigur in 
Bollenbach; ihn gibt es schon seit Mitte der 
50er Jahre. 
1990 entstand bei der letzten Elfimess in 
der Krone die Idee zur Gründung einer Nar-

renzunft und der Figur des Ruhmatten-
schimmels. 1992 wurde der Narrenverein 
Bollenbach e.V. „Ruhmattenschimmel“ ge-
gründet und im darauffolgenden Jahr 
konnte das fertige Häs der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. 
  
Hintergrund: 
In den Beständen des Stadtarchivs Haslach 
befinden sich Sammlungen verschiedenen 
Ursprungs sowie ein umfangreiches Foto-
archiv. Auf den Social Media-Seiten der 
Stadt werden jeden Donnerstag Fotos und 
Materialien aus der Stadtgeschichte ge-
zeigt. Um diese Sammlungen zu erweitern, 
möchten wir passende Materialien und Fo-
tos in die Bestände des Stadtarchivs auf-
nehmen. Diese können aus Privathaushal-
ten und -sammlungen, Vereins- und 
Firmennachlässen und vielen anderen Ein-
richtungen stammen. Helfen Sie mit, nach-
folgenden Generationen Einblicke in die 
Vergangenheit der Haslacher Stadtge-
schichte zu ermöglichen! 
  
Hierfür ist der Stadtarchivar Leon Pfaff An-
sprechpartner und zu erreichen über die 
Telefonnummer (07832)918219 oder 
pfaff@haslach.de. Er ist von Montag bis 
Freitag von 8.30–12.00 Uhr und 14.00–
17.00 Uhr gut erreichbar. 

 

VEREINS-
NACHRICHTEN

 

Redaktionsschlussände-
rung wegen „Schmutzigen 

Donnerstag“ 
Redaktionsschluss: 
Montag, 24.02., 16 Uhr 
Erscheinung: Freitag, 28.02. 

 
 

Schulkameraden 1934/35
Liebe Schulkameraden ! 
Denkt dran: wir treffen uns 
am 17. Februar, 18.°°h  im „Aiple“ , 
Ihr wisst: Vorschläge erbeten !! 
bis dann,  H. 

Schulkameraden 1939
Wir Schulkameraden treffen uns am 
Mittwoch, 12. Februar 2025, 18.00 
Uhr im Gasthof Ochsen. 
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Schulkameraden  
Jahrgang 1940 

Unser nächstes Treffen ist am Donners-
tag, 13. Februar um 18 Uhr im Gasthaus 
„Aiple“. 

Chorgemeinschaft
Haslach e.V.
Frohsinn Harmonie

Chorgemeinschaft Haslach e.V.  
Am kommenden Montag, 
10. Februar  treffen wir uns zur 
nächsten Singstunde, um 19.30 Uhr 
im Probenraum.  H. 
 

Freiwillige Feuerwehr
HASLACH

Narrentreffen in Bollenbach 

 

GischtGeischtHexe e.V.
Haslach

Die Schimmel werden 33 Jahr, 
ein Grund zu feiern - wunderbar!  
Kommt zu uns ins GischtGeischtHexe-
Zelt, 
An der Likörbar sind viele feine Liköre be-
reitgestellt. 
Auch andere Getränke könnt ihr bei uns ge-
nießen,  
ein Bierchen, Filax oder Gedopten eingie-
ßen. 
Zu 90er und 2000er Musik könnt ihr hier 
Party machen,  

und natürlich zu aktuellen Fasents-Hit-Sa-
chen! 
Wir freuen uns drauf euch zu sehn,  
keiner soll hier leer ausgehn. 
  
Närrische Grüße  
die GischtGeischtHexen 
 

Jugendrotkreuz
Haslach

Hallo liebe JRK-ler,   
unsere nächste Gruppenstunde findet wie 
folgt statt: 
  
Montagsgruppe:
Montag, den 10.02.2025 von 17.00 - 18.30 
Uhr
Thema: Erste Hilfe 
    
Wir freuen uns schon auf euer Kommen! 
Euer JRK-Team 
 

Kaleb e.V.
Hilfe für Kambodscha

Großzügige Spende vom Kastenkeller-
Team   

Am Montag, den 27. Januar traf sich Birgit 
Schrade, die erste Vorsitzende von Kaleb 
e.V., mit Armin Beil vom Kastenkeller-Team 
vor dem Kastenkeller um die großzügige 
Spende von 2.200 € entgegenzunehmen. 
Diese Summe kam durch die Tombola und 
die Gebühren für die Tischreservierung 
beim letzten SPECIAL-PUB-QUIZ der KJG 
Haslach am 30.12.2024 im Pfarrheim zu-
sammen. Das Team des Kastenkellers hatte 
im Vorfeld beschlossen, dieses Mal den Er-
lös an Kaleb e.V. zu spenden. 
Mit dem Geld kann nun einigen Hilfsbe-
dürftigen in Kambodscha dringend benöti-
gte, finanzielle Unterstützung zukommen. 
Neben drei Programmen in Phnom Penh, 
fließt 2025 besonders viel Hilfe zu der verar-
mten Bevölkerung in der Mondulkiri Provinz. 
Birgit Schrade bedankte sich im Namen der 
ganzen Vorstandschaft und des Vereins für 
die beachtliche Summe. Der Dank gilt dem 

ganzen Organisationsteam des Kastenkel-
lers, aber natürlich auch den Besuchern des 
Pub-Quiz und allen, die für die Tombola ge-
spendet haben. 
 

Kastenkeller
Haslach

 

 

Katholische
Frauengemeinschaft
HASLACH

Stricken und Häkeln 
am Dienstag, 11. Februar  
Am Dienstag, 11. Februar stricken bzw. hä-
keln wir wieder. Ob Könner oder Anfänger 
– wir freuen uns auf Abende in gemütlicher 
Runde! Die Strickabende finden 14-tägig 
dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im kath. 
Gemeindehaus in der Goethestraße statt 
(Raum 1 im OG). Bitte benutzen Sie die 
erste Tür auf der Hofseite. Weitere Infos bei 
Bärbel Gutmann, Tel. 4142 
  
Besuch im Stadtarchiv 
am Freitag, 14. Februar um 15 Uhr 
  
Am Freitag, 14. Februar besuchen wir das 
Stadtarchiv und bekommen von Archivar 
Leon Pfaff einige interessante Einblicke in 
die Geschichte unserer Stadt und die Arbeit 
im Archiv. 
Treffpunkt um 15 Uhr im Foyer des Bürger-
hauses, Sandhaasstr. 8 in Haslach 
Achtung: Entgegen der Ankündigung im 
Jahresprogramm findet der Besuch nicht 
am Mittwoch, 12.02. sondern am Freitag, 
14.02.25 statt! 
  
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist bitten 
wir um Anmeldung bis zum 10. Februar bei 
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Elisabeth Oberfell Tel. 979406 oder per Mail 
elisabeth.oberfell@web.de 
  
Anschließend ist eine Einkehr im Gasthaus 
Aiple geplant. 
  
  
Närrischer Kaffeenachmittag am 
Schmutzigen Donnerstag, 27. Februar 
ab 14 Uhr 
  

Wir Fraue lade eich alle i, 
bim närrische Kaffeenachmittag om 

Schmutzige Dunschdig debi zu si. 
Um 14.00 Uhr fonge mir an im Kath. 

Gemeindehus 
närrisch verkleidet mit Hemd oder Blus. 

Mir len´s gemeinsam wieder krache, 
d´Musik die dued bi uns de Mario mache. 

Ob greimt, ob gschpielt, ob gsunge 
bi uns derfsch du uf`´d Bühne komme! 

Ob Büttenred, Tonz oder Witze 
des wird sicher wieder spitze. 

Un hesch du ebbis vorzutrage, 
konnsch du des uns im vorus sage. 
Natürlich derfsch au am Schmuzige 

spontan was singe, 
oder ebbis onders uf d´Bühne zum Beschte 

bringe. 
Mir freue uns uf ä Hus voller Gäscht 

des wird sicher wieder ä Fescht. 
Mit uns Fasent moche, des isch schee, 

es grüßt des Team der kfd!! 

Närrische Beiträge können bei Elisabeth 
Oberfell Tel. 979406 angemeldet wer-
den.  
  
Tanzkurs ab Donnerstag, 13. März 2025 
  
Unser beliebter Tanzkurs mit Ehepaar 
Schneevoigt startet wieder am 13. März 
2025. An 10 Abenden werden verschie-
denen Standard/Latein - Tänze gelehrt. 
  
Ort: Gemeindehaus St. Sebastian in Haslach 
Kosten für kfd-Mitglieder € 130 pro Paar, für 
Nichtmitglieder € 140 
  
Anmeldung und weitere Infos bei Rosie 
Schirmaier, Telefon 07832-1621 
  
  
Quellenwochenende für Frauen 
vom 21. – 23. März 2025 
  
...die Seele baumeln lassen, umsorgt werden, 
mit anderen Frauen gemeinsam erholsame 
und inspirierende Tage verbringen: Erholung 
für Geist, Körper und Seele – diese Möglichkeit 
bieten Quellenwochenenden... 
Das nächste Quellenwochenende für das 
Dekanat Offenburg-Kinzigtal findet vom 
21. – 23. März 2025 statt. Das Thema für die-
ses Jahr: Die Hoffnung, die mich trägt – ein 
Lichtblick für mittelgute Tage. 
Zu diesem Wochenende sind kfd-Frauen, 
aber auch alle Frauen recht herzlich einge-
laden. 

Kosten: 113,00 € für Unterkunft und Ver-
pflegung 
Weitere Infos und Anmeldung bei Lucia Rit-
ter Tel.: 0781/36764 E-Mail: maerchen-
frosch@gmail.com 
  
  
Zu allen unseren Veranstaltungen sind 
auch Nichtmitglieder herzlich eingela-
den! 
  
KFD - Team 
  
 

Backup-Strategien für Alle 
Jede/r ist herzlich eingeladen, seine eigene 
Backup-Strategie vorzustellen – egal ob 
hochautomatisiert mit Skripten und Cloud-
Speicher oder ganz simpel mit USB-Sticks 
und externen Festplatten. Das Ziel ist, von-
einander zu lernen, Anregungen zu bekom-
men und gemeinsam über Vor- und Nach-
teile verschiedener Ansätze zu diskutieren. 
Falls du keine eigene Strategie hast, aber 
neugierig bist, wie andere ihre Daten si-
chern, komm einfach vorbei und lass dich 
inspirieren! 
Wir treffen uns am Donnerstag, 13. Febru-
ar 2025 um 19.30 Uhr in den VHS Räu-
men in Haslach i.K. (Königsberger Str. 3, 
77716 Haslach) statt. Der Klosterparkplatz 
ist ca. 1 Minute Fußweg entfernt. 
Keine Zeit? Wir treffen uns regelmäßig je-
den 2. Donnerstag des Monats um 19.30 
Uhr. Infos zum Termin findet ihr immer auf 
unserer Webseite. 
Noch Fragen? www.kilug.de oder kon-
takt@kilug.de 
 

Kleintierzuchtverein
Haslach C 70

Am Sonntag dem 16.02.2025 findet ab 
8.30Uhr die Kleintierbörse in der Markthalle 
statt. (Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Hompage: www.kleintierzuchtver-
ein-haslach.de) 
  
  
Der Kleintierzuchtverein C70 Haslach freut 
sich auf ein Wiedersehen. 
Bernd Dold 
1. Vorstand 
 

Kleiderkarussell 
Wir sind jetzt in der Mühlenstraße 23 und 
haben am Montag 10.02., Freitag14.02. und 

Montag, 17.02.2025 für Sie geöffnet. Bitte 
beachten Sie, dass die Annahme und die 
Ausgabe von Spenden zeitlich getrennt 
stattfinden. 
  
Annahme Ihrer Spenden:
• Unsere Annahmezeiten sind MONTAGS  

für gut erhaltene Kleidung, Spielsachen 
und Haushaltswäsche von 15:00 bis 15:30 
Uhr.

• Bitte bringen Sie nicht mehr als zwei Alt-
kleidersäcke mit.  

• Noch eine Bitte: bringen Sie uns nur die 
Kleidung, die Sie auch mit nach Hause 
nehmen würden. Sie sollte tragbar, der 
Jahreszeit angemessen, frisch gewa-
schen und unbeschädigt sein.

 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass kei-
ne Sachspenden vor der Tür des Kleiderka-
russells abgestellt werden dürfen. Ihre 
Spenden sind wertvoll und wir danken Ih-
nen im Voraus für Ihre Großzügigkeit! 
  
Ausgabezeiten für „Einkäufe“:
• Die Ausgabe von gut erhaltener Klei-

dung, Spielsachen, Haushaltswäsche so-
wie Kinderwagen und Kinderbetten fin-
det montags von 16:00 bis 18:00 Uhr und 
freitags von 15:30 bis 17:30 Uhr statt.

• Eine Terminabsprache ist derzeit nicht er-
forderlich, und wir haben Winterkleidung 
und Spielsachen. 

• Wenn Sie mehr Informationen benöti-
gen, zögern Sie nicht, uns unter der Tele-
fonnummer 07832/9789712 zu kontak-
tieren.

 
Wir laden Sie herzlich ein, unser Projekt 
Kleiderkarussell weiter bekannt zu machen! 
Ermutigen Sie Freunde und Bekannte, 
ebenfalls etwas abzugeben, zu holen oder 
bei uns mitzuhelfen. 
Jede kleine Hilfe zählt, um ein Stück Hoff-
nung zu schenken und unsere Welt zu 
schützen. 
Ein herzliches Dankeschön für Ihre Spen-
den! 
 
Mitarbeiter für das Kleiderkarussell ge-
sucht!!! 
Das Kleiderkarussell der Haslacher Kolping-
familie bittet um Ihre Mithilfe!  
  
Unter der Leitung von Elfriede Stöhr ist in 
der Mühlenstraße 23 ein Kleiderkarussell 
eingerichtet worden. Es steht allen Mitbür-
gen offen, die sich im Sinne der Nachhaltig-
keit für das Tragen von Second-Hand-Ware 
entschieden haben oder die geringen Ein-
kommen beziehen. Allein im vergangenen 
Jahr haben über 270 Haushalte das Kleider-
kleiderkarussell besucht. Diese haben aus 
dem Sortiment Kleidung, Schuhen, Bettwä-
sche, Kinderbedarf, Spielsachen, Büchern 
und sonstigem erhalten. Die Zahlen und 
der Bedarf sind seit 2016 steigend. 
Das Vor- und Einsortieren der gespendeten 
Waren, die Kleiderausgabe an den Öff-
nungstagen, das anschließende Aufräu-
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men – das alles kostet Zeit. Zeit, die aktuell 
in erster Linie von Elfriede Stöhr und weite-
ren Helfern ehrenamtlich geleistet wird. 
Wenn Sie sich vorstellen können, einen klei-
nen Teil Ihrer Zeit für die gute Sache einzu-
bringen, melden Sie sich gerne bei der Has-
lacher Kolpingfamilie. Das Team um das 
Kleiderkarussell trifft sich am kommenden 
Montag, den 10. Februar 2025 um 18 Uhr 
im Kleiderkarussell. Gerne dürfen Interes-
sierte zu dem Treffen kommen. 
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Inter-
netseite der Kolpingfamilie unter www.kol-
ping-haslach.de oder telefonisch 07832-
9789712. Jede Stunde, die Sie im 
Kleiderkarussell einbringen, ist eine wert-
volle Unterstützung. 
 
Treffen der Selbsthilfegruppe Lunge 
Das nächste Treffen ist am Donnerstag, 
den 13. Februar um 19:00 Uhr im Kath. 
Gemeindehaus St. Sebastian, Goethe-
straße 77716 Haslach. 
Weitere Informationen in den gemein-
samen Bekanntmachnungen. 
 
Geschichten aus der Bibel  
Wir freuen uns, Ihnen ein ökumenisches 
Angebot der Kolpingsfamilie Haslach vor-
stellen zu dürfen, das alle diejenigen ganz 
herzlich einlädt, die einen kurzweiligen 
Nachmittag mit biblischen Geschichten er-
leben möchten. Wir würden uns sehr freu-
en, Dich am Samstag 15.Februar um 15 
Uhr am katholischen Gemeindehaus  be-
grüßen zu dürfen. Die Veranstaltung geht 
bis ca. 17 Uhr. Wir freuen uns sehr, wenn 
Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren 
(Kindergarten- bis Grundschulalter) mit 
oder ohne ihre Eltern kommen. Auch jün-
gere Kinder mit ihren Eltern sind uns natür-
lich herzlich willkommen.   
Wir freuen uns, euch das Thema für die Tref-
fen bis Mai vorstellen zu dürfen: Jona, der 
eigensinnige Prophet und der vielseitige 
Gott. Dieser Nachmittag steht unter dem 
Motto: „Jona – in Ninive“. 
Beim ersten Treffen haben die zwei Raupen 
ihre Namen bekommen: die braune Raupe 
heißt Axel und die grüne hat den Namen 
Chico bekommen. Sie werden uns jetzt bis 
im Mai bei unseren Nachmittagen beglei-
ten. 
Ihr dürft gespannt sein, was wir uns für 
euch wieder tolles ausgedacht haben. Na-
türlich darf auch das Singen im Freien, Spie-
len, Basteln und Lachen nicht zu kurz kom-
men. 
Wir freuen uns auf euch, liebe Kinder! Elfrie-
de, Steffi, Heidi, Eva und Helga 
 
Probe Ecclesia 
Wir treffen uns am Samstag, den 15.Fe-
bruar um 17.00 Uhr im katholischen Ge-
meindehaus in Haslach. Dazu laden wir 
alle ein. Wir proben die Lieder für den näch-
sten Gottesdienst am 15.März in Steinach. 
Wir freuen uns diesen Gottesdienst vorzu-
bereiten, mitzugestalten und musikalisch 
begleiten zu dürfen. 

Wir wollen neue Lieder lernen und zusam-
men Spaß haben. 
Alle sind willkommen, die Lust zum ge-
meinsamen Singen und Musizieren haben. 
Wenn ihr nicht kommen könnt, gebt bitte 
Bescheid. Wir freuen uns, euch zu sehen! 
 
Auf unserer Homepage www.Kolping-Has-
lach.de finden Sie immer die aktuellen Ter-
mine sowie Informationen zu den Gruppen 
und Veranstaltungen.  
Zur Teilnahme ist eine Mitgliedschaft nicht 
erforderlich. 
  
Weitere Termine für 2025: 
15.März 2005 Gottesdienst mit Salve Eccle-
sia 
29.März 2025 Bastelnachmittag für alle Ge-
nerationen 
26.April 2025 Mitgliederversammlung  
25.Mai 2025 Einweihungsfeier Kleiderka-
russell

Bazar für Fasnachtskleider 

 
DANKE – Erfolgreiche Spendenaktion 
der Lebenshilfe 
Bei der Weihnachtsspendenaktion der Le-
benshilfe zugunsten der Neugestaltung 
der Außenanlage der „Villa Magdalena“ in 
Haslach wurden insgesamt 36.177 Euro ge-
spendet. Das ist ein fantastisches Ergebnis!
In der Heilpädagogischen Tagesgruppe in 
der „Villa Magdalena“ erhalten Menschen 
mit einem hohen Unterstützungs- und Pfle-
gebedarf eine tagesstrukturierende Beglei-
tung. Der angrenzende Park wird regelmä-
ßig genutzt, um unter schattenspendenden 
Bäumen zu essen, Kaffee zu trinken oder 

einfach nur die Natur zu genießen. 
Die bestehende Außenanlage muss drin-
gend saniert und barrierefrei angelegt wer-
den. Außerdem wünschen sich die Grup-
pen, dass die in die Jahre gekommenen 
Holzmöbel durch eine transportable und 
wetterfeste Möblierung ersetzt werden. 
Das ist nun möglich!

Für die großartige Unterstützung möch-
te sich die Lebenshilfe ganz herzlich bei 
allen Spenderinnen und Spendern be-
danken! 

Foto: Patrick Werner
 

Narrenverein
Bollenbach e.V.
Ruhmattenschimmel

Jubiläum Narrenverein Bollenbach, 
33-Jahre Ruhmattenschimmel, Morgen, 
08.02 und Sonntag, 09.02.2025 
Nun ist es so weit, Morgen starten wir in un-
ser Jubiläumswochenende. Wir freuen uns 
auf ein schönes, spaßiges, harmonisches, 
aber vor allem ein friedliches Festwochen-
ende mit euch. Hier nun auch der genaue 
Ablauf des Wochenendes und des Pro-
grammes. 
  
Ablauf Narrentreffen 
  
Samstag, 08. Februar 
16:30 Uhr  offizielle Eröffnung des Festwo-

chenendes und Narrendorf auf 
der Außenbühne, 1. Bewirtung 
durch Narrenverein 

18:00 Uhr  Bewirtungsbeginn im gesamten 
Narrendorf – Narrentreiben im 
Narrendorf 

20:00 Uhr  Programmbeginn im Dorfge-
meinschaftshaus 
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20:00 Uhr  Programmbeginn auf der Außen-
bühne 

02:00 Uhr  Musik Ende in allen Zelten und 
Buden 

02:30 Uhr  Ausschankende in allen Zelten 
und Buden 

03:00 Uhr  Festende – Festgelände geräumt 

Sonntag, 09. Februar 
10:00 Uhr  Narrenmesse in der St. Josefska-

pelle 
11:11 Uhr  Zunftmeisterempfang im Wirts-

haus am Dorfbach 
13:00 Uhr  Umzugsaufstellung 
14:00 Uhr Umzugsbeginn Jubiläumsumzug 
14:30 Uhr  Narrentreiben im Narrendorf da 

Umzugsauflösung im Narrendorf 
21:00 Uhr  Musik Ende in den Zelten und Bu-

den 
21:30 Uhr  Ausschankende in den Zelten 

und Buden 
24:00 Uhr  Festende im DGH als letzte An-

laufstelle 
  
  
Programm Narrentreffen 
  
Dorfgemeinschaftshaus 
19:45 Uhr Begrüßung / Moderationsbeginn 
20:00 Uhr Zunfttanz Langhurster Mohren 
20:15 Uhr Showtanz Bachdatscher 
20:30 Uhr Tanzrunde mit DJ Flo 
20:50 Uhr  Showtanz Black Pearls NZ Müh-

lenbach 
21:05 Uhr  Guggemusik Schnoogesurrer 

Bühl 
21:30 Uhr Showtanz NZ Zell-Weierbach 
21:40 Uhr Tanzrunde mit DJ Flo 
22:00 Uhr  Showtanz Freies Montenegro Or-

tenberg 
22:15 Uhr  Männerballett Waldsteinhexen 

Fischerbach 
22:30 Uhr  Programmende – Tanzrunde mit 

DJ Flo 
Außenbühne 
20:00 Uhr  Guggemusik Blächmechoniger 

Mühlenbach 
20:45 Uhr  Guggemusik Eckwaldpuper Un-

terharmersbach 
21:45 Uhr  Guggemusik Simsegräbsler Hof-

stetten 
22:45 Uhr Mändigsmusik Entersbach 
  
Infos Narrentreffen 
Info an alle Mitglieder und Helfer für unser 
Jubiläum am 08. Und 09.Februar 2025. Bitte 
denkt an eure Schichten und schaut noch-
mal in die Arbeitspläne. Am Montag freuen 
wir uns dann auf viele Hände, um den Ab-
bau des Festes schnell über die Bühne zu 
bekommen.  
An alle Anwohner des Narrendorfes, der 
Bollenbacherstraße und der Schlattstraße, 
bitte beachtet das über das Wochenende 
sowie der Tag danach mit Einschränkungen 
zu rechnen ist. Diese werden durch den ge-
nerellen Abbau, der Abholung verschie-
denster Materialien, und vielem mehr zu-
sammenhängen. Auch die eingerichteten 
Parkverbote bitten wir einzuhalten, An-

wohner, die über das Wochenende auf ihr 
Fahrzeug angewiesen sind und im Narren-
dorf wohnen, bitten wir das Fahrzeug even-
tuell außerhalb des Narrendorfes abzustel-
len. Wir bitten alle um Verständnis und 
hoffen auf ein friedliches und schönes Jubi-
läumswochenende. 
    

Vorausblick, 15.02. und 16.02.2025 
Die Woche nach unserem Jubiläum sind wir 
am Samstag gleich wieder bei einem. In 
diesem Fall gehen wir wieder nach 
Schweighausen, dort feiern die Ankele He-
xen ihr 35-jähriges Jubiläum. Wir freuen uns 
auf eine schöne Abendveranstaltung. Treff-
punkt hierfür ist um 18.30Uhr am Narren-
keller in Bollenbach. Am Sonntag, den 
16.02.2025 gehen wir dann wie jedes Jahr 
zum Reblandtreffen, dieses Jahr findet die-
ses in Rammersweier, bei der Narrenzunft 
Wolfania statt. Treffpunkt hier ist um 
11.30Uhr am Narrenkeller. Bei beiden Ver-
anstaltungen fahren wir mit dem Bus. Wir 
freuen uns auf ein schönes Fasnacht Wo-
chenende. 
  
Vielen Dank und närrische Grüße Eure Vor-
standschaft. 

Narrenzunft
Haslach i. K. e. V.

Fasentsfahrplan 2025
• 08./09.02.2025 Narrentreffen Bollen-

bach
• 15./16.02.2025 Narrentreffen Aulen-

dorf
• 21.02.2025 Narrenblättleverkauf:
• Innen- und Vorstadt, Helgenberg, Schaf-

steg, Hausacherstraße, Lindenstraße 
(Terrassen)

• 22.02.2025 Narrenblättleverkauf:
• Bollenbach, Schnellingen, Eichenbach, 

Breite, Rotkreuz, Schmelze, Brühl, Netto-
Gebiet, Wochenmarkt

• 22.02.2025 Schnurren in versch. Bei-
zen 

• 27.02.2025 Schmutziger Donnerstag 
• 06:00 Uhr Wecken durch die Hemdglun-

ker

• 08:30 Uhr Kindergartenbesuch
• 09:15 Uhr Schulstürmung
• 11:11 Uhr Rathausstürmung
• 14:00 Uhr Klepperles-Wettbewerb
• 28.02.2025 Fasent-Freitag
• 13:45 Uhr Kinderumzug (Treffpunkt vor 

dem Gasthaus Kanone) und Kinderrallye
• 01.03.2025 Fasent-Samstag
• 09:00 Uhr Närrischer Wochenmarkt
• 20:00 Uhr Hasle feiert Hausball
• 02.03.2025 Fasent-Sonntag
• 14:00 Uhr Großer Umzug, anschl. Narren-

treiben im Städtle und in der Stadthalle
• 03.03.2025 Fasent-Montag
• 11:11 Uhr Elfimeß im „Kraie“ (Raben)
• 04.03.2025 Fasent-Dienstag
• 11:11 Uhr Elfimeß im „Liung Tschang“ 

(Gasthaus Aiple)
• 19:00 Uhr Trauerzug durchs Städtle an-

schl. Gerichtsverhandlung und Fasent-
verbrennung vor der Stadthalle

  
Narrentreffen in Bollenbach am 8. und 9. 
Februar 2025 
Am 8. und 9. Februar 2025 bewirten wir das 
Zelt Nr. 3 beim Narrentreffen in Bollenbach. 
Wir freuen uns auf euch mit leckeren Käse-
spätzle und einem großen Partyzelt. 

 
8 Gruppen in 8 Lokalen am „Schnurr-
samstag 2025“   
Das traditionelle Schnurren findet 2025, 
aufgrund der Bundestagswahlen am 
Schnurrsonntag, ganz „untraditionell“ am 
Samstag satt. Die 8 Schnurrgruppen mit ca. 
30 Schnurranten haben sich bereits zwei-
mal getroffen, ihre Stories ausgetauscht 
und abgestimmt. Wie immer haben die 
Schnurranten übers Jahr wieder fleißig zu-
gehört und recherchiert. Das heißt, Ge-
schichten gibt es wieder viele über Männ-
lein und Weiblein, groß, klein, jung, alt und 
alles dazwischen, davor und dahinter. Die 
Vorbereitungen laufen und alle freuen sich 
auf das Schnurren 2025. 
In den Lokalen gibt es noch einige frei Plät-
ze – viele sind aber bereits seit Monaten 
ausgebucht (siehe Tabelle unten). Leider 
kann das Traditions-Schnurrlokal „Blume“ in 
diesem Jahr nicht dabei sein. Die kurzfri-
stige Änderung von Sonntag auf Samstag 
war dort nicht möglich. Auch Gründungslo-
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kal und Narrenhochburg, die „Kanone“, wird 
bis zum Schnurren 2025 leider noch nicht 
öffnen, die Narren müssen also noch ein 
weiteres Jahr ausharren. Glücklicherweise 
konnte der neue „Schlosserkeller“ als 
Schnurrlokal dazu gewonnen werden, so-
dass es auch 2025 einen perfekten Umlauf 
mit 8 Gruppen in 8 Lokalen geben wird. 
  
Schnurrbeiz Telefon   
Gasthaus Storchen/Hellas 979797 
noch Plätze frei  
Gasthaus Ochsen 995890 
noch Plätze frei  
Clubhaus Gaststätte SVH 0176 82968196  
noch Plätze frei  
in vino veritas 9944695 
ausgebucht  
Gasthaus Aiple/
Liung Tschang 977795 
ausgebucht  
Gasthaus Zum Raben/
Kraie 975508 
noch Plätze frei  
Schlosserkeller 9749143 
ausgebucht  
Gasthaus Grüner Baum 9993888 
ausgebucht  
 
Aufruf zu Beflaggung und fasentlicher 
Dekoration 
Mit Beginn der Fasent in Haslach bittet die 
Narrenzunft alle Haslacher Bürger, welche 
eine kunstvoll gestaltete Narrenfahne ihr 
Eigen nennen, diese in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren und über die närrischen Tage 
raus zu hängen. Jede einzelne, von Hand 
bemalte Narrenfahne ist ein Unikat und ist 
es wert, gezeigt zu werden. Unser Städt-
chen soll sich über die Fasent bunt und far-
benfroh zeigen. Daher die herzliche Bitte: 
Liebe Bürger und Geschäftsleute in Haslach 
=> Zeigen Sie Flagge und dekorieren Sie 
Ihre Fenster und Schaufenster fasentlich! 
 
Narrenblättleverkauf 

21.02.2025:
Innen- und Vorstadt, Helgenberg, Schaf-
steg, Hausacherstraße, Lindenstraße (Ter-
rassen) 

22.02.2025:
Bollenbach, Schnellingen, Eichenbach, 
Breite, Rotkreuz, Schmelze, Brühl, Netto-
Gebiet, Wochenmarkt 
 

Radsportverein
Haslach

Hauptversammlung des RSV-Haslach 
Am Samstag den 15.2.2025 findel unsere 
Hauptversammlung im Gasthaus Mosers 
Blume statt. 
Beginn ist um 20:00 Uhr 
Mehr Infos auch unter www.bergflitzer-rsv-
haslach.de 
 

Repair-Café Haslach

Reparieren statt wegwerfen 
Das  Repair-Café Haslach ist am Samstag 
15.02. von 14 bis 17 Uhr im ev. Gemeinde-
haus, Mühlenstr. 6, wieder geöffnet. Nach 
dem Motto „Zusammen reparieren statt al-
leine wegwerfen“ bietet das Repair-Café 
die Möglichkeit, gemeinsam mit fachkun-
digen ehrenamtlichen Helfer:innen defekte 
Gebrauchsgegenstände wie Elektrogeräte, 
Fahrräder, Kleidungsstücke, Kleinmöbel 
oder Spielzeug zu reparieren oder reparie-
ren zu lassen. 
Wer kennt das nicht: die Kaffeemaschine 
gibt den Geist auf – und im Elektrofachge-
schäft rät man gleich zum Kauf einer neu-
en. Der Staubsauger macht keinen Mucks 
mehr und am Fahrrad ist die Leuchte de-
fekt, aber für die Reparatur fehlt das nötige 
Werkzeug. Oder der Saum am Rock ist ein-
gerissen, aber was macht man ohne Näh-
maschine? Also landet Vieles auf dem Müll 
und wird durch Neues ersetzt, obwohl oft-
mals nur eine Kleinigkeit defekt ist. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. An-
nahmeschluss ist um 16:30 Uhr. Die Repara-
turen sind kostenlos, Spenden sind will-
kommen. Eventuelle Wartezeiten kann 
man bei Kaffee und Kuchen überbrücken. 
Das Repair Café Haslach ist in der Regel an 
jedem 3. Samstag im Monat geöffnet. Wei-
tere Helferinnen und Helfer sind jederzeit 
willkommen. Kontakt: bund.mittleres-kinzig-
tal@bund.net oder info@kiebitz-haslach.de  
 

Schachclub
Haslach

Hallo liebe Schachfreunde,   
unser Spielabend im Dorfgemeinschafts-
haus in Bollenbach findet wie folgt statt: 

Jugendschach: Mittwochs ab 18 Uhr 
offener Spielabend: Mittwochs ab 19 Uhr 
Viele Grüße 
Euer Vorstand 

Montag, den 10. Februar 2025 
14.00 Uhr  Kartennachmittag 
14.00 bis 15.00 Uhr  Seniorensport 
mit Alfred Zehnle in der Jahnturnhalle 
  
Dienstag, den 11. Februar 2025 
14.30 Uhr Kaffeenachmittag mit frisch 
gebackenen Waffeln 
  
Freitag, den 14. Februar 2025 
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr Computertreff 
Unter fachlicher Anleitung erhalten Sie Rat 
und praktische Hilfe, die Sie gleich am eige-
nen Notebook, Handy oder E-Book-Reader 
ausprobieren können. 
  
Montag, den 17. Februar 2025 
14.00 Uhr Kartennachmittag 
14.00 Uhr Seniorensport 
  
Dienstag, den 18. Februar 2025 
14.30 Uhr Kegeln am Bildschirm 
  
Donnerstag, den 20. Februar 2025 
14.45 Uhr Tanzen im Sitzen 
  
Freitag, den 21. Februar 2025 
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr Computertreff 
  
V O R S C H A U: 
  
Mittwoch, den 26. Februar 2025 
14.30 Uhr Närrischer Mittwoch 
Horchet her ihr liebe Lit, 
am 26. Februar isch es widder sowit, 
Seniorenwerk ladet eich alle zum Närrische 
Mittwoch i, 
tragt dä Termin doch schu mol in dä Kalen-
der i, denn s’isch immer schee gsi. 
 

Sportverein
Haslach

Termine der Aktiven Mannschaften 
Samstag, 08.02. Vorbereitungsspiel 
13.00 Uhr SV Haslach – DJK Welschensteinach
  
Termine der Junioren Mannschaften 
D-Junioren 
Sonntag, 09.02. Vorbereitungsspiel 
11.00 Uhr SG Simonswald - SV Haslach 
  
C-Junioren 
Freitag, 07.02. Vorbereitungsspiel 
18.00 Uhr SG Fischerbach/Haslach 2 –  
SG Harmersbachtal 2 
(Spielort: Sportplatz Fischerbach) 
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Samstag, 08.02. Vorbereitungsspiel 
11.00 Uhr SG Fischerbach/Haslach – DJK Vil-
lingen 
(Spielort: Sportplatz Fischerbach) 
  
Freitag, 14.02. Vorbereitungsspiel 
18.00 Uhr SG Haslach/Fischerbach –  
SG Wolfach 
(Spielort: Sportplatz Haslach) 
  
B-Junioren 
Samstag, 08.02. Vorbereitungsspiel 
11.00 Uhr SG Haslach/Fischerbach – SG Vil-
lingen/Brigachtal 2 
(Spielort: Sportplatz Haslach) 

Narrentreffen Bollenbach   
Beim Narrentreffen in Bollenbach bewirtet 
der SV Haslach das Zelt Nr. 6. Unter dem 
Motto „Kicker und Cocktails, feiern wie die 
Champions“ ist der SVH vertreten. Einhei-
zen wird DJ Deep Breath (DJ Jochen Uhl), 
Sonderaktionen des SVH sorgen für den 
Rest. Erstmals eingesetzt wird ein Cocktail-
automat, der die gewünschten Cocktails fix 
und fertig mixt, bis du, ja „du“, fix und fertig 
bist. Wer sein Bargeld los ist, kann hier auch 
mit seiner Karte bezahlen, einfacher geht 
es nicht. Also auf geht’s, beim Narrentreffen 
in Zelt Nr. 6, kannst du dir das merken? Zelt 
Nr. 6 wie Ballermann 6. 
  
Lauftreff SVH   
Die Laufgruppe des SV Haslach trifft sich re-
gelmäßig mittwochs um 18.30 Uhr am 
Clubhaus zu gemeinsamen Joggen. Für ca. 
45 bis 60 Minuten geht es dann in individu-
ell gewählten Geschwindigkeiten und Stre-
cken zwischen 6 und 11 Kilometern ins Has-
lacher Umland. 
Weitere Informationen erhalten die poten-
tiellen Teilnehmer bei Jürgen Burger, Tele-
fon 4660 oder unter juergen.
burger61@t-online.de. 
  
Badminton   
Jeweils Donnerstag wird von 20.00-22.00 
Uhr in der Eichenbach-Sporthalle Badmin-
ton angeboten. Interessierte Gäste sind 
herzlich willkommen. 

 

Stadtkapelle Haslach

Die Stadtkapelle Haslach startet am 1. Mai 
2025 mit neuen Blockflötenkursen. Die Kur-
se finden wöchentlich außerhalb der Schul-
ferien im 45-minütigen Gruppenunterricht 
im Haus der Musik in Haslach statt. 
Fragen, weitere Infos und Anmeldung über 
Jugend@Stadtkapelle-Haslach.de 
Ansprechpartnerin: Emma Müller, Jugend-
leiterin der Stadtkapelle Haslach e.V. 
  
Bei Anmeldung laden wir Sie im April zu 
einem ausführlichen Informationsgespräch 
ein. 
Anmeldeschluss ist der 11.04.2025 

Blockflöte
lernen

Gruppenunterricht im Haus der
Musik

Mindestalter: 5 Jahre

Start der neuen Kurse ab Mai 2025

Monatlich 21€

Weitere Infos und
Anmeldung:

jugend@stadtkapelle-
haslach.de

Ansprechpartnerin: Emma
Müller

 

Tisch-Tennis-Club 1963
Haslach e.V.

Die Trainingszeiten sind wie folgt kompakt 
zusammengefasst: 
  
In der Eichenbachsporthalle:
Schüler und Jugendliche 
mit Trainer Thomas Hommel: 
Dienstag, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr 
  
  
Erwachsene: 
Dienstag, 20:00 Uhr – 22:00 Uhr 
  
Im Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach: 
  
Schüler und Jugendliche 
mit Trainer Thomas Hommel: 
Freitag, 19:00 – 22:00 Uhr 
  
Gerne können Sie jederzeit zum Probetrai-
ning kommen 

Weitere Infos finden Sie auf 
www.ttc-haslach.de 
Wir freuen uns auf euch! 
  
Die nächsten Ligaspiele lauten wie folgt: 
07.02.2025 
 18:00 Uhr  TV Unterharmersbach – Ju-

gend U19 
20:15 Uhr  TTC Oberkirch-Haslach II – 

Herren II 
08.02.2025  
10:00 Uhr  TTC Ringsheim – Jugend 

U13 
10:00 Uhr Jugend U19 – TTC Steinach 
17:30 Uhr TTC Durbach II – Herren I 
   

Turnverein 1864
Haslach

Afterwork-Biker 
Während der Wintersaison werden wieder 
die geführten Nordic-Walking-Touren und 
das Hallentraining angeboten. 
Treffpunkt für Nordic-Walking: Donners-
tags, 18.30 Uhr, Parkplatz Fürstenberger 
Hof 
Es gibt nach Bedarf zwei Gruppen in unter-
schiedlichen Leistungsstufen, Neueinstei-
ger sind herzlich willkommen. Bitte Stirn-
lampe mitbringen. 
Hallentraining: Montags, 20.°° Uhr in der 
Jahnsporthalle, Dauer ca. 90 min. 
Ziel des Trainings: Rumpfkräftigung, Koor-
dination und Beweglichkeit in Form eines 
Zirkeltrainings. Bitte Handtuch und 1 Euro 
(f. Trainer) mitbringen. 
   

VdK Mitgliederversammlung 
Der Sozialverband VdK Haslach lädt alle 
Mitglieder zur Mitgliederversammlung 
recht herzlich ein. Die Versammlung findet 
am Donnerstag den 20. Februar 2025, 
um 18.00 Uhr, im Gasthaus Drei Schnee-
ballen in Hofstetten statt. 
Anmeldung bis spätestens Sonntag, den 
16.02.2025, bei Erika Hämmerling Tel. 
07832/2007 oder bei Hedwig Matt-Disch, 
Tel. 07832/975656 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Der Vorstand 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Geschäftsbericht 
4. Bericht der Frauenvertreterin 
5. Kassenbericht 
6. Kassenprüfungsbericht 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Ehrung langjähriger Mitglieder 
9. Wünsche und Anträge 
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Verschönerungsverein
Bollenbach e.V.

 

 

Volleyballclub
VC 94 Haslach e.V.

Spieltage 
Bezirksklasse Herren 
Samstag, 08.02.2025 ab 14 Uhr - Nordwest-
Halle Offenburg 
VC Offenburg 3 - VCH 2 
VCH 2 - VSG KiLa 3 
  
Kreisliga Damen 
Sonntag, 09.02.2025 ab 11 Uhr - Sporthalle 
Clara-Grunwald-Schule 
SvO Rieselfeld 2 - VCH 2 
VCH 2 - VSG Rebland 
 
VCH beim Narrentreffen in Bollenbach 
An diesem Wochenende sind wir auch 
beim Narrentreffen in Bollenbach dabei. 
Kommt in unserer Bagger-Bar (Zelt Nr. 4 / 
Kinzigstraße) vorbei. Lasst uns gemeinsam 
Party machen und Spaß haben! 
  

 

Ende der Mitteilungen aus HASLACH

Schaffen Sie Zukunft
Geben Sie Kindern mit Ihrem
Testament eine neue Perspektive!

Margitta Behnke
Fon +49 30 206491-17,
margitta.behnke@albert-schweitzer.de

www.gutes-tun-tut-gut.de

Bundesverband
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tut gut
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Fischerbach

1. Am 23.02.2025 

findet die 

statt. 

Wahlbekanntmachung 
 
 
 

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
 
 

Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk. 

Der Wahlraum wird im Übergangsrathaus (ehem. Gasthaus Ochsen), Hauptstraße 58, 77716 Fischer-
bach eingerichtet. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 12.01.2025 bis 02.02.2025 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Übergangsrat-
haus (ehem. Gasthaus Ochsen), Hauptstraße 58, 77716 Fischerbach zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich- 
nis er eingetragen ist. 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelas- 
senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts 
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

AMTLICHE
BEKANNT-
MACHUNGEN

FISCHERBACH
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reis ür die en eichnung  

Der Wähler gibt 

seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

und seine Zweitstimme in der Weise, 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn- 
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel- 
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein- 
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus- 
gestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei- 
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie- 
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss- 
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundes- 
wahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver- 
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Fischerbach, den 07.02.2025 

Die Gemeindebehörde 

 

Thomas Schneider, Bürgermeister 
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Briefwahl - Wahlscheinantrag 
bequem per Internet 

Briefwahl - Wahlscheinantrag bequem 
per Internet 
  
Zur Bundestagswahl am 23.02.2025 kön-
nen Wahlscheine neben den herkömm-
lichen Beantragungsarten persönlich oder 
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch son-
stige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form beantragt werden (§ 
27 Abs. 1 Bundeswahlordnung). 
  
Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung 
eines Wahlscheines per Internet auf unserer 
Homepage www.fischerbach.de im Bereich 
„Aktuelles aus der Gemeinde“ – Bundes-
tagswahl 2025  – Antrag Wahlschein an. 
  
Beim Aufruf des Links erhalten Sie ein Erfas-
sungsformular für Ihre Antragsdaten. Die 
Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung 
müssen Sie in das Antragungsformular ein-
tragen. Ihnen steht es offen, sich die Unter-
lagen nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift senden zu lassen. 
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt 
über das Internet in eine Sammeldatei zur 
Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre An-
tragsdaten nicht mit unserem dialogisier-
ten Wählerverzeichnis übereinstimmen, er-
halten Sie automatisch einen Hinweis. 
  
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinan-
trag auch rasch und einfach mit Ihrem Mo-
bilgerät über den QR-Code auf der Rücksei-
te der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die 
meisten Daten sind hier bereits hinterlegt - 
Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und 
möglicherweise noch eine abweichende 
Versandadresse. 
  
Der Wahlschein und die Briefwahlunterla-
gen werden Ihnen von uns anschließend 
per Post zugestellt. Für die automatische 
Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter 
anderem zwingend die Eingabe Ihrer Wahl-
bezirks- und Wählernummer. 
  
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung 
nicht vorliegen haben, können Sie auch 
formlos per E-Mail an gemeinde@fischer-
bach.de einen Wahlschein beantragen. In 
diesem Fall müssen Sie Ihren Familienna-
men, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsdatum 
und Ihre Wohnanschrift angeben. Bei Fra-
gen zum Antragsverfahren wenden Sie sich 
bitte an Frau Claudia Schmid, 
Tel.: 07832/9190-16, 
E-Mail: gemeinde@fischerbach.de . 
   

Zurückschneiden von 
 Sträuchern und Bäumen an 

öffentlichen Verkehrsflächen 
Nach dem Straßengesetz von Baden-Württ-
emberg sind die Eigentümer und Bewirt-
schafter von Grundstücken, die an öffent-

lichen Straßen, Gehwegen und 
Verkehrsflächen angrenzen und im Bereich 
der Grundstücksgrenzen zu diesen Ver-
kehrsflächen hin Bäume oder Sträucher ge-
pflanzt haben, verpflichtet, diese so weit 
zurück zu schneiden, dass sie nicht über die 
Grundstücksgrenzen hinausragen und so-
mit die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs nicht beeinträchtigen. 
  
Um derartige Beeinträchtigungen zu ver-
meiden, muss bei öffentlichen Verkehrsflä-
chen der Luftraum über den Fahrbahnen 
mind. bis 4,50 m, über Geh- und Radwegen 
bis mind. 2,50 m Höhe von überhängenden 
Ästen und Zweigen freigehalten werden. 
  
Insbesondere für Rettungsfahrzeuge ist es 
wichtig, dass die Verkehrsflächen freige-
schnitten sowie die Straßenschilder und 
Hausnummern gut einsehbar und lesbar 
sind. 
  
Die Gemeinde Fischerbach möchte alle Ei-
gentümer bzw. Bewirtschafter solcher 
Grundstücke, auch zur Vermeidung haf-
tungsrechtlicher Ansprüche bitten, die Be-
pflanzung entlang von öffentlichen Ver-
kehrsflächen zurück zu schneiden. 
  
Wir möchten darauf hinweisen, dass das 
Entfernen bzw. ein radikaler Rückschnitt 
von Hecken im Zeitraum vom 01. März bis 
zum 30. September  nicht erlaubt ist, da es 
sich hierbei um die Brut- und Nistzeit der 
Vögel handelt. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung 
 

Mitteilung für unsere  
vierteljährlichen Grundsteu-

erzahler/innen  
Hiermit machen wir die Grundstückseigen-
tümer/innen darauf aufmerksam, dass am 
17. Februar die 1. Grundsteuerrate für das 
Jahr 2025 abgebucht wird. 
Diejenigen Grundsteuerzahler/innen, wel-
che vom Bankeinzug noch keinen Ge-
brauch machen, werden gebeten, die  
1. Rate 2025 ebenfalls zu diesem Zeitpunkt 
zu begleichen. 
Grundstückseigner, welche sich für eine 
jährliche Zahlweise entschieden haben, 
sind von diesem Termin nicht betroffen. 
Deren Zahlungstermin ist der 01.07. des je-
weiligen Jahres. 

Bankverbindung: 
Sparkasse Kinzigtal, IBAN: DE66 6645 
1548 0000 0112 21, BIC: SOLADES1HAL 
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG, 
IBAN: DE48 6649 2700 0090 4003 04, BIC: 
GENODE61KZT 
 

ABFALL-
BESEITIGUNG

Montag, 10.02.2025 
Grüne Tonne 
  
Samstag, 15.02.2025 
Problemstoffsammeltermin Haslach, Park-
platz Markthalle, Strickerweg 10 
9:00 Uhr - 15:00 Uhr

Bei der Problemstoffsammlung werden 
Problemabfälle aus Haushaltungen (Farb- 
und Lackreste, Verdünner, Lösungsmittel, 
usw.) angenommen. Es werden auch aus-
gediente Elektrokleingeräte, sowie Elektro-
nikgeräte kostenlos angenommen, jedoch 
keine Elektrogroßgeräte (z. Bsp. Wasch- und 
Spülmaschinen, Elektroherde, Kühlgeräte). 
Kühlgeräte und Elektrogroßgeräte können 
von jedermann selbst bei der Mülldeponie 
Vulkan zu den üblichen Öffnungszeiten ko-
stenlos angeliefert werden. Die Geräte sind 
dabei von den Anlieferern selbst zu entla-
den.
Weitere Hinweise zur Problemstoffsamm-
lung sind unter den gemeinsamen Be-
kanntmachungen. 
   

VEREINS-
NACHRICHTEN

Forstbetriebsgemeinschaft
Fischerbach

Einladung und Tagesordnung Jahres-
hauptversammlung der FBG Fischer-
bach für das Geschäftsjahr 2024 
  
Die Generalversammlung der FBG – Fi-
scherbach findet am 21.02.2025 um 19.30 
Uhr im Gasthaus zum Engel in Fischerbach 
statt. 
Beginnen wollen wir wieder mit einem ge-
meinsamen Essen.   
  
Nachstehende Tagesordnung ist vorgese-
hen:
1. Begrüßung der Mitglieder Genehmi-

gung der Tagesordnung
2. Geschäftsbericht des Vorstandes, Jür-

gen Kornmaier
3. Kassenbericht der Rechnerin, Katharina 

Greiner- Müller
4. Kassenprüfbericht des Kassenprüfers 

Urban Schmid
5. Aussprache zu den Berichten
6. Entlastung - Vorstand, Geschäftsführer, 

Rechner, Vorstandschaft 
7. Bericht zur Holzvermarktung für das 

Geschäftsjahr 2024 und Ausblick, Ver-
marktungsmöglichkeiten, Holzver-
marktung 2025
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8. Information zum BZ Verfahren und 
Wegeunterhaltung, Ulrich Müller

9. Verschiedenes
10. Wünsche und Anträge
   
Alle Mitglieder der FBG-Fischerbach sind 
zur Jahreshauptversammlung freundlichst 
eingeladen. 
Über eine zahlreiche Beteiligung würden 
wir uns sehr freuen. 
    
Jürgen Kornmaier 
Geschäftsführender Vorstand 
 

Radsportverein
Fischerbach

Ausgabe der neuen Radbekleidung 
Die neue Radbekleidung ist eingetroffen!!

Wann: Sa. 15.02.2025 von 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr
Wo: Brandenkopfhalle, Fischerbach
Bezahlung: Überweisung (keine Barzah-
lung vor Ort)   
 
GRAVEL-Bike Tour 
am Samstag, 8. Februar: 
Wir starten wieder um 13:30 Uhr am Rat-
haus zu einer Tour rund um Wolfach. Wie-
der bieten wir zwei Touren an! Am Start 
kann somit jede*r Teilnehmer*in entschei-
den, welche Strecke besser passt. Gäste 
und Interessierte sind herzlich willkommen 

und können einfach mal “reinschnuppern” 
und mitfahren. Das Tempo wird an die 
Gruppenzusammensetzung angepasst. 
Wer kein Gravelbike hat, kann gerne auch 
mit dem Mountainbike teilnehmen. Die 
Tourendetails (38 km + 800 hm oder 32 km 
+ 650 hm) sind bereits auf unserer Home-
page eingestellt. 
 

Waldstein-Hexen
Fischerbach e.V.

Liebe Hexen, 
am Wochenende sind wir beim Narrentref-
fen der Ruhmattenschimmel Bollenbach 
e.V. zu Gast: 
  
NARRENFAHRPLAN 
Samstag 08.02. 
Bollenbach Narrentreffen, Buspendelver-
kehr selbst organisiert,  
ohne Besen, Maske freiwillig, mit Männer-
ballett 
  
Sonntag 09.02. 
Bollenbach Narrentreffen, Buspendelver-
kehr (nur ab Haslach) selbst organisiert, 
mit Besen, mit Hexenmusik, 
Aufstellung: 13.00 Uhr, Umzugsbeginn: 
14.00 Uhr 
  

VORSCHAU 
Samstag 15.02. 
Schweighausen Jubiläum Ankele-Hexen, 
Treffpunkt: 18.00 Uhr Engel, 
ohne Besen, Maske freiwillig, mit Männer-
ballett 
Rückfahrt: 01.00 Uhr 
  
Sonntag 16.02. 
Schweighausen Jubiläum Ankele-Hexen, 
Treffpunkt: 11.00 Uhr Engel,  
mit Besen, Rückfahrt: 18.00 Uhr   
  

Giftzwerge
Fischerbach e.V.

Hallo Zwerge, 
weiter geht es am 
  
Samstag, den 08.02. mit dem Narrentref-
fen in Bollenbach bei den Ruhmatten-
schimmel 
Treffpunkt: 17.00 Uhr Dach der Vereine 
Sonntag, den 09.02. mit dem Umzug des 
Narrentreffens in Bollenbach bei den Ruh-
mattenschimmel 
Treffpunkt: Bollenbach  
  

Euer 8er Rat 
 

Ende der Mitteilungen aus FISCHERBACH

Jede Woche
aktuelle Informationen
aus Vereinen, Kirchen,
Gewerbe und Einzelhandel.

Wir sorgen dafür, dass
lokale Nachrichten
dort ankommen, wo sie am
meisten interessieren.

Lesespaß für die ganze Familie!
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Hofstetten

Wahlbekanntmachung 
 
 
1.  Am 23.02.2025  
 
 findet die                   Wahl zum 21. Deutschen Bundestag  
 
 statt. 

                           Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 
2. Die Gemeinde Hofstetten bildet einen Wahlbezirk.  
 Der Wahlraum wird im Foyer des Rathauses, Hauptstraße 5, 77716 Hofstetten, EG, (rollstuhlge-

recht) eingerichtet.  
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 12.01.2025 bis 02.02.2025 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.  
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr im Rathaus Hof-
stetten, Bürgersaal des Rathauses (DG), Hauptstraße 5, 77716 Hofstetten zusammen.  

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist.  

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreis-

wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

AMTLICHE
BEKANNT-
MACHUNGEN

HOFSTETTEN
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b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 

 

 Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-
einträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 
des Bundeswahlgesetzes). 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten er-
setzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des 
Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
                                      Hofstetten, den 07.02.2025 
 
                                      Die Gemeindebehörde 
 
 
    

 

 
 
Martin Aßmuth, Bürgermeister 
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Kinzigtäler Feuerwehren 
spenden Einsatzkleidung  

für die Ukraine 
Hofstetten. Bürgermeister Martin Aßmuth 
freute sich über die neuerliche Unterstüt-
zung durch die Kinzigtäler Blaulichtfamilie 
für die Ukraine. Feuerwehrkommandant 
Dominic Ketterer hatte über Stefan Herr 
von der Gutacher Feuerwehr signalisiert 
bekommen, dass mindestens 25 Einsatz-
helme nach Ersatzbeschaffung für die Ukra-
ine gespendet werden können. Das griff 
der Rathaus-Chef gerne auf und informierte 
seinen Amtskollegen Andrii Kolomiitsev 
aus der zentralukrainischen Stadt Prijutiv-
ka, der einen Gemeindebesuch in Hof-
stetten plante (wir berichteten). Schnell 
waren dann auch die Bürgermeister Sieg-
fried Eckert, Nicolai Bischler und Helga 
Wössner mit an Bord, die insgesamt noch 
20 gut erhaltene Einsatzjacken für die ört-
liche Feuerwehrbrigade beisteuerten. Kolo-
miitsev zeigte sich gerührt und außeror-
dentlich dankbar über die geleistete Hilfe, 
da aufgrund des Kriegs in seiner Heimat 
solche Anschaffungen nicht möglich wä-
ren. Er informierte die Gesprächsteilneh-
mer über Einsatzprobleme, da es häufig am 
Nötigsten fehle. 

Bild von links nach rechts: 
Oleksandr Avramenko, Sophia Neumaier, 
Siegfried Eckert, Andrii Kolomiitsev, Martin 
Aßmuth, Stefan Herr, Johannes Wälde, Nico-
lai Bischler, Helga Wössner und Dominic Ket-
terer 

Mitteilung für  
unsere Grundsteuerzahler 

Hiermit möchten wir die Grundstücksei-
gentümer darauf aufmerksam machen, 
dass am 15.02. die erste vierteljährliche 
Grundsteuerrate fällig wird. 
Grundstückseigner, welche sich für eine 
jährliche Zahlungsweise entschieden ha-
ben, sind von diesem Termin nicht betrof-
fen. Deren Zahlungstermin ist der 01.07. 
des jeweiligen Jahres. 
Bankverbindung: 
Gemeindeverwaltung Hofstetten  
Konto: 7189  
BLZ: 664 515 48 
IBAN: DE96 6645 1548 0000 0071 89 
BIC: SOLADES1HAL 

Bekanntmachung gemäß § 
10 Abs. 3 Baugesetzbuch 

(BauGB)  Inkrafttreten der  
1. Änderung des Bebauungs-

plans „Südlich der Schluch-
straße“ im vereinfachten 

Verfahren nach § 13 BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hofstetten 
hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
18.09.2024 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplans „Südlich der Schluchstraße“ als 
Satzung beschlossen. Die Begründung zum 
Bebauungsplan wurde gebilligt. 
  
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) orts-
üblich bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt die 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Südlich der Schluchstra-
ße“ in Kraft. 
  
  
Jedermann kann die Unterlagen zur 1. Än-
derung des Bebauungsplans „Südlich der 
Schluchstraße“ und die Begründung bei 
der Gemeinde Hofstetten, Hauptstraße 5 in 
77716 Hofstetten, während der allgemei-
nen Dienststunden (Montag bis Donners-
tag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag und 
Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
Freitag 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) einsehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Zusätzlich stehen die Planunterlagen unter 
„.https://www.hofstetten.com/hofstetten/
rathaus-service/bauen-in-hofstetten“ zur 
Verfügung. 
  
Auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung, sowie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
  

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungs- und des Flächennut-
zungsplanes,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
liche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. 
  
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 
44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
  

Hinweis: 
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften dieses Ge-
setzes oder aufgrund dieses Gesetzes zu-
stande gekommen sind, gelten ein Jahr 
nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen (§ 4 Abs. 4 
und 5 Gemeindeordnung für Baden-Württ-
emberg (GemO). 
Dies gilt nicht, wenn:
1. die Vorschrift über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Nachfolgeregelung für unser Freibad. Du interessierst Dich für 
eine unbefristete Beschäftigung bei der Gemeinde Hofstetten? 

Deine Aufgaben während des Badebetriebs sind: 

• Beaufsichtigung und Betreuung der Badegäste 
• Bedienung, Überwachung und Wartung der technischen Anlagen 
• Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten 
• Kassendienst und sämtliche sonstigen berufstypischen Tätigkeiten fürs Freibad 

Unser ruhiges Freibad ist eine echte grüne „Perle“, eingebettet in eine wunderbare Naturlandschaft. Das kleine 
Bad wird hauptsächlich von Stammgästen und Familien besucht. Außerhalb der Freibadsaison ist geplant, dass 
du bei uns im Team des Bauhofs als „Allrounder“ mitarbeitest und eigenverantwortlich Aufgaben erledigst, z.B. 
in der Pflege der Grünanlagen. Wir sind bezüglich Beschäftigungsumfang und Verwendung außerhalb der 
Badesaison gesprächsbereit. Du verfügst über handwerkliches Geschick und solltest dir nicht zu schade sein 
auch mal selbst mit anzupacken. 

Du bringst für uns mit: 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe (von Vorteil), alternativ 
mindestens das Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Silber (nicht älter als drei Jahre) und eine 
Erste Hilfe Ausbildung (nicht älter als 2 Jahre), eine abgeschlossene Berufsausbildung im Handwerk 

• freundliches und besucherorientiertes Auftreten, verbunden mit Durchsetzungsvermögen 
• Kenntnisse in der Bädertechnik (wünschenswert) 
• selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit 
• Bereitschaft zur Tätigkeit an Sonn- und Feiertagen während der Badesaison 

Wir sind an einer langfristigen Beschäftigung interessiert, bevorzugt zum 01.05.2025 (bzw. gerne früher). 
Solltest du kein/e Fachangestellte/r für Bäderbetriebe sein, aber die alternative Voraussetzung erfüllen, so 
unterstützten wir dich bei der Absolvierung der Berufsabschlussqualifizierung.  

Deine Ansprechpartner sind:  

Denny Schwendemann I Leiter Bauhof I 07832/5623 I bzw. bei Fragen rund um die Bewerbung an 
Markus Neumaier I Leiter Rechnungsamt I 07832/9129-14 I markus.neumaier@hofstetten.com 

Für uns ist keine Bewerbung in Papierform erforderlich. Sende uns deine Unterlagen, bevorzugt als eine PDF, 
einfach per Mail bis spätestens zum 15.02.2025.  

Multitalent (m/w/d) für unser Team gesucht. 
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2. der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genann-
ten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder 
die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich oder elektronisch gel-
tend gemacht worden ist.

   
Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 
2 GemO geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
GemO genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 
    
Hofstetten, den 7.02.2025 

Martin Aßmuth 
Bürgermeister 

Wahlscheinantrag 
bequem per Internet

Zur Bundestagswahl am 23.02.2025 kön-
nen Wahlscheine neben den herkömm-
lichen Beantragungsarten persönlich oder 
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch son-
stige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form beantragt werden 
(§ 27 Abs. 1 Bundeswahlordnung).

Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung 
eines Wahlscheines per Internet auf unserer 
Homepage www.hofstetten.com an.

Beim Aufruf des Links erhalten Sie ein Erfas-
sungsformular für Ihre Antragsdaten. Die 
Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung 
müssen Sie in das Antragungsformular ein-
tragen. Ihnen steht es off en, sich die Unter-
lagen nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift senden zu lassen. 
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt 
über das Internet in eine Sammeldatei zur 
Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre An-
tragsdaten nicht mit unserem dialogisier-
ten Wählerverzeichnis übereinstimmen, er-
halten Sie automatisch einen Hinweis.

Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinan-
trag auch rasch und einfach mit Ihrem Mo-
bilgerät über den QR Code auf der Rücksei-
te der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die 
meisten Daten sind hier bereits hinterlegt - 
Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und 
möglicherweise noch eine abweichende 
Versandadresse.

Der Wahlschein und die Briefwahlunterla-
gen werden Ihnen von uns anschließend 
per Post zugestellt.

Für die automatische Prüfung Ihrer Daten 
benötigen wir unter anderem zwingend 
die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wäh-
lernummer. Sollten Sie Ihre Wahlbenach-
richtigung nicht vorliegen haben, können 
Sie auch formlos per E-Mail an Jessica.
Matt@hofstetten.com oder Nina.Fuhlert@
hofstetten.com einen Wahlschein beantra-
gen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Famili-
ennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsda-
tum und Ihre Wohnanschrift angeben. Bei 
Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie 
sich bitte an Frau Matt oder Frau Fuhlert Tel. 
07832/9129-0.

Bitte beachten Sie, dass mit der Ausgabe 
und dem Versand der Briefwahlunterla-
gen aufgrund der kurzen Wahlvorberei-
tungszeit voraussichtlich erst ca. zwei 
Wochen vor dem Wahltag begonnen 
werden kann, da vorher keine Stimmzet-
tel zur Verfügung stehen.

Gemeindeverwaltung Hofstetten

Vereinsgründung 
„Hofstetten hilft! 

Ukraine-Hilfe Kinzigtal e.V.“
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Hofstetter Bürgerschaft und viele Un-
terstützer aus dem Kinzigtal haben seit 
Kriegsbeginn unsere Initiative „Hofstetten 
hilft“ tatkräftig unterstützt. Bislang hat die 
Gemeinde Hofstetten auf einem treuhän-
derisch geführten Konto die Spenden-
gelder verwaltet. Wir wollen, dass die Hilfe 
1:1 auch in Zukunft weitergeht. Daher be-
absichtigen wir die Initiative in einen ge-
meinnützigen Verein zu überführen. Die 
Unterstützung unserer Partnergemeinde 
Trostjanez und von Menschen, die vom 
Krieg betroff en sind, soll institutionalisiert 
werden. Da zahlreiche Gönner mittlerweile 
auch von außerhalb kommen, ist die Orga-
nisation der Hilfe in einem gemeinnützigen 
Verein in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Das 
Team von bisher schon bewährten Kräften 
für den zu bildenden Vorstand ist beieinan-
der. Die Gründungsversammlung soll am 
Mittwoch, 12.02.2025, um 20.00 Uhr im 
Bürgersaal des Rathauses stattfi nden. Inte-
ressierte Bürger sind herzlich Willkommen.

Für „Hofstetten hilft!“ – Martin Aßmuth

FUNDSACHEN

- 1 Paar schwarze Handschuhe 
- einzelner Schlüssel 
- Baby-Trinkfl asche 

ABFALL-
BESEITIGUNG

Graue Tonne/Restmüllsäcke: 
Dienstag, 11.02.2025 
  
Problemstoff sammlung: 
Samstag, 15.02.2025 von 09:00 Uhr bis 
15:00 Uhr, Parkplatz Markthalle, Stri-
ckerweg 10, Haslach
Hinweise zur Problemstoff sammlung sowie 
die weiteren Sammeltermine fi nden Sie auf 
der Rückseite des Abfallkalenders 2025 und 
auf der Homepage des Eigenbetriebs Ab-
fallwirtschaft (www.abfallwirtschaft-or-
tenaukreis.de) 

VEREINS-
NACHRICHTEN

Alt-Steig Hexe e.V.

HOFSTETTEN

Partywagen Alt-Steig Hexe - Bollenbach 
Narrentreff en
  
Wir sind auch dabei mit unserem Hexewa-
gen am Samstag und Sonntag beim Nar-
rentreff en in Bollenbach.  
Kommt vorbei und feiert mit uns im Party-
wagen Nr. 1.  
  
Wir freuen uns drauf mit Euch zu Feiern! 
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Infos Narrenfahrplan 08. & 09. Februar 
Hallo liebe Mitglieder,  
dieses Wochenende sind wir in Bollenbach 
beim Narrentreffen der Ruhmattenschim-
mel.  
  
Samstag, 08.02.2025 Bollenbach Narren-
treffen 
Sonntag, 09.02.2025 Umzug Bollenbach 
Narrentreffen (Maske, Besen und Hand-
schuhe nicht vergessen!) 
  
WICHTIG 
Wir haben an beiden Tagen keinen eigenen 
Bus, sondern fahren mit dem Buspendel-
verkehr. Den Fahrplan findet ihr auf der 
Homepage der Ruhmattenschimmel. 
  
Wir freuen uns! 
  
Eure Vorstandschaft  

 

Katholische
Frauengemeinschaft
HOFSTETTEN

Hallo ihr liebe Lit,
jetzt isches mol wieder so wit.
Om 14.02.2025 ihr kenne kumme ind Hof-
stetter Gmeindehall,
um 19:00 Uhr von überall.

Helden der Jugend isch unser Motto,
werft euch in Schale für e schöns Foto.

Kum isch ma uf dieser Welt, wird einem was 
vom Held verzellt.
Und viele gibt‘s von dieser Art, manche mit 
Bauch andre mit Bart.

Calimero der kleine Racker, mocht sich schu 
mol gern vom Acker.
Pipi Langstrumpf mit de Zöpf, verdreht de 
Schlümpfe ihre Köpf.
Familie Feuerstein ganz wacker, wehrt sich 
gegen d Panzerknacker.
Und d Pumuckel so frech und klein, der flü-
stert der Biene Maya ebbs ins Ohr hinein:

Guck mol do drübe Wickie ufm Schiff, der 
het durch seine Ideen alles im Griff.
Und de Robin Hood de große Held, bringt 
de arme Lit ihr Geld.

Doch liebe Narrenschar bedenkt:
nicht jeder ist ein Superheld, der sich steht‘s 
für super hält.

Und jetzt zum Schluss jo nid vergesse, 
bringe ebbis mit zum Esse.
Denn erst wenn mer rundum satt, am När-
rische ä Freude hat.

Wir freuen uns auf einen heldenhaften 
Abend mit Euch!
Euer KFD Team 

 

Narrenzunft
HOFSTETTEN e.V.

Infos zum Narrentreffen in Bollenbach 
(08. & 09.02.2025) 
  
Samstag, 08.02.2025
• Wir fahren mit dem Pendelbus.
• Die Abfahrtszeiten des Pendelbus findet 

ihr auf der Homepage der Ruhmatten-
schimmel: www.ruhmattenschimmel.de

• Der Buspendelverkehr ist kostenlos.
• Für den Eintritt auf das Festgelände be-

nötigt ihr keine  Eintrittskarte, diese sind 
ausschließlich für Nicht-Hästräger. Bitte 
nutzt den Hästrägereingang, dort be-
zahlt ihr den vergünstigten Hästräger-
Eintritt von 5 Euro.

• Die Simsegräbsler spielen um ca. 22:15 
Uhr auf der Außenbühne

 
  
Sonntag, 09.02.2025 
1. Hinfahrt: 11:30 Uhr 
2. Hinfahrt: 12:00 Uhr 
Bitte tragt euch in der WhatsApp-Gruppe 
bei einer Abfahrtszeit ein und haltet euch 
an diese! 
Rückfahrt: 18:00 Uhr 
  
Beginn Umzug: 14:00 Uhr 
Die Umzugsaufstellung befindet sich im 
Neubaugebiet „In der Zillmatt“. 
Bitte findet euch dort rechtzeitig ein! Wir 
laufen als Nr. 7 von 39 Umzugsteilnehmer. 
  
Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende 
in Bollenbach! 
 

Radfahr- und
Wanderverein
HOFSTETTEN

Mehrtageswanderung in Baden Baden
Montag, 8. bis Freitag, 12. September 

2025  
Zu unserer Mehrtageswanderung 2025  
fahren wir nach Baden Baden. 

Wir wohnen im Hotel Römerhof im Zen-
trum von Baden Baden, in Doppel- und Ein-
zelzimmern, jeweils mit eigenem Bad und 
Sat-TV. 
Uns stehen maximal 6 Einzelzimmer und 3 
Doppelzimmer zu Verfügung. 
  
 6 Einzelzimmer  
je 368 € für 4 Übernachtungen mit Früh-
stück 
 3 Doppelzimmer 
je 512 € für 4 Übernachtungen mit Früh-
stück 
  
zuzüglich 15,20 € Kurtaxe pro Person. 
  
Ob wir für An- und Abfahrt unsere Privat-
Pkw oder den ÖPNV nutzen, entscheiden 
die angemeldeten Teilnehmer. 
  
Für die Reservierung der Zimmer ist eine 
Anmeldung bis zum 25. Februar 2025 beim 
Wanderführer erforderlich. 
  
  
Wolfgang Geyl 
Tel: 07832/8865 
wolfgang.geyl@gmx.de 
 

  
2. Seniorenwanderung  

am Donnerstag, 13.Februar 2025 
  
Wir fahren mit unseren Pkw auf Nill, von wo 
aus wir eine herrliche Aussicht auf die um-
liegenden Höhenzüge und in die Täler ge-
nießen können. 
Von dort aus wandern wir dann hinab über 
Schornfelsen, Wagenstatthütte und Hirlins-
grund nach Haslach. 
Zum Abschluss ist eine gemütliche Einkehr 
geplant. 
  
Die Wanderstrecke beträgt 9 km, der Hö-
henunterschied 520 km bergab. 
  
Abfahrt mit unseren Privat-Pkw ist um 
13:00 Uhr ab Rathausparkplatz 
 (Mfp: 3,50 Euro) 
  
Gäste sind herzlich willkommen. 
Über Ihre Teilnahme freut sich der 
Radfahr- und Wanderverein Hofstetten 
  
Gez. Alois Bögner 
 
Winterwanderung am Sonntag, den  
16. Februar im Nationalpark Schwarz-
wald am Ruhestein 
  
9 Uhr Abfahrt am Henry-Heller Parkplatz 
zum Besucherzentrum am Ruhestein 
10.30 Uhr - 13 Uhr geführte kostenlose 
Wanderung durch den Nationalpark zum 
Thema „Überleben im Winter“ 
Mitfahrpreis 10 €. Rucksackverpflegung für 
unterwegs wird empfohlen. 
Bei Bedarf können vor Ort Schneeschuhe 
ausgeliehen werden. Die Wanderung findet 
nur bei  guter Witterung statt. Da die Teil-
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nehmerzahl begrenzt ist bitten wir um An-
meldung bis Donnerstag, den 13. Febru-
ar um 20 Uhr bei Arnold Allgaier unter 
Tel. 017643358542. 
 

Sport-Club
HOFSTETTEN

Hofstetter Waldkicker informieren
Beim Besuch der NachhaltICHkeits-Arena 
der AOK wurden die Kids für das Thema 
Nachhaltigkeit sensibilisiert und konnten 
an verschiedenen Stationen praktische Er-
lebnisse für den persönlichen Alltag sam-
meln. 
  
Bei „Fünf fürs Klima“ lernten sie den CO2-
Verbrauch bei der Produktion von Lebens-
mitteln kennen und somit den Zusammen-
hang zwischen Ernährung und Klima. 
Einfach Produkte abscannen und den Fuß-
abdruck anzeigen lassen. 
  
Um der Lebensmittelverschwendung ent-
gegenzuwirken, überprüften sie die Le-
bensmittel auf ihre Genusstauglichkeit. In 
einem Ratespiel „Teller oder Tonne“ wurde 
somit der Unterschied zwischen Mindest-
haltbarkeits- und Verbrauchsdatum spiele-
risch aufgezeigt. 
  
Die sinnvolle Lagerung der Lebensmittel 
wurde an dem digitalen Kühlschrank be-
spielt „Wo kommt die Milch hin?“ Hierzu 
musste der richtige Platz gefunden werden, 
die Begründung gab es natürlich auch 
dazu. 

  
Durch Filtern sollte an der Station „Kleine 
Teile, große Wirkung“ Mikroplastik einer 
Duschcreme-Probe herausgearbeitet wer-
den. Somit konnte der Weg des Mikropla-
stik in der Natur auch eindrucksvoll ver-
deutlicht werden. 
  
Saisonale, regionale und alternative Ein-
kaufsmöglichkeiten lernten die Kids bei 
„Clever einkaufen“ kennen. Die passende 
Kennzeichnung musste den verschiedenen 
Rubriken zugeordnet werden. 
  
Neben dem gesundheitsfördernden Effekt 
von Bewegung wurde an der Station „Wir 
bewegen was“ die Reduzierung des CO2-
Aufkommens durch die eingeschränkte 
Nutzung von motorisiertem Verkehrsmittel 
kenntlich gemacht. 
  
Die vielen Anregungen konnten zum 
Schluss Logbuch nachgeschlagen werden 
und die Umsetzung im Alltag geplant wer-
den. Jede Maßnahme zählt - genau das 
wollen die Waldkicker auch in weiteren Ak-
tionen aufgreifen, um noch mehr Punkte 
für ihren Wettbewerb zu sammeln. 
Lebensmittelrettung 
Nach dem Motto „verwenden statt ver-
schwenden“ sollen Lebensmittel vor der 
Mülltonne gerettet werden und Leuten 
zum kostenfreien Verzehr zugänglich ge-
macht werden. 
  
Die foodsharing-Aktion setzt sich für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Res-
sourcen und ein nachhaltiges Ernährungs-
system ein. 
  

Die Waldkicker haben das praktisch in Zell 
erfahren und konnten sich selbst ein Bild 
von den vielen übriggebliebenen Puddings 
und Brote machen. Diese haben Verbrau-
cher gesucht, die die Produkte noch nutzen 
wollten. Einige Exemplare wurden sogar 
von den Waldkickern vor der Mülltonne 
„gerettet“. 
  
Der Mülleimer zuhause wird nun genauer 
unter die Lupe genommen und auch schon 
beim Einkauf darauf geachtet, dass die Le-
bensmittel auch wirklich alle gegessen wer-
den. Die Challenge wurde schon ausgeru-
fen, wer am wenigsten Lebensmittel 
wegschmeißen muss. Ein Impuls der einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. 

Ende der Mitteilungen aus HOFSTETTEN

© Lebenshilfe/David Maurer

Für Eltern.
Für Kinder.

JuLe

Fürs Leben!Fürs Leben!

Junge

Mühlenbacher Str. 16
77716 Haslach
www.Lhke.de
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AMTLICHE
BEKANNT-
MACHUNGEN

MÜHLENBACH

Einladung zur öffentlichen 
Gemeinderatssitzung 

Die Bevölkerung von Mühlenbach wird 
hiermit zur nächsten öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates am 
  

Mittwoch, dem 12.02.2025, 19:00 Uhr 
  
im Sitzungssaal, Rathaus Mühlenbach, 
Hauptstraße 24  herzlich eingeladen. 
  
Tagesordnung: 
1.  Frageviertelstunde für Einwohner gemäß 

§ 27 der Geschäftsordnung des Gemein-
derats

2.  Vorstellung Neukonzeption der Gemein-
debücherei sowie der neuen Büchereilei-
terin Frau Karin Schmalz

3.  Feuerwehrbedarfsplan der freiwilligen 
Feuerwehr Mühlenbach

 -Beratung und Beschluss 
4.  Anschaffung eines neuen Feuerwehr-

fahrzeugs LF 10
 -Beratung und Beschluss 
5.  Ersatzstromversorgung in Feuerwehr-

häusern –Beschaffung einer Netzersatz-
anlage mit 60 kVA

 -Beratung und Beschluss 
6.  Verabschiedung und Beschlussfassung 

der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplans für das Jahr 2025

7. Bekanntgaben / Kenntnisnahmen
8.  Anfragen der Gemeinderäte in öffentli-

cher Sitzung gemäß § 24 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung

   
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 

  
  

Helga Wössner, Bürgermeisterin 

Grundsteuer 1. Rate 2025 
Am 15. Februar 2025 ist die 1. Rate der 
Grundsteuer für das Jahr 2025 fällig. Dieje-
nigen Grundsteuerzahler/innen, welche 
vom Bankeinzug noch keinen Gebrauch 
machen, werden gebeten, die 1. Rate  zu 
diesem Zeitpunkt zu begleichen. Falls Sie 
uns eine Einzugsermächtigung erteilt ha-
ben, wird der Betrag fristgerecht abge-
bucht. Grundstückseigentümer, welche 
sich für eine jährliche Zahlungsweise ent-
schieden haben, sind von diesem Termin 
nicht betroffen. 

Bankverbindungen: 
IBAN: DE44 6645 1548 0000 0071 55 
BIC: SOLADES1HAL 
IBAN: DE02 6649 2700 0088 6300 09 
BIC: GENODE61KZT 

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung 
Gemeindekasse Mühlenbach 
Tel: 07832/9118-14 oder 9118-19   
    
 

Zurückschneiden von Bäu-
men, Hecken und Sträuchern 

an Gehwegen und Straße 
Anpflanzungen beleben und verschönern 
das Ortsbild und tragen zur Verbesserung 
der Lebensräume für Mensch und Tier bei. 
Allerdings kommt es an Fuß-, Radwegen 
und Fahrbahnen immer wieder zu Behinde-
rungen durch überhängende Äste und zu 
breit oder zu hoch wachsende Hecken. Wir 
bitten daher alle Grundstückseigentümer 
und Pächter, ihre Bäume, Hecken und 
Sträucher entsprechend zurückzuschnei-
den und dafür Sorge zu tragen, dass die er-
forderlichen Lichtraumprofile der anlie-
genden Straßen, Wege und Plätze stets 
freigehalten werden. Dies gilt vor allem 
auch im Bereich von Straßenkreuzungen 
und -einmündungen. Es wird hierbei emp-
fohlen, den Rückschnitt nach den fol-
genden Maßen vorzunehmen: 

• An Straßen dürfen bis zu einer Höhe von 
4 m Äste nicht in die Fahrbahn ragen. 
Über der gesamten Fahrbahn muss ein 
Lichtraum von mind. 4,5m freibleiben.

• An Radwegen dürfen bis zu einer Höhe 
von 2,50 m Äste nicht hineinragen.

• An Fußwegen dürfen bis zu einer Höhe 
von 2,30 m Äste nicht hineinragen.

• An Straßeneinmündungen und -kreu-
zungen müssen Hecken, Sträucher und 
andere Anpflanzungen stets so nieder 
gehalten werden (höchstens 80 - 100 
cm), dass eine ausreichende Übersicht 
für die Verkehrsteilnehmer gewährleistet 
ist. Verkehrszeichen und Straßenlampen 
dürfen ebenfalls nicht zugewachsen 
oder verdeckt werden. Die Anpflan-
zungen müssen so zurückgeschnitten 
werden, dass die Verkehrszeichen von 
den Verkehrsteilnehmern rechtzeitig 
wahrgenommen werden können. Bitte 
nehmen Sie auf Ihre Mitmenschen Rück-
sicht und beachten Sie diese Hinweise. 
Besonders gefährdet sind Kinder, die mit 
ihrem Fahrrad den Gehweg benutzen 
müssen, ältere oder behinderte Mitmen-
schen. Werden diese durch überhän-
gende Äste zum Ausweichen auf die 
Fahrbahn verleitet, besteht erhöhte Un-
fallgefahr. Bitte bedenken Sie hierbei, 
dass Sie als Grundstückseigentümer oder 
-pächter verkehrssicherungspflichtig 
sind und im Schadensfall zivil- und straf-
rechtlich haftbar gemacht werden kön-
nen.

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass das 
Entfernen bzw. ein radikaler Rückschnitt 
von Anfang März bis Ende September  
nicht erlaubt ist, da es sich hierbei um die 
Brut und Nistzeit der Vögel handelt. 
  

Danke für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis. 
  

Gemeindeverwaltung Mühlenbach 
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Wahlbekanntmachung 
 
 
1.  Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 
2. Die Gemeinde Mühlenbach bildet einen Wahlbezirk.  
 Der Wahlraum wird in 77796 Mühlenbach, Rathaus, Hauptstraße 24, Erdgeschoss 

(rollstuhlgerecht) eingerichtet. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13. Januar 2025 
bis 02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum ange-
geben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  16:00 Uhr im Rat-
haus Mühlenbach, Altes Trauzimmer (2. OG), Hauptstraße 24, 77796 Mühlenbach zusam-
men. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlrau-
mes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelas-

senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung. 

  
Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 
sie gelten soll, 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landes-
liste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 



BÜRgERBLATT MÜhLEnbAch

41Freitag, 07. Februar 2025

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig 
(§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

 
Ort, Datum 

Mühlenbach, den 07. Februar 2025 
 

 

Die Gemeindebehörde 
 

 
Helga Wössner, Bürgermeisterin 

. 



BÜRgERBLATT MÜhLEnbAch

42 Freitag, 07. Februar 2025

Neues Mitglied  
im Gemeinderat 

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde 
Matthias Scherer als neues Mitglied des Ge-
meinderats verpflichtet. Scherer rückt als 
Ersatzbewerber der Freien Wähler nach. Wir 
freuen uns, Matthias Scherer als neues Ge-
meinderatsmitglied begrüßen zu dürfen, 
wünschen ihm einen guten Start und freu-
en uns sehr auf die gemeinsame Arbeit für 
die Gemeinde Mühlenbach. 

v.l. Klaus Armbruster, BMin Helga Wössner, 
Thomas Becherer, Matthias Scherer Foto: Ge-
meindeverwaltung Mühlenbach

GEMEINDEBÜCHEREI
MÜHLENBACH

Ein Abschied  
mit großem Dank 

Nach 17 Jahren engagierter Arbeit verab-
schiedet sich Maria Neumaier als Leiterin 
der Leihbücherei in Mühlenbach. Im Jahr 
2006 übernahm sie die Leitung von Frau 
Steinbiß und prägte die Bücherei mit ihrem 
organisatorischen Geschick und ihrer Liebe 
zu Büchern. 
  
Durch ihr Gespür für passende Literatur 
fanden Leserinnen und Leser immer die 
richtigen Bücher. Mit ihrem Wissen und ih-
rer Belesenheit war Maria Neumaier eine 
geschätzte Ansprechpartnerin für alle Al-
tersgruppen. Was sie besonders auszeich-
nete, war ihre Leidenschaft für Literatur 
und der gute Kontakt zu unseren Bürgern. 
Freundlich, hilfsbereit und zugänglich 
machte sie die Bücherei zu einem Ort des 
Austauschs und der Begegnung. 
  
Sehr beliebt waren auch die im Advent 
stattfindenden Vorleseabende, begleitet 
von Musik. 
  
Darüber hinaus engagierte sie sich auch in 
der Verlässlichen Grundschule und setzte 
sich mit Herzblut für die Bildung und das 
Wohl unserer Kinder ein. 
Im Namen der Gemeinde, des Gemeinde-
rats und aller Bürgerinnen und Bürger spre-
chen wir Frau Neumaier unseren Dank aus. 

Für ihren neuen Lebensabschnitt wün-
schen wir ihr alles Gute, viele schöne Lese-
stunden und eine wunderbare Zeit. 
  

v.l. Franz Neumaier, Maria Neumaier,  
BMin Helga Wössner 
Foto: Gemeindeverwaltung Mühlenbach
 

ABFALL-
BESEITIGUNG

Montag, 10.02.205 
Grüne Tonne 
  
Dienstag, 11.02.2025 
Graue Tonne 
  
Mittwoch, 12.02.2025 
Gelber Sack  
  
Donnerstag, 13.02.2025 
Außenbereich - sämtliche Säcke  
 

AUS DEN SCHULEN

Tag der offenen Tür  
Werkrealschule Mühlenbach 

Tag der offenen Tür der Werkrealschule 
Mühlenbach 

Alle wichtigen Informationen zu unserer 
WERKREALSCHULE erhalten Sie und Ihre 
Kinder 
am Samstag, den 8. Februar 2025 in unserer 
Schule in Mühlenbach. 
  
Gemeinsamer Beginn ist um 10:00 Uhr:  
Es gibt ein ca. 2-stündiges Kinderangebot 
mit verschiedenen Workshops, parallel 
dazu alle wichtigen Elterninformationen. 

Wir bitten um eine Anmeldung für diesen 
Tag. Gerne telefonisch oder per Mail. 
  
Wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder kennen-
zulernen. 

Kontakt: 
Heinrich-König-Schule Mühlenbach 
Grund- und Werkrealschule 
Hauptstraße 41; 77796 Mühlenbach 
Tel.: 07832 / 5156 
Mail: heinrich-koenig-schule@t-online.de 
www.schule-muehlenbach.de 

VEREINS-
NACHRICHTEN

BLHV Mühlenbach

Die Ortsvereinsversammlung des BLHV-
Ortsverein Mühlenbach findet am Mitt-
woch, 12.02.2025, 20 Uhr, beim „Bach-
wirt“ statt. 
  
Hierzu laden wir alle Mitglieder herzlich 
ein. 
  
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Geschäfts- und Kassenbericht
4. Kassenprüfbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wahl des gesamten Vorstandes
7. Anträge und Wünsche
8. Informationen zur neuen Gülleverord-

nung, Gastreferent Ulf Lange, ALLB OG
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
gez. die Vorstandschaft 
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Katholische
Frauengemeinschaft
MÜHLENBACH

Frauenfastnacht 
  
Und 1 und 2 und 3 und 4, 
bald steht die Frauenfastnacht vor der Tür. 
  
Nach dem Motto 
„Sport hält fit - komm mach mit“ 
laden wir alle ein,  
am Mittwoch, 19.02.2025 um 10:30 Uhr 
im Pfarrheim St. Bernhard dabei zu sein.  
  
Sportlich wollen wir den Abend miteinan-
der erleben, 
wie lange die Kondition reicht werden wir 
dann sehen. 
Es könne alle mittrainieren,  
es muss sich keiner genieren. 
Bis dahin grüßen wir mit einem sportlichen 
Hallo 
und einem närrischen N a r r i  N a r r o !! 
  
kfd Mühlenbach 
 

Kirchenchor
Mühlenbach

Freitag, 07.02.2025: 
KEINE Probe ! 
  
Donnerstag, 13.02.2025:  
18:30 Uhr: Einsingen in der Kirche 
19:00 Uhr: Gottesdienst für die verstor-
benen passiven Mitglieder der letzten Mo-
nate: 
Frieda Matt, Anton Meier, Evmarie Buick, 
Luise Streif und Theresia Uhl 
  

Freitag, 14.02.2025: 
20:00 Uhr: Probe in St. Bernhard 
  
Voranzeige: 
Freitag, 21.02.2025: 
19:61 Uhr: Närrisches Rehleberle im Club-
heim 
  
Kontakt: kirchenchor-muehlenbach@online.
de 
Ansprechpartner: Armin Huber 
www.kirchenchor-muehlenbach.de 
Insta: kirchenchor-muehlenbach 
 

Kolpingsfamilie
MÜHLENBACH

Hallo zusammen, 
  
wir treffen uns am Freitag, den 7. Februar 
2025 um 18:00 Uhr am St. Bernhard. 
  
Wir gehen nach Offenburg in die Eishalle 
zum Schlittschuhlaufen. 
  
Viele Grüße Simon und Corinna 
 

Narrenzunft
Mühlenbach e.V.

Unser Wochenende beginnt am 08.02.2025 
um 9:00 Uhr mit dem Zeltaufbau für den 
Müllermichele-Ball. 
Weiter geht es abends zum Narrentreffen 
des Narrenvereins Bollenbach e. V.. 
  
Wir fahren mit dem Buspendel um 19:00 
Uhr. 
  
Zum Jubiläumsumzug am Sonntag treffen 
wir uns um 12:00 Uhr am Narrenkeller. 

 

Mülle
rmicheleball15.02.25

19.30 Uhr Narrotaufe am Narrenbrunnen
Likörbar | Schirmbar | großes Zelt mit DJ
buntes Programmmit Guggemusik & Tänzen

 

Raben-Hexen
MÜHLENBACH e.V.

Hallo Hexen, 
  
heute Abend sind wir bei den Ruhmatten-
schimmel in Bollenbach zu ihrem 33. jäh-
rigen Jubiläum. 
  
Euer Vorstand 

Ende der Mitteilungen aus MÜHLENBACH

Lesespaß
für die ganze Familie!

Jede Woche
aktuelle Informationen
aus Vereinen, Kirchen,
Gewerbe und Einzelhandel.
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AMTLICHE
BEKANNT-
MACHUNGEN

STEINACH

Öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates 

Am Montag, 10.02.2025, findet um 19:00 
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Stein-
ach eine öffentliche Sitzung des Gemeinde-
rates statt, zu der die Bevölkerung freund-
lichst eingeladen ist. 
  

Tagesordnung 
  
1.  Frageviertelstunde nach § 33 Abs. 4 

GemO (Zuhörer)  
2.  Bauvorhaben  
2.1.  Sanierung des Waschhauses mit Aufbau 

eines Pultdaches (Antrag auf Erteilung 
des wasserrechtlichen Einvernehmens)

  Welschensteinacher Str. 36, Steinach, 
Flst. Nr. 2427 

 Beratung und Beschlussfassung  
3.  Umgestaltung des Pfarrgartens
 -  Vergabe der Landschaftsbauarbeiten 

und Ausstattung 
 Beratung und Beschlussfassung  
4.  Einführung des Digitalfunks bei der 

Feuerwehr
  Zuschlagserteilung gemäß den Wer-

tungsstufen der Rahmenvereinbarung 
„Digitalfunkgeräte für den Ortenau-
kreis“ 

 Beratung und Beschlussfassung  
5.  Zustimmung zur Wahl des Abteilungs-

kommandanten und des Stellvertreters 
der Freiwilligen Feuerwehr Steinach, 
Abteilung Welschensteinach 

 Beratung und Beschlussfassung  
6.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan 

für das Jahr 2025 mit Finanzplanung bis 
2028

 Beratung und Beschlussfassung  
7.  Erklärung über den Verzicht auf ein Vor-

kaufsrecht / Erteilung der Genehmi-
gung nach §§ 144 und 145 BauGB auf-

grund förmlich festgelegtem 
Sanierungsgebiet  

8.  Anfragen nach § 24 Abs. 4 GemO (Ge-
meinderäte)  

9.  Bekanntgaben der Verwaltung  
    
Mit freundlichen Grüßen 
    
gez. Nicolai Bischler 
Bürgermeister 
 

Briefwahlunterlagen  
für Bundestagswahl  
am 23. Februar 2025 

Die Arbeiten zur Erstellung der Brief-
wahlunterlagen sind bereits in vollem 
Gange. Diese können jedoch erst ver-
vollständigt werden, sobald uns die 
Stimmzettel vorliegen. 
Voraussichtlich können die Unterlagen 
frühestens ab 10. Februar durch 
Amtsboten zugestellt werden. 
Bitte achten Sie in diesem Zusammen-
hang besonders auf korrekte Beschrif-
tung Ihrer Briefkästen. Die Namen aller 
Bewohner müssen deutlich erkennbar 
sein. 
Sie helfen damit uns in diesem beson-
deren Fall, jedoch auch allen, besonders 
nicht ortskundigen, Postzustellern. 
Vielen Dank. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung 

 

Statistisches Landesamt 
- Mikrozensus 2025 

Mikrozensus 2025 – Rund 62 000 Haus-
halte in der Befragung 
Deutschlands größte jährliche Haushal-
tebefragung startet erneut   
Im Rahmen des Mikrozensus befragt das 
Statistische Landesamt Baden-Württem-
berg auch im Jahr 2025 wieder etwa 62 000 
Haushalte im Südwesten. 

Die Auswahl der Haushalte, die in die Stich-
probe mit einbezogen werden, erfolgt da-
bei mithilfe eines mathematischen Zufalls-
verfahrens. Die ausgewählten Haushalte 
finden im Briefkasten ein Anschreiben des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württ-
embergs vor. Darin sind die Zugangsdaten 
für die Meldung über das Internet enthal-
ten. Alternativ besteht die Möglichkeit, der 
Auskunftspflicht durch ein Telefoninter-
view mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Statistischen Landesamtes 
nachzukommen oder einen Papierbogen 
auszufüllen. Es genügt dabei, wenn eine 
volljährige Person die Angaben für alle 
Haushaltsmitglieder abgibt. Die Teilnahme 
an der Befragung ist für alle Altersgruppen 
verpflichtend, um ein umfassendes Bild der 
Lebensrealitäten junger und älterer Men-
schen zu gewährleisten. 
Der Mikrozensus erfasst seit seiner Einfüh-
rung im Jahr 1957 wichtige Daten wie Fa-
milienstand, Bildungsabschlüsse und Er-
werbstätigkeit. Neben den jährlich 
wiederkehrenden Themen werden auch 
wechselnde Inhalte abgefragt. Im Jahr 2025 
gehören hierzu beispielsweise Fragen zum 
Umgang mit künstlicher Intelligenz oder 
zum Rauchverhalten. Die Erhebungsergeb-
nisse dienen als Grundlage für politische, 
wirtschaftliche und soziale Entscheidungen 
des Bundes und der Länder. Sie sind somit 
im Zusammenhang mit der Gestaltung zu-
künftiger gesellschaftlicher Entwicklungen 
von hoher Wichtigkeit. Viele dieser Daten 
sind zudem europaweit vergleichbar. Die 
Ergebnisse des Mikrozensus sind nicht nur 
für Politik und Verwaltung von Bedeutung, 
sondern stehen auch der Öffentlichkeit und 
der Wissenschaft zur Verfügung. 
Die Wahrung der Vertraulichkeit und der 
Schutz personenbezogener Daten stellen 
dabei fundamentale Prinzipien bei der Ver-
arbeitung von Einzelangaben dar. Nach 
Eingang und Prüfung der Daten im Statisti-
schen Landesamt erfolgt eine Anonymisie-
rung, sodass sich Rückschlüsse auf einzelne 
Personen nicht ziehen lassen. 
  
Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg 

Nachrichten der Gemeinde Steinach. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Nicolai Bischler
Herausgeber: Gemeinde Steinach · Telefon 07832 9198-0 · Telefax 07832 9198-20 · info@steinach.de · www.steinach.de
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Anlage 27 (zu § 48 Absatz 1 BWO) 
 

Wahlbekanntmachung 
 
 
1.  Am 23.02.2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 
2. Die Gemeinde ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt:  

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.) 

01 Steinach – Südlicher Teil Turn- und Festhalle Steinach, Schulstraße 1 
(rollstuhlgerecht) 

02 Steinach – Nördlicher Teil Turn- und Festhalle Steinach, Schulstraße 1 
(rollstuhlgerecht) 

03 Welschensteinach Allmendhalle Welschensteinach, Am Sportplatz 15, 
Foyer (rollstuhlgerecht) 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13.01.2025 bis 
02.02.2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen um  
16:00 Uhr im Rathaus Steinach, Kirchstraße 4, 77790 Steinach - Trauzimmer 
16:00 Uhr im Rathaus Steinach, Kirchstraße 4, 77790 Steinach - Sitzungssaal 

 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlrau-
mes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelas-

senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung. 

 
 Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 
sie gelten soll, 
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 und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landes-
liste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig 
(§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Ort, Datum 

Steinach, den 07.02.2025 

 
 

Die Gemeindebehörde 
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Mitteilung an unsere  
Grundsteuer-  

und Gewerbezahler 
Fälligkeit 1. Rate 
Hiermit möchten wir die Steuerpflichtigen, 
welche der Gemeinde Steinach kein Last-
schriftmandat für die Grundsteuer oder die 
Gerwerbesteuer erteilt haben, auf die Fäl-
ligkeit am 15.02.2025 hinweisen. Wir bitten 
Sie um rechtzeitige Überweisung der Rate 
unter Angabe des Buchungszeichens. 
Die Höhe der Grundsteuer ergibt sich aus 
dem Grundsteuer-Jahresbescheid 2025. 
Die Höhe der Gewerbesteuer ergibt sich 
aus dem Ihnen zuletzt zugestellten Be-
scheid. 
Weiterhin besteht für Sie die Möglichkeit an 
der Teilnahme am Lastschiftmandat. Das 
entsprechende Formular erhalten Sie bei 
der Gemeindekasse Steinach oder auf un-
serer Homepage www.steinach.de unter 
Rathaus / Formulare / Lastschriftmandat. 

Bürgermeisteramt Steinach 
Rechnungsamt 

ABFALL-
BESEITIGUNG

Graue Tonne (2-wöchig)
Welschensteinach: Freitag, 21.02.2025
Steinach: Dienstag, 18.02.2025 

Grüne Tonne (3-wöchig)
Welschensteinach: Donnerstag, 13.02.2025
Steinach: Freitag, 28.02.2025 
  
Gelbe Säcke (2-wöchig)
Steinach und Welschensteinach: 
Donnerstag, 13.02.2025 
  
Problemstoffsammlung  
Haslach, Parkplatz Markthalle, 15.02.2025, 
9.00 - 15.00 Uhr 
Steinach, Parkplatz beim Sportplatz, 
12.03.2025, 13.00 - 16.30 Uhr 
  
Sammelplatz für Grünabfälle (kein Ra-
senschnitt !!!!!!!) 
Steinach, am Sportplatz, jeden Samstag, 
9.00 - 13.00 Uhr 
  
Anlieferung von Rasenschnitt 
Steinach, Runzengraben 42 
täglich, außer sonn- und feiertags, 10.00 - 
20.00 Uhr 
  
Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Protec - Orsingen, 
Tel. 07774/93390, Fax.07774/9339-33 

FUNDSACHEN

• Mountainbike, 26 Zoll, schwarz/weiß 
(aufgefunden an der Schule in Steinach)

• Lesebrille, schwarz-braunes Gestell (auf-
gefunden Langmattstr. 21)

 

VEREINS-
NACHRICHTEN

Bachdatscher-Zunft e.V.
Welschensteinach

Hallo Bachdatscher, 
am Wochenende besuchen wir folgende 
Veranstaltung: 
Samstag, 08.02.2025 Ruhmattenschimmel 
Bollenbach, Narrentreffen
Sonntag, 09.02.2025 Ruhmattenschimmel 
Bollenbach, Umzug Narrentreffen 
Bitte meldet euch über die Vereinsplaner 
App zum Mitfahren an und informiert euch 
über die Abfahrtszeiten. 
Gruß 
Der Narrenrat 
 
Hallo Kinder! 
Am Rosenmontag steigt wieder ab 14 Uhr 
die Kinderfasent in der Allmendhalle. Na-
türlich gibt es auch wieder die Mini-Play-
back-Show. Wenn Ihr also wie Eure Stars 
einmal auf der Bühne stehen wollt, dann 
meldet Euch bis Samstag, den 22.02.2025 
bei Antje Wörner an. Telefon: 67750, bitte 
bei Bedarf auch auf den Anrufbeantworter 
sprechen. 
Wie immer könnt Ihr danach bei der Spiel-
strasse mitmachen und die Kinder-
Schmink-Ecke wird wieder eingerichtet. 
Bringt Eure Eltern, Omas und Opas mit und 
macht Euch bei uns einen schönen Nach-
mittag! 
 

Ortsgruppe
Steinach e.V.

Einladung zur Generalversammlung
Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde der 
DLRG Ortsgruppe Steinach,
am Montag, 17.03.2025 um 20 Uhr, findet 
unsere diesjährige Generalversammlung 
statt, zu der wir Euch herzlich einladen. Die 
Versammlung wird im Narrenkeller der Nar-
renzunft Steinach stattfinden.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den ersten Vorstand
2. Bericht des technischen Leiters
3. Bericht des Jugendleiters
4. Bericht des Schatzmeisters
5.  Bericht der Kassenprüfer & Entlastung 

der Kasse
6. Entlastung der Vorstandschaft
7.  Vorschau durch den stellvertretenden 

Vorsitzenden
8. Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft
9. Grußworte, Wünsche, Anträge 
  
Auf eine rege Teilnehmerzahl der Versamm-
lung freut sich jetzt schon Eure DLRG OG 
Steinach.

Jugendversammlung DLRG
Wie jedes Jahr findet vor der Generalver-
sammlung eine Jugendversammlung der 
OG Steinach statt. Hierzu laden wir alle ju-
gendlichen Mitglieder um 19.00 Uhr in den 
Narrenkeller der Narrenzunft Steinach ein. 
Natürlich sind alle Teilnehmer auch herzlich 
dazu eingeladen, der anschließenden Ge-
neralversammlung beizuwohnen. 
  
Wir freuen uns auf Euch,
Eure Vorstandschaft 
 

Historischer Verein
Steinach

Jahresversammlung des Historischen 
Vereins Steinach 
Am Samstag, 08. Februar 2025, hält der 
Historische Verein für Mittelbaden - Mitglie-
dergruppe Steinach - die Jahresversamm-
lung ab und lädt dazu seine Mitglieder 
recht herzlich ein. Sie beginnt um 20 Uhr 
im Pfarrheim in Steinach. 
Die Tagesordnung liegt zu Beginn der Ver-
sammlung aus. 
Im Anschluss an die Jahresversammlung 
hält Josef Ringwald aus Biberach einen Vor-
trag mit dem Thema 

„Die Geschichte der Geroldsecker und 
ihre Herrschaft“ 

Der 1. Vorsitzende des Historischen Vereins 
Biberach, Josef Ringwald, ist ein hervorra-
gender Kenner der Geschichte der Gerolds-
eck und wird die Zuhörer mit seinen pro-
funden Ausführungen über diese Burg in 
den Bann ziehen. Dazu sind auch historisch 
interessierte Gäste willkommen. 
Über einen guten Besuch unserer Jahres-
versammlung würden wir uns freuen.  
  
Historischer Verein Steinach 
 

Kath. Kirchenchor
Steinach

Freitag, 07.02.2025 
keine Probe 
 

Kreuzbühler Felsenhexen
Steinach 2005 e.V.

Hallo Felsenhexen, am Wochenende des 
8. und 9. Februar findet das 33-jähriges Ju-
biläum der Ruhmattenschimmel Bollen-
bach statt. Treffpunkt zum gemeinsamen 
Abmarsch am Samstag und Sonntag wer-
den in der Hexen What‘s App Gruppe be-
kannt gegeben. Für die Rückfahrt am Sams-
tag stehen organisierte Pendelbusse bereit, 
die jede Hexe in eigenem Ermessen nutzen 
kann. Am Sonntag beginnt der festliche Ju-
biläumsumzug um 14:00 Uhr. 
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VORSCHAU: Nächstes Wochenende folgt 
das 35-jähriges Jubiläum der Ankele Hexen 
Schweighausen, die wir Samstag und Sonn-
tag besuchen werden. 
Euer Hexenrat 
 

Narrenzunft
Steinach e.V. seit 1898

Narrentreffen Bollenbach 
Zum Narrentreffen in Bollenbach am Sams-
tag, den 8. Februar 2025, wird der Ab-
marsch um 18.30 Uhr am Narrenkeller sein. 
Am  Sonntag, den 9. Februar 2025, wer-
den wir uns um 11.00 Uhr auf den Weg ma-
chen. 
Der Narrenkeller hat an beiden Tagen eine 
Stunde vor Abmarsch geöffnet 
  
Spieleabend 
Am Donnerstag, den 13. Februar 2025, 
findet ab 18.30 im Narrenkeller ein Spielea-
bend für groß und klein statt. 
Hierzu sind alle spielbegeisterten recht 
herzlich eingeladen. 
Wir haben verschiedene Spiele vor Ort, 
freuen uns aber auch darauf eure Lieblings-
spiele kennenzulernen und mit euch 
zu spielen. 

Umzugsanmeldung 
Die Fasend 2025 rückt immer näher und da-
mit auch der traditionelle Umzug am Fa-
send Sunndig unter dem Motto „Von 
Steine bis San Francisco – überall fühlt man 
sich Disco“. 
Ihr wollt ein Teil dieses Umzugs sein als Fuß-
gruppe, Wagenbauer,Dancing Queen ? 
Dann meldet euch bei Florian Schilli an. 
  
Mail: umzug@narrenzunft-steinach.de 
Tel.: 0171/3439578 
  
  
Vorverkauf Zunftabend 
Auch in diesem Jahr gibt es die Karten für 
unseren Zunftabend bereits im Voraus zum 
Vorverkaufspreis. 
Der Vorverkauf findet am 15. Februar 2025 
von 9.00 – 12.00 Uhr bei der Holzschnitze-
rei Volk statt. Hier können auch Sitzplätze 
reserviert werden. 
 

Tischtennisclub Steinach

Es finden folgende Spiele statt: 
Freitag, 07.02. 
19:00 Uhr 
DJK Offenburg V - TTC Steinach II 

  
Samstag 08.02. 
10:00 Uhr 
TTC Haslach - TTC Steinach Jungen U19 
Fahrer: Tatjana Lauble 
  
18:00 Uhr 
TTC Ebersweier II - TTC Steinach Herren III 
DJK Oberschopfheim - TTC Steinach Da-
men 
  
19:00 Uhr 
TTC Friesenheim - TTC Steinach Herren I 
  
Dienstag, 11.02. 
20:30 Uhr 
TTC Gengenbach - TTC Steinach Senioren 
  
  
Folgende Trainer und Co-Trainer sind 
nächste Woche eingeteilt: 
Montag, 10.02.
Marco
 
Dienstag, 11.02.
Thomas V. und Katja 

Ende der Mitteilungen aus STEINACH

Ende des redaktionellen Teils
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GESCHENKIDEEN
– zum Valentinstag

Happy Valentine
am 14.02.2025 mit einem romantischen

3-Gang-Menue inkl. 1 Glas Sekt zur Begrüßung
35,- € pro Person

* * * *
Und für den Start in ein entspanntes Valentine-Weekend

2 Übernachtung (14.02. – 16.02.2025)
im DZ für 212,- € inkl. Frühstück für 2 Personen

* * * *
Wir bitten um vorherige Reservierung unter:

Telefon: +49 781-505-522 • E-Mail: h2906@accor.com

im Mercure Hotel Offenburg
am Messeplatz



 
 

Lieber reparieren statt wegwerfen! 
 
 

Repair Café  
Eisenbahnstr. 38 – 40, Hausach 

 
08. Februar 2025 

08. März 2025 
12. April 2025 
10. Mai 2025 
14. Juni 2025 
12. Juli 2025 

09. August 2025 
13. September 2025 

11. Oktober 2025 
08. November 2025 
13. Dezember 2025 

 

Von 11:00 bis 14:00 Uhr 
 

 
 

Weitere Informationen über uns: 
 

www.reha-offenburg.de 
 

   Schauen Sie rein!      
 
 

Tickets und Infos auf
Theaterlichtermeer.de

DAS NEUE
MUSICAL

haslach I stadthalle
13. märz 2025

Tipps

Veranstaltungs

* Handwerkskammer Freiburg

*

Container- und Muldendienst

77756 Hausach · Gutacher Straße 7 · Tel. 0 78 31 / 960 35 · Fax 960 37
E-Mail: hausach@arv-winkler.de · www.arv-winkler.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.00–17.00 Uhr · Sa. 9.00–13.00 Uhr

Wir entsorgen
für Sie:
• Bauschutt
• Glas-, Holz-,
Baumischabfälle

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Ihr lokaler Werbepartner
für Handel, Handwerk und Gewerbe.
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IM TRAUERFALL
– Für Sie da

Wir beraten und begleiten Sie!

Hausach: Frank Schmider 07831 / 6500
0171 / 277 93 05

Fischerbach: Melanie Schorn 0160 / 80 677 01

Schmider
Bestattungsinstitut

FFFFFrrrreeeeiiiieeee TTTTrrrraaauerrednerin

TTeeeel..: ���ř88�8 - ŗŗŗ���� 66� řœŗ
MMMMooobbiilll::: �œœœ6666��� - ś6666 œ66 88Ŕŗ

ggaabbriieeeeellllle@@@@iihhrrrre--trrrrauueerrrrreeeednerin.com

wwwwwwwww.ihreee-tttrrraueeerredddnnnerin.com
wwwwwww.ihhhrrreee-rrredddneeerrrin.com

Was ist Ihnen der
Familienfrieden wert?
Vielleicht eine Bestattungsvorsorge?

www.bestattungshaus-messner.de

BESTATTUNGSHAUSMessner M
TEL. 07832/99 46 64

STRICKERWEG 1A
HASLACH

E
IN E R HH A N
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23. Februar 2025
! ! ! BUNDESTAGSWAHL – was wählst du? ! ! !
FRIEDEN – ZUFRIEDEN – ZUZUFRIEDEN –
UNZUFRIEDEN ?

Unzufriedenheit ist keine Lösung
Friederike Schneider-Hüffner und Hans Joachim Schneider aus Steinach

Schwarzwaldhof gesucht.
Kauf, Alleinlage, >50ha Eigentumsflächen (LW-A-Wald).

0172-7311539, Mail: bernd.hilar.jung@icloud.com

3-Zimmer-Wohnung in Fischerbach zu vermieten,
ca.100 m², Bad, EBK und Balkon, ab 01.04.2025.
Tel.Nr: 0175/4025633.

FLOHMARKT
in Mühlenbach, ehemals „Gasthaus Ochsen“

am 08.02.2025 | von 10 Uhr bis 14 Uhr
Wir verkaufen Porzellan, Küchenartikel, Lampen, Spiegel,

Vorhänge, Möbel, Dirndl, Dekoartikel, alte Schlitten, alte Ski zur Deko,
alte Korbflaschen, Fensterläden zur Deko... u.v.m.

Vieles für € 1,00... und auch vieles zu Verschenken wie Bücher, CDs...
Telefon 0 78 32 / 22 43

Privat
Anzeigen

Junge Familie sucht Haus oder Baugrundstück
zum Kauf in Haslach und näherer Umgebung.

Telefon: 07832 9991856, E-Mail: haus-suche-haslach@gmx.de

Irmis Nähtreff

Infos bei Irmi Braun Tel. 07832/999610 od 0151/19600007

• Du suchst individuelle Kleidungsstücke für dein Kind?
• Alle Kleidungsstücke sind aus hochwertigen Stoffen genäht
• Tücher und Mützen für Erwachsene auf Bestellung
• Geschenkartikel wie Taschen, Kosmetiktäschchen etc. bei mir

erhältlich
• Alles ist von mir persönlich und mit viel Liebe genäht
• Eine kleine Auswahl ist in meinem Schaukasten in Haslach,

Engelstraße 19 zu finden

r

Unterricht &Kurse

VOLKSBANK IN DER ORTENAU
IBAN DE33 6649 0000 0013 4590 02www.kinderhospizdienst-ortenau.de

JEDE SPENDE HILFT!

Der Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V.
sucht ehrenamtliche Mitarbeiter*innen!

Wir bieten Familien in schweren Lebenssituationen
Unterstützung an. Wir begleiten schwerstkranke Kinder,
schwerkranke Eltern und ihre Familien in besonders
belastenden Lebenssituationen im gesamten Ortenaukreis.

Ab März 2025 startet eine umfassende
Qualifikation für neue Ehrenamtliche.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter der
Telefonnummer 0781-960 529 30 oder per E-Mail an
team@kinderhospizdienst-ortenau.de.

www.kinderhospizdienst-ortenau.dewww.kinderhospizdienst-ortenau.dewww.kinderhospizdienst-ortenau.dewww.kinderhospizdienst-ortenau.dewww.kinderhospizdienst-ortenau.dewww.kinderhospizdienst-ortenau.de



Immobilien
Apotheker mit Familie

sucht im Raum Kinzigtal ein Ein- oder
Zweifamilienhaus zum Kauf

über Deutsche Bank Immobilien
Tel.: 0781 9200 - 16

www.hansmann-immo.de

sag hi zu.
wohnanlage.

inselstrasse | hausach

15 barrierefreie wohnungen.
2 - 4 zimmer.
55 - 117  m².

tiefgarage.
telefon +49 (0) 7832 999869-0 email info@hansmann-immo.de

Schnell an Kapital kommen –
ohne Ihr Zuhause zu verkaufen!

Sie besitzen eine Immobilie? Dann nutzen Sie sie für mehr finan-
zielle Freiheit! Ob für Ihre Familie, eine Renovierung oder einfach
mehr Liquidität – mit einem Immobilien-Teilverkauf sichern Sie sich
Kapital, ohne ausziehen zu müssen!

 Kein kompletter Verkauf
 Keine Schulden oder Kredite
 Sofort Kapital auf dem Konto!
 Eigentum & Wohnrecht bleiben erhalten!

Warten Sie nicht – nutzen Sie Ihre Immobilie JETZT
für mehr Freiheit! Sofort anrufen

0171-853 32 70; a.huberimmobilie@gmx.de

Wir wünschen ein
schönes Wochenende!

Mieten und Vermieten
mit den Amtlichen Nachrichtenblättern.

0781/504 -1455 oder -1456 anb.anzeigen@reiff.de

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
14.02. Im kompetenter Steuerberater aus der Region  Anzeigenschluss, 10.02. 12.00 Uhr

14.02. Die Bauprofis Anzeigenschluss, 10.02. 12.00 Uhr

21.02. meine neue Küche Anzeigenschluss, 17.02. 12.00 Uhr

21.02. Reisebüros aus der Region  Anzeigenschluss, 17.02. 12.00 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seite/n präsentieren?

Wir beraten Sie gern.  
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de
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Mein Name ist Klaus Körnich, ich bin seit 2011 Leiter der Lokalredaktion der Kehler Zeitung.

Als Marktführer stehen wir für aktuellen und engagierten Lokaljournalismus mit Biss. Wir beweisen, dass Lokales auch  
auf dem Land frisch und modern sein kann und spielen uns in einem motivierten Team auf Augenhöhe die Bälle zu.  
Wir laufen bei der Konzeption von spannenden und lebensnahen Serien zur Hochform auf und wollen die Leser täglich 
aufs Neue von unserer Arbeit begeistern.

Ich freu mich über Ihre Unterstützung als:

Lokaljournalismus mit Biss – dafür steht unsere Lokalredaktion Kehl. Für unser engagiertes Team suchen wir Sie als Verstärkung.

LOKALREDAKTEUR KEHL M | W | D

ICH BIETE IHNEN

  eine verantwortungsvolle Stelle mit vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten und 
konzeptionellen Freiräumen

  das inspirierende Umfeld eines modernen 
Medienhauses mit den Plattformen Print, 
Online, Video und Radio

  eine leistungsgerechte Vergütung und 
entsprechende Rahmenbedingungen

IHRE AUFGABEN

Wollen Sie mit einem motivierten Team unsere 
Zeitung weiterentwickeln und die Umsetzung 
unserer Crossmedia-Strategie gestalten?

IHR PROFIL

  Sie haben in einem Volontariat Ihr Handwerk  
erfolgreich gelernt

  Sie haben eine ausgesprochen  
crossmediale Denk- und Arbeitsweise

  Sie haben ein Gespür für lokale Themen und 
die Fähigkeit, auch komplexe  
Zusammenhänge verständlich darzustellen

  Sie haben ein hohes Maß an Eigeninitiative 
und den Wunsch, Verantwortung zu  
übernehmen

  Sie besitzen einen Führerschein Klasse B

INTERESSIERT?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu mit Angabe Ihres Einstiegstermins unter karriere.reiff.de oder an:
Mittelbadische Presse Redaktion gmbh | Ramona Singler | Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg

Stellenmarkt



Stellenmarkt
PTA (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit gesucht;

Kontakt: Tel. 0 76 82 / 392

www.apo-stellen.de

Die Röm. Kath. Kirchengemeinde Haslach bietet Ihnen in der
Kindertageseinrichtung Hl. Kreuz in Steinach folgende Stellen an:

Nähere Informationen und weitere Stellenangebote
finden Sie unterwww.vst-lahr.de
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne unter
07832 2848 an die Leitung Frau Anton.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
50–100%, ab 01.03.2025 und 01.09.2025

Werde
nSieT

eiluns
erersT

eams.

Die Röm. Kath. Kirchengemeinde Hausach-Hornberg sucht für ihre
Kindertageseinrichtungen ab 01.04.2025 eine

Nähere Informationen und weitere Stellenangebote
finden Sie unterwww.vst-lahr.de
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne unter
07821 9099-10 an den Geschäftsführer Herrn Moser.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Werd
en Si

e Teil
unse

res Te
ams.

Verwaltungskraft
6 Std./Woche, Eingruppierung in EG 6, unbefristet

Die Röm. Kath. Kirchengemeinde Hausach-Hornberg bietet Ihnen in
der Kindertageseinrichtung St. Barbara in Hausach folgende Stelle an:

Nähere Informationen und weitere Stellenangebote
finden Sie unter www.vst-lahr.de
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne unter
07821 9099-10 an den Geschäftsführer Herrn Moser.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen

Werd
en Si

e Teil
unse

res Te
ams.

Leitung Kindertageseinrichtung
50-100%, unbefristet,

ab sofort bzw. zum 01.09.2025

Verstärkung gesucht: Werde Teil des PACSAFE®-Teams in Zell a. H.!

PACSAFE®, die internationale Marke für Sicherheit, Innovation und Abenteuer, sucht Dich!

Mitarbeiter Customer Service (m/w/d)

in Teilzeit/Vollzeit

Outpac Designs GmbH ist die europäische Niederlassung von PACSAFE®, mit Headquarter in 
Hong Kong. PACSAFE® ist Marktführer im Bereich Sicherheits-Rucksäcke und -Taschen, die 
perfekt zu Deinem nächsten Städtetrip, Abenteuerurlaub 
oder Alltag passen – und sogar zum After-Work-Drink!

Deine Aufgaben:
-  Betreuung unserer Vertreter, Distributoren und Händler 

in der EMEA-Region
- Auftragsannahme, -abwicklung und Rechnungsstellung
- Reklamationsmanagement und Lösungsfindung
-  Kundenservice für Endverbraucher und Bearbeitung  

von Anfragen

Dein Profil:
-  Kaufmännische Ausbildung oder  

vergleichbare Qualifikation
- Sicherer Umgang mit dem Microsoft Office-Paket
- Erfahrung mit MS Business Central (von Vorteil) 
- Englisch, weitere Sprachen sind ein Plus
- Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Kundenorientierung

Interessiert?
Dann sende Deine aussage- 
kräftige Bewerbung mit frühest-
möglichem Eintrittstermin und 
Gehaltsvorstellungen per E-Mail  
an unsere Personalabteilung.

Kontakt:
Outpac Designs GmbH
Maria Schmieder
mmaricchiolo@pacsafe.com

Hauptstr. 48
77736 Zell a. H.



Ausbildungsplätze 
– Wir sind deine Zukunft!

SONDERSEITEN  
in den amtlichen Nachrichtenblättern

Anzeigenschluss: 3. März 2025, 12 Uhr

Information & Beratung bei Ihrer zuständigen Mediaberaterin 
oder unter 07 81 / 5 04 - 14 65 – anb.anzeigen@reiff.de
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Auszubildende gesucht?
Inserieren Sie am 7. März 2025 auf unseren Sonderseiten  
mit dem Titel:



Stellenmarkt

BEWERBUNG AN: Haus St. Luitgard,
Friedensstr. 13, D-77709 Oberwolfach 
Natalie Maier   0781-125548-101

 bewerbung@caritas-kinzigtal.de        www.caritas-kinzigtal.de/wbl_lui

Wir suchen unbefristet zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit (mind. 80%), eine

WOHNBEREICHSLEITUNG (M/W/D)
für unsere stationäre Pfl egeeinrichtung in Oberwolfach.
Mehr Infos zu den Aufgaben und Voraussetzungen gibt es auf unserer Website.

Jetzt
bewerben!

Weitere Infos: 
www.badrs.de

BAUHOFTEAMLEITER (m/w/d)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Gemeinde 
Bad Rippoldsau-Schapbach (2.100 EW) 

Wir suchen:

 

Gemeinde Gutach  
(Schwarzwaldbahn)  
Ortenaukreis 
 
Wir, die Gemeinde Gutach, suchen Verstärkung: 
 
 

Verwaltungsmitarbeiter (m/w/d) im 
Hauptamt in Teilzeit (20 Std./Woche) 

 
 

 
 

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter  
www.gutach-schwarzwald.de 
 
 

Interesse? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre  
Bewerbung bis 21.02.2025. Tel. 07833/9388-80,  
E-Mail: gemeinde@gutach-schwarzwald.de  
Gemeinde Gutach, Hauptstraße 38, 77793 Gutach  
 



ANZEIGEN –TARIF
Mustergrößen für gewerbliche Anzeigen www.anb-reiff.de

2-spaltig / 20 mm hoch

21,60 €

2-spaltig / 30 mm hoch

32,40 €

2-spaltig / 40 mm hoch

43,20 €

2-spaltig / 50 mm hoch

54,- €

1-spaltig / 35 mm hoch

18,90 €

3-spaltig / 35 mm hoch

56,70 €

2-spaltig / 100 mm hoch

108,- €

Anzeigenbreite  
minimal 44 mm (1-spaltig), 
maximal 188 mm (4-spaltig)

Anzeigenhöhe  
minimal 20 mm, 
maximal 270 mm

2-spaltig / 60 mm hoch

64,80 €

Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bei einem mm-Preis von 0,54 €.  
Anzeigenbeispiele 1-, 2- und 3-spaltig. Farbzuschlag: 35 %.

Ihr Ansprechpartner für gewerbliche  
Anzeigen: Andrea Haberstroh

  07 81 / 5 04 - 92 16 

 andrea.haberstroh@reiff.de

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen: 
ANB Reiff Verlagsgesellschaft

  07 81 / 5 04 - 14 65 

 anb.anzeigen@reiff.de

Nachrichtenblatt 
Haslach
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Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg im Breisgau
Mathildenstr. 3 | 79106 Freiburg

Tel. 0761 / 275242 | info@helfen-hilft.de

www.helfen-hilft.dewww.helfen-hilft.de

Für die Eltern krebskranker Kinder bauen wir ein neues
Elternhaus!

www.facebook.com/HelfenHilftFreiburg/ www.instagram.com/helfenhilft/

Der Förderverein hat sich das Ziel gesetzt,
alles erdenklich Mögliche zu tun, um
krebskranken Kindern und ihren Familien
zu helfen. Es ist ein Zusammenspiel vieler
Komponenten, die die Heilungschancen
eines jeden einzelnen Kindes ausmachen.
So muss die Forschung vorangetrieben,
die medizinische und personelle Versor-
gung verbessert werden, vor allem aber
müssen Familien, die um das Leben ihres
Kindes bangen müssen, aufgefangen und
betreut werden. Alle Spenden fließen seit
der Vereinsgründung vor 40 Jahren in das
Elternhaus des Fördervereins sowie die
zahlreichen Vereinsprojekte.
Ein besonders gutes Beispiel ist die
Übernahme der Kosten für den MRT-
Tomographen in der Freiburger Uni-
Kinderklinik. Das Gerät kommt allen
Kindern, die in Freiburg behandelt wer-
den zugute. Der Marktwert des Gerätes
beträgt ca. 1,3 Mio Euro. Prof. Wenz,
ärztlicher Direktor der Uniklinik, be-
tonte die Wichtigkeit der strahlenfreien
Untersuchung vor allem bei Kindern.
Dem Förderverein sei es zu verdanken,
dass dies nun weiterhin in der Kinderkli-
nik in Freiburg möglich sei.

In Freiburg entsteht in unmittelbarer Nähe
zur neuen Uni-Kinderklinik das neue Eltern-
haus des Fördervereins. Seit über 40 Jahren
unterstützt der Verein Familien mit krebs-
kranken Kindern. Die Eltern der zum Teil
schwerstkranken kleinen Patienten kommen
vorwiegend aus der Region. Für optimale
Pflege und Versorgung sind kurze Wege un-
verzichtbar. Eine bundesweite Umfrage unter
Elternhäusern hat gezeigt,
dass Eltern bis zu zehnmal
zwischen der Kinderkli-
nik und dem Elternhaus
pendeln. Die regelmäßige
Nutzung des Elternhauses
– und vor allem auch die
vielen Angebote für Eltern
und Geschwisterkinder –
erfolgt jedoch nur, wenn
die Unterkunft nicht wei-
ter als max. 500 Meter
vom Klinikum entfernt
ist. Durch den Neubau der
Uni-Kinderklinik wurde da-
her auch der Neubau des
Elternhauses nötig.

Pro Jahr verzeichnet der Förderverein derzeit
mehr als 19.000 Übernachtungen – insge-
samt bisher fast 350.000 Übernachtungen.

Das neue Elternhaus mit 45 Zimmern und
Appartements wird ausschließlich aus priva-
ten Spenden finanziert. Insgesamt investiert
der Förderverein ca 14 Mio Euro.

Förderverein für krebskranke Kinder e.V.
Freiburg baut neues Elternhaus

Bitte helfen Sie uns dabei – mit Ihrer Spende!

Eine Riesenaufgabe ist und bleibt das Elternhaus

40 Jahre40 Jahre
FördervereinFörderverein

Diese Anzeige wird nicht durch Spendenmittel finanziert, sondern erscheint durch freundliche Unterstützung des Verlages.

• Sparkasse Freiburg – Nördl. Breisgau | DE94 6805 0101 0002 3004 54 | FRSPDE66XXX
• Volksbank Freiburg | DE57 6809 0000 0002 8603 09 | GENODE61FR1
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sondreherei H. Blum GmbH
f der Ebene 8 | 77793 Gutach

ww.fhb-gutach.de

facebook.com/fhb.gmbh

Fass
Auf
ww

f

Kollege gesucht!

MitarbeiterQualitätssicherung
Zerspanungsmechaniker
Maschinenbediener

(m/w/d)

r

Kontakt: Anja Blum
Tel. 07831/9692103
bewerbung@fhb-gutach.de

(m/w/d)

(m/w/d)

VERFAHRENSMECHANIKERKUNSTSTOFFTECHNIK
MASCHINEN-UNDANLAGENFÜHRER (m/w/d)
VOLLZEIT

Ihre Aufgaben
• selbständiges Rüsten, Einrichten und Bedienen
von Kunststoffspritzgussmaschinen und Peripheriegeräten

• Einrichten von Handling- und Automatisierungssystemen
• Produktionsprozesseüberwachen, optimierenundStörungenbeseitigen
• Unterstützung der QS durch produktionsbegleitende Prüfungen
• Einweisung von Bedienerpersonal

Das bringen Sie mit
• abgeschlossene Ausbildung zum Verfahrensmechaniker
für Kunststoff- und Kautschuktechnik
oder gleichwertige technische Ausbildung

• idealerweise mehrjährige Erfahrung im Bereich der
Kunststoffverarbeitung

• Interesse als Quereinsteiger mit technischer Berufserfahrung
• hohes Qualitätsbewusstsein und Bereitschaft zurWechselschicht

Das bietenwir
• angemessene Vergütung und Arbeiten in angenehmer Atmosphäre
• kurze Entscheidungswege und ein kollegiales Miteinander
• Einarbeitung in einen modernen Arbeitsbereich
und fachliche Fortbildungen

• Kontinuität eines Familienunternehmens

Riha Plastic GmbH | Personalabteilung
Dentersstraße 1 | 79215 Biederbach | 07682 9107-0
personal@rihaplastic.de | www.rihaplastic.de

WIRSUCHEN
VERSTÄRKUNG

FÜRUNSERTEAM!

Jetzt bewerben:
Oliver Hansmann
jobs@stb-hansmann.de
Tel: 07832 / 975 329-15

www.stb-hansmann.de/karriere

Wir suchen ab sofort, in Haslach 
Teil- oder Vollzeit

Steuerfachan-
gestellter M/W/D

September 2025 

AUSBILDUNGSPLATZ  

Steuerfachan-
gestellter M/W/D

Buchhalter M/W/D

Steuerfachwirt M/W/D

• Neue Kanzleiräume
• Flexible Arbeitszeiten
• Homeoffi ce

Unsere Benefi ts



O R T E N A U  I  K I N Z I G TA L
T +49(0)781 93 999 700 | Ortenau@engelvoelkers.com

 Immobilienmakler

Ihr erster Schritt zum 
erfolgreichen Immobilienverkauf!

Optimales Ergebnis, dank regionalem und überregionalem 
Netzwerk und einzigartiger Expertise!

GUTSCHEIN
für eine kostenfreie und unverbindliche 

Wertermittlung Ihrer Immobilie

01.02. bis 12.02.2025 · www.kinohaslach.de

»DIE LEISEN UND DIE GROSSEN TÖNE
Fr/Sa/Mo/Mi 19:45
»TONI UND HELENE Fr 19:30
»BETTER MAN - DIE ROBBIE WILLIAMS STORY
Sa 19:45
»DIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMS
Sa 19:30, So 17:30
»PADDINGTON IN PERU Sa 15:00, So 14:00/17:30
»DIE DREI ??? UND DER KARPATENHUND
Sa 15:15, So 14:30
»VAIANA 2 Sa 15:15, So 14:15
»BOTSWANA - Live-Reportage von Wolfgang Bauer
So 11:00
»MARIANENGRABEN So 17:45, Mi 19:45
»SEPTEMBER 5 Mo/Mi 19:30

PHYSIOTHERAPIE
Jetzt Termin buchen: 

Tel: 07834-8670510
• Freie Kapazitäten    
• Alle Kassen    
• Reha-Sport

www.RehaZentrum-wolfach.de

Schlemmerspieße

Pollo Fino
ideal auch für
den Backofen

Landjäger
1 Paar

Bure-Schinken
Gold prämiert

1,79

1,99

2,19

1,09

€/100g

€/100g

€/Paar

€/100g

UnsereWochenangebote!
gültig vom 06.02.-12.02.2025

Elzach | Kirchzarten | Freiburg | Herbolzheim |Haslach i.K. | Staufen

-20%%

Schweinefilet
mit Speck ummantelt

-20%%

Hier könnte Ihre
Anzeige stehen.

muss alles raus

20-50 %

imtrend feiert Geburtstag
am 11.2.2025

Mode Lebensfreude Leidenschaft Wünsche SEKT
design labels look lifestyle WELCOME

imtrend silvia limberger am klosterplatz 5 77756 hausach

Vorbächstraße 15, 77796 Mühlenbach

Telefon 07832/5355
info@messmer-reisen.de Moderne Bustouristik · Busreisebüro

Aktuelle Skifahrten
22.02.2025 Silvretta Montafon,

inkl. Skipass und Pasta oder Pizza 104.– €

22.03.2025 Grindelwald, inkl. Skipass 95.– €

Aktuelle Reisen
18.04. – 21.04. Piemont und Turin,
(Ostern) ****Hotel, Ausflüge, Verkostungen,

Stadtführung Turin 499.– €

30.05. – 07.06. Cesenatico/Ital. Adria VP 749.– €

30.05. – 14.06. Cesenatico VP 1179.– €

06.06. – 14.06. Cesenatico VP 769.– €

• Ambulanter Pflegedienst

• Tagespflege
• Pflege- & Wohnraumberatung

• Hauswirtschaft

• Betreuung Wir machen das!

W i r p f l e g e n d i e O r t e n a u
Spitalstraße 5
77756 Hausach

Tel.:
07831.9691-222

adamo@winkelwaldgruppe.de
www.adamo-pflege.de

Hausach | Hornberg | Gutach | Haslach |Fischerbach



HAUPTSTRASSE 28 · 77716 HASLACH
ÖFFNUNGSZEITEN: MO-FR 9.00 – 18.00 UHR · SA 9.00 – 13.00 UHR

20%

50%5
ALLES
MIND.
BIS ZU

Laufsfsf chuhe
Damen&Herren

ab 60,– €

Hinter EdekaLebensabend
Betreutes Wohnen für alte
Menschen in Familien

Pflegende Angehörige
brauchen auch mal Urlaub.

Wir kommen zu Ihnen und übernehmen die
24-Stunden-Pflege während Ihrer Abwesenhe

Die Kosten übernimmt die Pflegekasse.

15 Jahre Erfahrung
Jasmin Eichner
Niederhofenweg 9, 77716 Haslach
Telefon: 0157 831 75400

it.
Wie daheim
statt Pflegeheim

Familie Schmieder
Unterdorf 2, 77716 Hofstetten

Tel. 0 78 32/25 70
ingrid-schmieder@gmx.de

Kinder, aufgepasst!
Am Samstag 15.02 ab 13.00 Uhr bei
schönem Wetter kleine Fasnachtspar-
ty vor dem Cafe und auf dem Dorfplatz

mit dem Zauberer. Bitte verkleidet
kommen! Wir freuen uns auf Euch!

Liebe Narros, aufgepasst!
Leckere Berliner,Leckere Berliner,

Apfelberliner, Scherben!Apfelberliner, Scherben!

Valentinstag 14.2.2025
haben wir leckeres Valentinsfrüh-
stück, bitte rechtzeitig anmelden.

Ihre Familie Schmieder und Team

Gastronomie

• Baumfällarbeiten/-schneidearbeiten
• Kranfällungen • Kranarbeiten
• Heckenschnitt • Rodungsarbeiten

Mobil: 0160 93893344
www.forst-schmider.de
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Haupt- & Abgasuntersuchung
zum günstigen Festpreis

HASLACH TÜV SÜD:
Do: 8.00 – 12.00 Uhr & 12.30 – 16 Uhr

WOLFACH GTÜ:
Mo- & Fr -Mittag nur nach Terminvereinbarung!

STANDORT HASLACH
Eichenbachstr. 2
Tel. 07832 9147-0

STANDORT WOLFACH
Hausacher Str. 8
Tel. 07834 9179

www.autohausstaiger.de

Anzeigenschluss
nicht verpassen!

Annahme-
schluss für
Anzeigen
ist jeweils

Dienstag

16 Uhr



Starten Sie genussvoll in den Tag
Starten Sie ab 07:30 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstück in den Tag: ob klassisch mit Brötchen
und Marmelade, herzhaft mit Eierspeisen oder einem frischen Smoothie – für jeden Geschmack
ist etwas dabei.

Vielfalt zur Mittagszeit
Unser täglich wechselndes Mittagsangebot bietet ab 11:30 Uhr frische Gerichte wie Gulaschsuppe,
Käsespätzle und saisonale Leckereien – perfekt für Ihre Pause oder ein Vesper mit Kollegen.

Unser Highlight: Kuchenliebhaber aufgepasst!
Freitags und samstags von 14:00 bis 16:00 Uhr: „Kuchen und Kaffee so viel Sie wollen“ – mit hausgemachten Kreationen aus
unserer Konditorei. Von klassischen Torten bis hin zu kreativen Kreationen – hier bleibt kein Wunsch unerfüllt. Dazu servieren wir
Ihnen Kaffeespezialitäten.

Genießen Sie die letzten Stunden des Tages bei uns
Lassen Sie den Tag entspannt auf unserer Terrasse ausklingen – mit einem Glas Wein unseres Weinguts Château Ollwiller oder
einer Kaffeespezialität.

Genießen Sie eine Auszeit in entspannter Atmosphäre
Im Café 75 legen wir großen Wert auf Qualität, Frische und eine
Wohlfühlatmosphäre, in der Sie sich einfach fallen lassen können.
Unser freundliches Team sorgt dafür, dass Sie sich rundum
wohlfühlen und Ihre Zeit bei uns in vollen Zügen genießen können.

Wir freuen uns darauf,
Sie bei uns zu begrüßen!

iten:
Genießen Sie täglich

von 7:30 bis 17:00 Uhr
unser vielseitiges

Angebot an Speisen
und Getränken.

Welcome Center 75 –
Campus-Café des Europa-Park Resort
Innerer Ring 15, 77977 Rust

Unsere
Öffnungszei

G

HERZLICH WILLKOMMEN
IM WELCOME CENTER 75
DER TREFFPUNKT FÜR FAMILIEN,
FREUNDE UND KOLLEGEN!
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Gottesdienstordnung vom 
07.02.2025 – 16.02.2025 

Freitag, 07.02. Herz-Jesu-Freitag 
19.00 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) – Klara u. Ger-
hard Firnkes + Romana u. Wilhelm Nock u. 
verst. Angeh. + in einem besond. Anliegen 
  
Samstag, 08.02. Hl. Hieronymus Ämilia-
ni, Ordensgründer 
19.00 Uhr Fischerbach 
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Lien-
hard) – 1. Jahrtag Werner Schorn + Anton 
Wernet, Sofie u. Christian Armbruster u. 
verst.   Angeh. + Elfriede Heizmann u. verst. 
Geschwister + Alfred Uhl u. verst. Angeh. + 
Karolina Schmid + alle Verst. von Schmid-
schuhmachers 
19.00 Uhr Steinach 
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Klinger) 
– Walter Haas, Friedhilde u. Hermann Keller 
u. Ludovick Haas + für verst. Schwestern 
  
Sonntag, 09.02. 5. Sonntag im Jahres-
kreis 
8.30 Uhr Hofstetten 
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
10.00 ! Uhr Bollenbach 
Narrenmesse (Pfr. Klinger) 
10.15 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier (mit Neupriester Daniel 
Schrempp und Pfr. Lienhard) 
11.30 Uhr Mühlenbach 
Tauffeier von Ronja Uhl 
13.30 Uhr Bollenbach  
Rosenkranzgebet um Frieden in den Kriegs-
gebieten weltweit 
  
Dienstag, 11.02. Gedenktag Unserer Lie-
ben Frau in Lourdes 
10.30 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier im Schwarzwaldwohnstift 
(Pfr. Klinger 
19.00 Uhr Welschensteinach    
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) – Seelenamt 
für Rosa Schwendemann 
  
Mittwoch, 12.02. 
15.00 Uhr Haslach 
Rosenkranzgebet 
  
Donnerstag, 13.02. 
19.00 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) musikalisch 
gestaltet v. Kirchenchor – II. Opfer für Luise 
Streif – Frieda Matt u. Anton Meier u. Evma-
rie Buick u. Luise Streif u. Theresia Uhl best. 
vom Kirchenchor 
  

Freitag, 14.02. Hl. Cyrill, Mönch, und Hl. 
Methodius, Bischof, Glaubensboten  
bei den Slawen, Schutzpatrone Europas 
19.00 Uhr Hofstetten  
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) – Albert 
Neumaier, Dieslehof u. verst. Angeh. + Ge-
org Neumaier, Lupferhof 
  
Samstag, 15.02. Samstag der 5. Woche 
im Jahreskreis, Mariengedächnis am 
Samstag 
16.00-17.00 Uhr Haslach  
Anbetung, Gespräch, Beichtgelegenheit 
(Pfr. Lienhard) 
19.00 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Lien-
hard) – Seelenamt für Gertrud Schille 
19.00 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Klinger) 
– Lothar Grießbaum u. Hedwig Maier + Hil-
da Keller u. Elisabeth Huber u. verst. Angeh. 
+ Konrad Schmider u. verst. Angeh. + Josef 
u. Maria Müller u. verst. Angeh. + für verst. 
Angeh. (U) 
  
Sonntag, 16.02. 6. Sonntag im Jahres-
kreis 
8.30 Uhr Welschensteinach    
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
9.30 Uhr Haslach 
Kreuz & Croissant – Wortgottesdienst mit 
anschl Frühstück im Gemeindehaus St. Se-
bastian 
10.00 Uhr! Steinach 
Narrenmesse (Pfr. Klinger) 
10.15 Uhr Hofstetten  
Eucharistiefeier mit Taufe von Elisa Model 
(Pfr. Lienhard) 
13.30 Uhr Bollenbach  
Rosenkranzgebet um Frieden in den Kriegs-
gebieten weltweit 
14.00 Uhr Fischerbach  
Rosenkranzgebet in der Gedächtniskapelle 
  
Die Gottesdienstordnung wurde Stand 
04.02.2025 erstellt 
   

INFORMATIONEN AUS
DER SEELSORGEEINHEIT

Eine herzliche 
 Beziehung mit Gott 

Einladung zum Neulandkurs ab 2. April 
Herzliche Beziehungen sind etwas sehr 
Schönes. Haben wir eine solche Beziehung 
mit Gott? Kann es sein, dass Gott uns noch 
ganz viel schenken will und darauf wartet, 

dass wir es annehmen? Könnte unsere Be-
ziehung zu ihm noch intensiver werden zu 
seiner und zu unserer Freude? 
Vor vier Jahren lernte ich Schwester There-
sia Mende kennen. Sie ist Dominikanerin. 
Sie leitete früher lange eine Schule in 
Speyer und kam dann nach Augsburg. Dort 
entwickelte sie unter anderem für Men-
schen, die die eigene Beziehung zu Gott 
weiterentwickeln wollen, einen Glaubens-
kurs unter der Überschrift: „Nehmt Neuland 
unter den Pflug! Es ist Zeit, den Herrn zu 
suchen.“ So steht es in der Bibel im Buch 
Hosea. 
Es freut mich sehr, dass Schwester Theresia, 
die inzwischen im Kloster Wettenhausen 
lebt, selber am 2. April nach Haslach kom-
men wird, um den ersten Abend des Neu-
landkurses mit uns zu gestalten. Es geht 
darum, Neuland zu entdecken, neue Schrit-
te zu gehen, um Gott mehr zu finden im ei-
genen Leben. An sechs Mittwochabenden 
beginnen wir um 19 Uhr im Gemeindehaus 
St. Sebastian in Haslach mit einem Impuls-
vortrag. Danach gehen wir in die Kirche, um 
in einer schönen Atmosphäre alles zu Gott 
zu bringen, was in uns da ist. Ich bin sicher, 
das kann für ganz viele Menschen bei uns 
ein großer Segen sein. Und so möchte ich 
Sie heute schon einladen, sich die Termine 
zu reservieren: 2., 9., 16. und 30. April, 7. 
und 14. Mai – und als Treffen für Rückblick 
und Ausblick noch den 25. Juni. 
Genauere Infos zum Neulandkurs finden 
Sie auf unserer Homepage und in den Fly-
ern, die ab diesem Wochenende in unseren 
Kirchen ausliegen. Vielleicht spüren Sie: Das 
könnte mir gut tun. Dann melden Sie sich 
doch einfach an. Der erste Abend kann 
auch als Schnupperabend genutzt werden, 
um zu schauen, ob es passt. Wir freuen uns 
auf den gemeinsamen Weg! 
Mit herzlichen Grüßen 
Pfarrer Michael Lienhard und das ganze 
Neulandkurs-Team 

Öffnungszeiten  
im Pfarrbüro 

Derzeit sind wir zu folgenden Öff-
nungszeiten für Sie da: 
Montag: 9 - 12 Uhr 
Dienstag: 9 - 12 Uhr 
Mittwoch: 10 – 12 Uhr 
Donnerstag: 14 – 18 Uhr 
Freitag: 9 – 12 Uhr 
Wir bitten um Verständnis. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholische Seelsorgeeinheit HASLACH
mit den Pfarrgemeinden
Fischerbach, Haslach, Hofstetten, Mühlenbach, Steinach, Welschensteinach
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Zitat der Woche 
• Wenn durch einen Menschen ein wenig 

mehr Liebe und Güte, ein wenig mehr 
Licht und Wahrheit in der Welt war, dann 
hat sein Leben einen Sinn gehabt.

• Man muss die Segel in den unendlichen 
Wind stellen, dann erst werden wir spü-
ren, welcher Fahrt wir fähig sind.

• Die große Sinnerfüllung des Lebens liegt 
in der Begegnung mit Gott.

Alfred Delp (1907 – 2.2.1945 - erhängt in 
Plötzensee), deutscher Jesuit und Mitglied 
des Kreisauer Kreises im Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus 
 
 

DIE KIRCHENWOCHE
IN DEN PFARREIEN

Pfarrei St. Arbogast,
Haslach

 

INFORMATIONEN AUS
DEKANAT UND DIÖZESE

Erster Ü30-Gottesdienst im 
neuen Jahr 2025 

Das Dekanat Offenburg-Kinzigtal lädt herz-
lich ein, den ersten Ü30-Gottesdienst im 
neuen Jahr gemeinsam mit dem Erzbi-
schöflichen Sekretär Bernd Gehrke zu fei-
ern: 
Wann: Samstag, den 08.02.2025 um 19 
Uhr
Wo: Gemeindesaal St. Martin in Offen-
burg 
Die musikalische Gestaltung liegt in den 
Händen der Gruppe Sinai. 
Weitere Termine finden Sie auf der Websei-
te des Dekanats 
https://www.kath-dekanat-ok.de/ 

KONTAKTE

Pfarrbüro der Röm. Kath. 
Kirchengemeinde Haslach
Goethestraße 6, 77716 Haslach
Tel.: 07832/9135-0
E-Mail: info@kath-haslach.de
Bankverbindung: 
Röm.-Kath. Kirchengemeinde Haslach
Sparkasse Kinzigtal
IBAN: DE76 6645 1548 0000 6032 26

SEELSORGETEAM

Michael Lienhard, leitender Pfarrer
Telefon: 0 78 32 / 91 35-0
Klaus Klinger, Kooperator
Telefon: 0 78 32 / 96 94 14
Veronika Rost, Pastorale Mitarbeiterin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-0
Bürozeiten: 
Di. 9.00-12.00 Uhr + 15.00-17.00 Uhr
Mira Schwingshandl, 
Gemeindereferentin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-25
Bürozeiten: 
Do. 9.00-12.00 Uhr, Fr. 14.00-16.00
Petra Steiner, Gemeindereferentin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-17

Notfall-Handy Nr.: 0151/50644419

Alle Mitarbeiter sind per Mail  
erreichbar unter dem jeweiligen: 
Vorname.Nachname@kath-haslach.de

REDAKTIONSSCHLUSS BÜRGERBLATT: 
im Regelfall dienstags um 12:00 Uhr

 

Ev. Kirchen-
gemeinde
HASLACH

Video-Andachten + Videos 
finden Sie unter www.ev-kirche-haslach.de. 
Klicken Sie einfach auf Video Andachten 
und Videos. 
  
Termine:  
Sonntag, den 09. Februar 2025 
10.30 Uhr Familiengottesdienst „Anderen 
Helfen, Konfirmand*innen berichten von 
ihrem Sozialpraktikum 
mit Pfr. Meyer, Diakonin Gebert und Erik Bu-
boltz an der Orgel 

Dienstag, den 11. Februar 2025 
17.00 Uhr Rheuma Liga im Kirchsaal 
19.30 Uhr Kirchenchorprobe 

Mittwoch, den 12. Februar 2025  15.00 
Uhr  Konfiunterricht 
17.00 Uhr Gottesdienst im Alfred-Behr-
Haus mit Prädikant Martin Hartmann 
20.00 Uhr Hausbibelkreis (Ort auf Anfrage) 
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Donnerstag, den 13. Februar 2025 18.15 
Uhr  Bibelstunde mit Harald Weißer vom Ev. 
Gemeinschaftsverband im Gemeindehaus 
19.00 Uhr KGR Sitzung 

Samstag, den 15. Februar 2025 
14.00 Uhr Repair Cafe im Gemeindehaus 

Sonntag, den 16. Februar 2025 
10.10 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Meyer und 
Mira Schwingshandl an der Orgel 
 
Nach dem Gottesdienst kann der ge-
spendete Honig von Thomas Schneider 
gegen eine Spende von 10-15 Euro nach 
Ermessen mitgenommen werden. Die 
Spende wird für die Lautsprecheranlage 
unserer Kirche verwendet.  
   
Familiengottesdienste (jeweils um 10:30 
Uhr) 
Wir laden ab sofort jeden Monat ein zu 
einem Familien-Gottesdienst für alle Gene-
rationen ein: 
13. April, 11. Mai, 08. Juni, 29. Juni, 07. Sep-
tember, 05. Oktober, 02. November, 30. No-

vember, 24. Dezember 2025 
  
Taufen sind an folgenden Terminen 
möglich 
Unsere Gemeinde feiert jeden Monat einen 
Gottesdienst um 10:30 Uhr besonders für 
Kinder und Familien. In diesen Gottesdiens-
ten bieten wir auch Taufen an.  
Andere Tauf-Termine können als Ausnahme 
möglich sein. Auch Bachtaufen im An-
schluss an die Sonntagsgottesdienste. 
Sprechen Sie uns einfach an und wir finden 
eine Lösung.   
  
Frau Bohl ist persönlich im Pfarrbüro er-
reichbar am Montag und Donnerstag von 
10-12.00 Uhr. Außerhalb der Sprechzeit 
sind wir telefonisch erreichbar unter Tele-
fon 07832/979590 (Anrufbeantworter) 
oder E-Mail: haslach@kbz.ekiba.de.  
  
Sonstiges 
Termine für Bücher- und Flohmärkte in der 
Evangelischen Kirche: 
04.04., 04.07. und 19.09.2025 ab 13.00 Uhr 
  

 

Infos zu allen Gottesdiensten und Veran-
staltungen finden Sie auf unserer Home-
page.
Oder einfach den QR-Code mit dem Handy 
scannen:

KONTAKTE

Evangelisches Pfarrbüro, 
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach, 
Tel: 07832/97959-0, Fax: -591, 
E-Mail: haslach@kbz.ekiba.de, 
www.ev-kirche-haslach.de und 
www.fehrenbacherhof.org 
Bitte nutzen Sie Anrufbeantworter, Briefkas-
ten oder E-Mail. 
Pfarrer: Christian Meyer, 
E-Mail: christian.meyer@kbz.ekiba.de 
Diakonin: Mareike Gebert,  
E-Mail: mareike.gebert@kbz.ekiba.de und 
Telefon: 0151-23454861

BANKVERBINDUNG/SPENDEN

Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG, 
IBAN: DE85 6649 2700 0088 4285 01

Freikirchliche  
Pfingstgemeinde Maranata

Program Sǎptǎmànal: 
Vineri – Rugǎciune 
19:00 – 21:00 
Sǎmbǎtǎ – Orchestrǎ 
19:00 – 20.30 
Duminicǎ – Slujbǎ 
17:00 – 19:30 

Evangelische Kirche
Haslach im Kinzigtal
mit Bollenbach, Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach,
Steinach und Welschensteinach
www.ev-kirche-haslach.de und www.fehrenbacherhof.org
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach

FAMILIENGOTTESDIENSTE 2025
immer wieder sonntags

12. Januar, 10.30 Uhr
Licht, Sterne & Könige (Epiphanias)

09. Februar, 10.30 Uhr
Anderen helfen | Konfis & Sozialpraktika

13. April (Palmsonntag), 10.30 Uhr
Jesus und seine Freunde auf dem Osterweg

11. Mai (Muttertag), 10.30 Uhr
Jesu Mama und unsere Mamas und Papas

08. Juni (Pfingsten), 10.30 Uhr
Geist, Tauben und Taufen

29. Juni, 10.30 Uhr
Tauffest am Klosterbach

7. September, 10.30 Uhr
Schöpfung und Tiere -

Gottesdienst auf einem Bauernhof

5. Oktober (Erntedank), 10.30 Uhr
Konfis backen Brot für die Welt | Abendmahl für alle

2. November, 10.30 Uhr
Reformationsfest

30. November (1. Advent), 10.30 Uhr
Konfi-Eltern kochen | Abendmahl für alle

24. Dezember (Heilig Abend), 14.00 Uhr
Krippenspiel für Kinder & Familien
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Taufen an fast allen

Terminen möglich
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Wochenplan 
Freitag – Gebet 
19:00 – 21:00 
Samstag – Orchester 
19:00 – 20:30 
Sonntag – Gottesdienst 
17:00 – 19:30 
  
Mühlenstrasse 6, 77716 Haslach im 
Kinzigtal 
 

KONTAKT

Freikirche Biserica Pentecostala Mara-
nata Haslach e.V., 
Sitz in der Hauptstraße 39, 
77790 Steinach.

1. Vorsitzender: Stefan Popovici
E-Mail: stefymary63@yahoo.it
Telefon: 0173-8256415

Neuapostolische
Kirche

Gottesdienste in Wolfach 
Kreuzbergstraße 1 
  
Sonntag, den 9. Februar 
10:00 Uhr Festgottesdienst durch Stamma-
postel Jean-Luc Schneider (Übertragung 
aus Heidenheim) 
  

Montag, den 10. Februar 
20:00 Uhr Männerchorprobe in Vöhringen 
  
Mittwoch, den 12. Februar 
20:00 Uhr Gottesdienst 
  
Weitere Informationen erhalten Sie im In-
ternet: 
www.nak-wolfach.de 
www.nak-dornhan-villingen-schwen-
ningen.de 
www.nak-sued.de 
 

Jehovas Zeugen
Versammlung Haslach

Samstag, 08. Februar 2025 
18.00 Uhr:  Biblischer Vortrag 
Thema: „Echte Hoffnung – wo zu finden?“ 
18.40 Uhr:  Wachtturm-Bibelstudium 
Thema: „Jesus sorgt durch ein Wunder für 
Brot“ – Johannes 6:35 
  
Mittwoch, 12. Februar 2025 
19.00 Uhr:  Unser Leben und Dienst als 
Christ 
Besprechung biblischer Themen und fort-
laufender Kurs im Vermitteln der biblischen 
Botschaft. 
20.05 Uhr:  Studium der Apostelgeschichte 
„Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Kö-
nigreich“ 
Thema: Kapitel 22 Abs.7-14 „Der Wille Jeho-
vas soll geschehen“ 
  

Jeder ist herzlich eingeladen unsere Zu-
sammenkünfte im Königreichssaal, Barba-
rastrasse 22, 77756 Hausach zu besuchen, 
und sich gerne mit der Bibel und die darin 
enthaltene Botschaft an alle Menschen, nä-
her vertraut zu machen. Es besteht auch die 
Möglichkeit per Videokonferenz Zoom da-
ran teilzunehmen. Weitere Infos finden Sie 
hier. 
  
Jehovas Zeugen in Haslach: 
Tel. 07832 – 9998995 
Mail jz-haslach@gmx.de 
Internet www.jw.org 
 

Kinderdorfeltern gesucht
Interesse? Sprechen Sie mich an.
Margitta Behnke
Fon +49 30 206491-17,
margitta.behnke@albert-schweitzer.de

www.albert-schweitzer-verband.de©
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Gemeinsame Bekanntmachungen
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Soziale Dienste
•  Jugendamt – Kommunaler Sozialer Dienst 
 Ortenaukreis, Außenstelle Haslach  07832 60298-3120
•  Telefonseelsorge  0800-1110222
•  Sozialamt der Stadt Haslach, Rathaus  706-140
•  Seniorenbüro im Bürgerhaus, Sandhaasstraße 8
 Sprechzeiten: Do. von 14.30 – 16.30 Uhr
 Oder nach Vereinbarung  976978
•  Kommunale Jugendarbeit/
 Allgemeine Jugendberatung  8040
•  Kath. Pfarramt Haslach, Goethestraße 6  9135-0
•  Ev. Pfarramt Haslach, Mühlenstraße 6  979590
• Bürgergemeinschaft Fischerbach e.V. ,Hauptstraße 46, 

Fischerbach. BürgerKontaktBüro: Di. 9 – 11 Uhr, Do. 16 – 18 Uhr    
Telefon  9740988
 Mobil  0157-88444840
•   Bürgerhilfe Steinach-Welschensteinach  0170/5407629

Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag
•  Pflegestützpunkt Ortenaukreis Außenstelle Kinzigtal
 Caritashaus, Sandhaasstr.4  99955-220 / -222
•   Demenzagentur Kinzigtal   

Caritashaus, Sandhaasstr.4 99955-220
•  Tagespflege, Bürgerhaus  8079
•  Sozialstation Haslach e.V.
 Sandhaasstraße 6, (Villa)
 -  Häuslicher Pflegedienst für alte, kranke und

Hilfsbedürftige Menschen - Pflegedienstleitung 
 - Essen auf Rädern (Sozialstation)   978-480
•  Familienpflege/Dorfhilfe, 07832/9741792, 0162/9242354
•  Caritas, Caritashaus, Sandhaasstraße 4
 - Caritas Sozialdienst  99955-200
 - Besuchs- und Hospizdienst  99955-220
 -  Psychologische Beratungsstelle

für Eltern, Kinder und Jugendliche  99955-300
 -  Betreuungsgruppen Haslach 99955-100
 - Teilhabeberatung Kinzigtal 99955-235
 - Trauercafé 99955-211
•  Kleiderkarussell der Kolpingfamilie, 
 Mühlenstraße 23  9789712
 Ausgabe/“Einkauf“: montags v. 16-18 Uhr, 
 freitags v. 15.30-17.30 Uhr
•   Sozialdienst kath. Frauen Offenburg e.V.

Caritashaus Sandhaasstraße 4
- Schwangerschaftsberatung 99955-225

•  Pflegeheim: Alfred-Behr-Haus
 Mühlenbacher Straße 11  99955-400
•  Pflegeheim: Schwarzwaldwohnstift,
 Ahornstraße 18  975950
• Mobiler Sozialer Dienst der Arbeiterwohlfahrt,
 Lindenstraße 3, Mo.-Fr. 9.00 - 12.00 Uhr  4522
•  Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V.
 Mühlenbacher Straße 16  797-0
•  Club 82
 - Freizeitclub mit behinderten Menschen e.V.    9956-0
 - Assistenzdienste, Hilfen für Familien             9956-26   
 - Inklusion Kita und Schule        9956-24
 - Kurse und Sport         9956-21

 - Veranstaltungen und Ausflüge 9956-28
 - Reisen und Urlaub 9956-20
•  KAB – Rat und Hilfe  0800-728844533
•  ASB Seniorenhaus Kapellenblick, Biberach  07835 5403-0
•  DRK Kreisverband Wolfach e.V., Hauptstr. 82c, 77756 Hausach:
 - Zentrale 07831 9355-0
 -  DRK Sozialstation (ambulanter Pflegedienst für 

alle Pflegegrade), hauswirtschaftliche Hilfen, häusliche 
Betreuung, Hospizdienst, Betreuungsgruppen 
Hausach / Hornberg 07831 9355-14

 -  Fahrdienst für behinderte Menschen, 
Schulsanitätsdienst, Erste-Hilfe-Kurse, 
Gesundheitskurse 07831 9355-12

 -  Hausnotruf 07831 9355-32
 - Migrationsberatung 07831 9355-17
 -  Sozialberatung, offene Hilfen für behinderte 

Menschen, Schulbegleitung, Betreutes Wohnen 07831 9355-16
•   Diakonisches Werk, Hausach  07831 9669-0

Eichenstraße 24, Mo - Fr 9:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
-  Dienste für Seelische Gesundheit, Sozialberatung, 

Beratung für Schwangere und junge Familien, Schwangerschafts-
konfliktberatung, Jugendmigrationsdienst

 - Kindertagespflege Kinzigtal 07831 9669-12
•  Weisser Ring (Gemeinnütziger Verein)
 Unterstützung von Kriminalitätsopfern
 und zur Verhütung von Straftaten  0781 9666733
•  Frauenhaus Offenburg  0781 34311
•  Betriebshelferdienst Südbaden, St. Ulrich  07602 910126
•   Beratung bei Alkohol-, Medikamentenproblemen und Glücksspiel-

sucht in der Fachstelle Sucht im Katholischen Pfarrhaus, Klosterstra-
ße 21. Sprechstunde ohne Voranmeldung. Donnerstag 16-17 Uhr
Kontakt 0781/9193480

• Blinden- und Sehbehindertenverein 
 Südbaden e.V.  0761/36122
• Reha Kinzigtal 
 -  Ambulant betreutes Wohnen Herrenberg 1, 

Fischerbach 0781/924571-43
 -  Berufliche Rehabilitation, Beschäftigung 

und Zuverdienstmöglichkeiten Hausach 
und Fischerbach 07831/93389-26

•  Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und 
pfl egebedürftige Menschen in (Gast-)Familien, 
Prinz-Eugen-Straße 4, Off enburg   0781/127865100 

•  Beratung für Mobbing am Arbeitsplatz
 KAB, DGB, Kirchlicher Dienst   0761/29280099
•  Integrationsmanagerin Landratsamt Ortenaukreis
 Kathrin Huber 0152 / 39523154
  Sprechstunden im Rathaus Haslach: montags von 14 -16 Uhr sowie 

donnerstags von 10 - 12 Uhr
 Eine vorige Terminvereinbarung wird erwünscht
•  Tafelladen im Haslacher Bahnhof, donnerstags 12.00-15.00 Uhr
• Beratung bei Alkohol-, Medikamentenproblemen und Glücksspielsucht 

in der bwlv Fachstelle, Außenstelle Hausach, im Katholischen Pfarrhaus, 
Klosterstraße 21. Sprechstunde ohne Voranmeldung immer Donnerstag 
16:00-17:00 Uhr. Telefon 0781/9193480

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen: Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg, Frau Andrea Haberstroh
Telefon: 07 81 / 5 04-14 65, Telefon:  0 78 32 / 97 60 99-16
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de Telefax: 0 78 32 / 97 60 99-19
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr E-Mail: andrea.haberstroh@reiff.de
Zustellprobleme: 07 81 / 5 04-55 66, anb.zustellung@reiff.de
Aboservice: 07 81 / 5 04-55 66, anb.leserservice@reiff.de
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Uhr

Haslach
Stadthalle

18:10
Uhr

19:10
Uhr

20:10
Uhr

21:10
Uhr

22:10
Uhr

Steinach
Feuerwehr

18:20
Uhr

19:20
Uhr

20:20
Uhr

21:20
Uhr

22:20
Uhr

Bollenbach
an

18:35
Uhr

19:35
Uhr

20:35
Uhr

21:35
Uhr

22:35
Uhr

Rückfahrten
ab

Bollenbach
0:00

Uhr
1:00

Uhr
2:00

Uhr
3:00

Uhr

Linie
3

Hausach
-Fischerbach

-Steinach
-Bollenbach

Abfahrtsorte
1.Hinfahrt

2.Hinfahrt
3.Hinfahrt

4.Hinfahrt
5.Hinfahrt

Hausach
Bahnhof

18:00
Uhr

19:00
Uhr

20:00
Uhr

21:00
Uhr

22:00
Uhr

Hausach
Stadthalle

18:05
Uhr

19:05
Uhr

20:05
Uhr

21:05
Uhr

22:05
Uhr

Fischerbach
Rathaus

18:15
Uhr

19:15
Uhr

20:15
Uhr

21:15
Uhr

22:15
Uhr

Steinach
Feuerwehr

18:20
Uhr

19:20
Uhr

20:20
Uhr

21:20
Uhr

22:20
Uhr

Bollenbach
an

18:35
Uhr

19:35
Uhr

20:35
Uhr

21:35
Uhr

22:35
Uhr

Rückfahrten
ab

Bollenbach
0:00

Uhr
1:00

Uhr
2:00

Uhr
3:00

Uhr

Pendelbus
Sonntag,09.Februar2025

Linie
4

Haslach
-Steinach

-Bollenbach
Abfahrtsorte

1.Hinfahrt
2.Hinfahrt

3.Hinfahrt
4.Hinfahrt

5.Hinfahrt
Haslach

Bahnhof
18:00

Uhr
19:00

Uhr
20:00

Uhr
21:00

Uhr
22:00

Uhr

Steinach
Feuerwehr

18:20
Uhr

19:20
Uhr

20:20
Uhr

21:20
Uhr

22:20
Uhr

Bollenbach
an

18:35
Uhr

19:35
Uhr

20:35
Uhr

21:35
Uhr

22:35
Uhr

Rückfahrten
ab

Bollenbach
0:00

Uhr
1:00

Uhr
2:00

Uhr
3:00

Uhr

Linie
5

W
elschensteinach

-Steinach
-Bollenbach

Abfahrtsorte
1.Hinfahrt

2.Hinfahrt
3.Hinfahrt

4.Hinfahrt
5.Hinfahrt

W
elschensteinach

W
ilderM

ann
18:00

Uhr
19:00

Uhr
20:00

Uhr
21:00

Uhr
22:00

Uhr

W
elschensteinach

Holzbau
Obert

18:10
Uhr

19:10
Uhr

20:10
Uhr

21:10
Uhr

22:10
Uhr

Steinach
Bahnhof

18:15
Uhr

19:15
Uhr

20:15
Uhr

21:15
Uhr

22:15
Uhr

Steinach
Sonne

18:20
Uhr

19:20
Uhr

20:20
Uhr

21:20
Uhr

22:20
Uhr

Steinach
Feuerwehr

18:25
Uhr

19:25
Uhr

20:25
Uhr

21:25
Uhr

22:25
Uhr

Bollenbach
an

18:40
Uhr

19:40
Uhr

20:40
Uhr

21:40
Uhr

22:40
Uhr

Rückfahrten
ab

Bollenbach
0:00

Uhr
1:00

Uhr
2:00

Uhr
3:00

Uhr

Linie
1

Haslach
-Bollenbach

ab
Haslach

Bahnhof
Hinfahrten

ab
11:00

bis14:00
Uhr-ca.alle

20
M

inuten

ab
Bollenbach

Bushaltestelle
Rückfahrten

ab
17:00

bis19:00
Uhr-ca.alle

20
M

inuten
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Bekanntmachung  

des Wirtschaftsplanes der 
vereinbarten Verwaltungs-

gemeinschaft  Haslach- 
Umland  

(Abwasserbeseitigung) 
Auf Grund der §§ 18 bis 20 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in 
Verbindung mit § 79 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg sowie § 14 
Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der 
Gemeinderat der Stadt Haslach - entspre-
chend der Empfehlung des Gemeinsamen 
Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft 
Haslach-Umland – am 21. Januar 2025 den 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2025 wie folgt festgesetzt: 
  

§ 1 
Festsetzung des Wirtschaftsplanes 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2025 wird wie folgt festgesetzt: 
  
1.  Erfolgsplan 
 + Summe Erträge  1.065.200 € 
 - Summe Aufwendungen 1.065.200 € 
 = Jahresüberschuss/
  Fehlbetrag  0 € 
  
2.  Liquiditätsplan 
 + Einzahlungen aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  1.017.500 € 
 - Auszahlungen aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  888.000 € 
 = Zahlungsmittelüberschuss/
  -bedarf aus laufender 
  Geschäftstätigkeit  129.500 € 
 + Einzahlungen aus 
  Investitionstätigkeit  0 € 
 - Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit  187.700 € 
 = Finanzierungsmittel-
  überschuss/-bedarf aus 
  Investitionstätigkeit  -187.700 € 
 = Veranschlagter
  Finanzierungsüberschuss/
  -bedarf  -58.200 € 
 + Einzahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit  58.200 € 
 - Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit  0 € 
 = Finanzierungsmittel-
  überschuss/-bedarf aus 
  Finanzierungstätigkeit 58.200 € 
 = Änderung des Finanzierungs-
  mittelbestands  0 € 
  

§ 2 
Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen für Investitionen und Inve-
stitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt 
auf  0 Euro   

§ 3 
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf  250.000 Euro
  

§ 4 
Umlagen 

Die Höhe der Umlagen wird wie folgt fest-
gesetzt: 
Betriebskostenumlage 1.017.500 Euro 
Investitionsumlage 58.200 Euro 

  
Haslach im Kinzigtal, den 21. Januar 2025 
    
Philipp Saar 
Bürgermeister u. Vorsitzender des 
Gemeinsamen Ausschusses 
  
  
Der vorstehende Wirtschaftsplan mit sei-
nen Anlagen für das Wirtschaftsjahr 2025 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
  
Der vom Gemeinderat beschlossene Wirt-
schaftsplan mit seinen Anlagen wurde ge-
mäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsauf-
sichtsbehörde am 23.01.2025 vorgelegt. 
  
Die genehmigungspflichtigen Bestandteile 
des Wirtschaftsplans wurden vom Land-
ratsamt Ortenaukreis am 24.01.2025 ge-
nehmigt. 
  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme 
vom 
  

Montag, den 10. Februar 2025 bis 
Dienstag, den 18. Februar 2025 

  
bei der Stadtverwaltung Haslach (Kämme-
rei) öffentlich aus. Der Einfachheit halber 
kann der Wirtschaftsplan auch auf den Bür-
germeisterämtern der Gemeinden Fischer-
bach, Hofstetten, Mühlenbach und Stein-
ach eingesehen werden. 
  
Sie können den Haushaltsplan auch nach 
diesem Datum bis zur Bekanntmachung 
der nächsten Haushaltssatzung einsehen. 
Bitte wenden Sie sich zu diesem Zweck an 
die Stadtverwaltung Haslach, Kämmerei. 
    
Haslach, den 03. Februar 2025 

Philipp Saar 
Bürgermeister und Vorsitzender des Ge-
meinsamen Ausschusses 
 

Schablonen für sehbehin-
derte und blinde Menschen 

zur Bundestagswahl 
Zur Wahl der Abgeordneten des 21. Deut-
schen Bundestags am 23. Februar 2025 
sind alle Wahlberechtigten zur Stimmabga-

be aufgerufen. Wie kann die Stimme unab-
hängig von fremder Hilfe abgegeben wer-
den, wenn man so schlecht sieht, dass man 
den Stimmzettel selbst nicht lesen kann? 
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der 
Bundestagswahl bieten die Blinden- und 
Sehbehindertenverbände kostenlos die 
Zusendung von sogenannten Stimmzettel-
schablonen an. 
Die Stimmzettelschablone wird auf den 
Stimmzettel gelegt. Die Felder für das 
„Kreuzchen“ sind in der Schablone ausges-
part. Auf der Schablone sind in großer tast-
barer Schrift Erläuterungen angebracht. 
Zusammen mit der Schablone wird eben-
falls kostenlos eine Audio-CD ausgeliefert. 
Die CD kann mit handelsüblichen CD-Pla-
yern abgespielt werden. Auf dieser CD wird 
die Benutzung der Schablone erklärt. Au-
ßerdem wird der Inhalt des Stimmzettels 
vollständig aufgesprochen und auch da-
rauf hingewiesen, falls eine entsprechende 
Lochung nicht mit einem Wahlvorschlag 
belegt ist. 
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? 
Kennen Sie Personen, die sich für dieses An-
gebot interessieren? Dann fordern Sie die 
Schablone und eine Audio-CD mit der Auf-
sprache des Inhalts des amtlichen Stimm-
zettels kostenlos bei den Blinden- und Seh-
behindertenverbänden an unter Telefon: 
0761/36122. 

Problemstoffsammlung 
Am Samstag, den 15. Februar 2025  fin-
det von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr in Has-
lach die Problemstoffsammlung auf dem 
Parkplatz neben der Markthalle (bei Sta-
dion) statt. Bei der Problemstoffsammlung 
werden Problemabfälle aus Haushaltungen 
(Farb- und Lackreste, Verdünner, Lösungs-
mittel, usw.) angenommen. Es werden auch 
ausgediente Elektrokleingeräte, sowie Elek-
tronikgeräte kostenlos angenommen, je-
doch keine Elektrogroßgeräte (z. Bsp. 
Wasch- und Spülmaschinen, Elektroherde, 
Kühlgeräte). Kühlgeräte und Elektrogroß-
geräte können von jedermann selbst bei 
der Mülldeponie Vulkan zu den üblichen 
Öffnungszeiten kostenlos angeliefert wer-
den. Die Geräte sind dabei von den Anliefe-
rern selbst zu entladen. 
  
Sammlung von Problemabfällen, Elek-
tronikgeräten und Elektrokleingeräten 
Problemabfälle aus Haushaltungen sind 
Stoffe, die üblicherweise in kleinen, haus-
haltsüblichen Mengen anfallen und bei ei-
ner Entsorgung über den normalen Haus-
müll Nachteile und Schäden für Personen, 
Fahrzeuge, Entsorgungsanlagen und Um-
welt hervorrufen können und daher ge-
trennt erfasst und in speziellen Anlagen si-
cher entsorgt werden müssen. 
Es handelt sich dabei um Abfälle wie z. B. 
Farben, Lacke, Lösemittel, Spraydosen mit 
Res- ten, PU-Schaumdosen, Imprägnier- 
und Holzschutzmittel, Pflanzenschutz- und 
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Schädlings- bekämpfungsmittel, Batterien, 
Leuchtstoffröhren, LED- und Energiespar-
lampen, Säuren, Laugen, Salze, Reinigungs-
mittel, Chemikalienreste, Feuerlöscher, Alt-
öle, Frittierfette und Speiseöle, 
Quecksilberthermometer und Altmedika-
mente. 
  
Hinweise zur Sammlung:
• Achten Sie auch auf die Sammeltermine 

in den benachbarten Städten/Gemein-
den.

• Anlieferungen von Problemabfällen aus 
dem gewerblichen und landwirtschaft-
lichen Bereich sind bei der Sammelaktion 
ausgeschlossen.

• Es ist verboten, Problemabfälle außer-
halb der festgelegten Annahmezeiten 
bei den Sammelplätzen abzustellen.

• Dispersionsfarben (wasserlösliche Wand-
farben) können in vollständig ausgehär-
tetem Zustand auch über die Graue Ton-
ne entsorgt werden.

• Die Problemabfälle sollten in dichten, 
verschlossenen Behältern (möglichst im 
Originalgebinde) unvermischt angelie-
fert werden.

• Elektrokleingeräte wie z.B. Fernsehgerät, 
Computer, Radio, Handy, Kaffeemaschi-
ne, Bügeleisen, Staubsauger, Bohrma-
schine oder Handkreissäge werden 
ebenfalls ange- nommen.

• Keine Annahme von Elektrogroßgerä-
ten  wie z.B. Wasch- und Spülmaschinen, 
Trock- nern, Elektroherden, Kühlgeräten 
oder Gefriertruhen. Hierfür gibt es ko-
stenlose Abgabe- stellen, die der Rück-
seite des Abfallkalenders entnommen 
werden können.

• Nutzen Sie auch die vorhandenen Rück-
nahmesysteme im Handel (z.B. für Batte-
rien, Elektrogeräte).

 
Weitere Informationen gibt es unter www.
abfallwirtschaft-ortenaukreis.de, in der 
„AbfallApp Ortenaukreis“ und bei der Ab-
fallberatung des Eigenbetriebs Abfallwirt-
schaft Ortenaukreis unter Telefon 0781 
805-9600 oder über 
abfallwirtschaft@ortenaukreis.de. 
   

Regionales Waldgespräch für 
Waldbesitzer in Hinterzarten 
Am 26. Februar 2025  findet das nächste 
Regionale Waldgespräch unter dem The-
ma „Natürliche Ressourcen des Waldes“ in 
Hinterzarten im Kurhaus  statt. 
Beginn ist um 13.30 Uhr, das Veranstal-
tungsende ist um 17.00 Uhr vorgesehen  
Ziel ist es die Ausrichtung der Waldstrategie 
Baden-Württemberg 2050 im Themenfeld 
„Natürliche Ressourcen des Waldes“ zu 
schärfen und gemeinsam mit Ihnen den 
Wald von morgen zu denken. 
Weitere Informationen zu den Regionalen 
Waldgesprächen finden Sie auch auf der In-
ternetseite der Akademie Ländlicher 
Raum, in der Rubrik Veranstaltungen. Über 
diese Seite läuft auch die Anmeldung. 

Bäume und Sträucher  
jetzt auf erforderliche 

Schnittmaßnahmen prüfen 
Zwischen dem 1. März und dem 30. Sep-
tember dürfen Hecken und Bäume aus 
Gründen des Naturschutzes weder gerodet 
noch auf den Stock gesetzt werden. Das 
Landratsamt Ortenaukreis empfiehlt daher, 
notwendige Rodungen oder umfangreiche 
Schnittmaßnahmen bis spätestens Ende 
Februar durchzuführen. Leichte Form- und 
Pflegeschnitte sind hingegen das ganze 
Jahr über erlaubt.   
Das gesetzliche Rodungsverbot gilt nicht 
für Bäume auf Grundstücken, die gärtne-
risch genutzt und gepflegt werden, wie 
beispielsweise Haus- und Ziergärten, öf-
fentliche und private Grünflächen, Sport-
plätze oder Friedhöfe. Dort dürfen Bäume 
das ganze Jahr gefällt werden, vorausge-
setzt, sie sind nicht Lebensraum für Vögel, 
Spechte, Fledermäuse oder ähnliche Tierar-
ten.   
Bäume, die als Naturdenkmäler ausgewie-
sen sind, dürfen ganzjährig nicht entfernt 
werden. Ebenso gelten für gesetzlich ge-
schützte Biotope spezielle Regelungen: 
Bäume und Sträucher, die Teil eines solchen 
Biotops sind, dürfen weder zerstört noch 
nachhaltig geschädigt werden. 
  
Für weitere Fragen steht das Amt für Um-
weltschutz des Landratsamts Ortenaukreis 
unter der Telefonnummer 0781 805 6236 
zur Verfügung. 
 

Schnittdemo „quer durch die 
Obstwiese“ in Ortenberg 

Am Freitag, 14. Februar 2025 bietet der 
Obst- und Gartenbauverein Ortenau e.V. 
eine Schnittdemo „quer durch die Obstwie-
se“ an. Treffpunkt ist um 13:30 Uhr bei der 
Baumschule Kiefer Obstwelt, Allmendgrün 
20 in Ortenberg. Die Teilnehmer erhalten 
im Laufe der rund 2,5-stündigen Veranstal-
tung Einblicke in den Schnitt von in unserer 
Region bedeutenden Obstgehölzen wie 
zum Beispiel Äpfel, Zwetschgen oder Pfirsi-
che. Die Schnittdemo wird durchgeführt 
von Markus Beathalter, Obstanbauer und 
Verkaufsberater Sonderkulturen, sowie Bar-
bara Ennemoser, Obstbauberaterin beim 
Amt für Landwirtschaft Offenburg. 
Zu dieser Veranstaltung sind alle Interes-
sierten herzlich eingeladen. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
 

Robert Gerwig Gymnasium 
Informationen für Eltern von Viertkläss-
lern mit einer Empfehlung fürs Gymna-
sium 
Am vergangenen Montag fand für Eltern 
von Viertklässlern mit einer Empfehlung 
fürs Gymnasium ein Informationsabend 

statt. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen 
konnte, darf sich auch jederzeit telefonisch 
unter 07831 / 93680 oder per Mail an sekre-
tariat@rgg-hausach.de melden. 
  
Einen guten ersten Eindruck des RGG erhält 
man auch durch den Schulfilm auf der 
Homepage 
www.robert-gerwig-gymnasium.de. 
  

 

Robert Gerwig Gymnasium 
- geänderte Unterrichts-

zeiten seit 3. Februar 
Durch die Umstellung des Zugfahrplanes 
und dem Wegfall des Halts der Schwarz-
waldbahn in Steinach ist es insb. für 
Schüler*innen aus Steinach schwierig ge-
worden, pünktlich zum Unterrichtsbeginn 
in Hausach zu sein. 
  
Da es uns wichtig ist, dass alle Kinder den 
Schultag gemeinsam und ohne unnötigen 
Stress beginnen können, ändert das Ro-
bert-Gerwig-Gymnasium ab dem 2. Schul-
halbjahr seine Anfangszeiten um 5 Minu-
ten: 
  
Der gesamte Vormittagsunterricht wird um 
5 Minuten nach hinten verschoben, begin-
nt also um 7.45 Uhr und endet um 12.45 
Uhr bzw. 12.50 Uhr. Die Zeiten der Stunden 
8 – 11 bleiben unverändert, ebenso die der 
Vertiefungsstunden in den Klassen 5 – 7. 
  
Unterrichtsstunden Unterrichtszeiten
1 7:45 8:30 
2 8:30 9:15 
Pause 9:15 9:25 
3 9:25 10:10 
4 10:10 10:55 
Pause 10:55 11:15 
5 11:15 12:00
6 (als Doppelstunde 5/6)  12:00 12:45
6 (als Einzelstunde) bzw. 12:05 bzw. 12:50 
    
Damit geben wir allen Kindern, insb. aus 
Steinach die Möglichkeit, unkompliziert 
und pünktlich zum Unterricht ans Robert-
Gerwig-Gymnasium zu kommen. 
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PS: Einen ersten Eindruck des Robert-Ger-
wig-Gymnasiums erhält man auch durch 
unseren Schulfilm auf unserer Homepage 
(QR-Code). 
  
Selbstverständlich können Sie sich auch je-
derzeit bei uns melden: 
07831/ 93680 
sekretariat@rgg-hausach.de 
   

Das Robert-Gerwig- 
Gymnasium Hausach lädt ein 

zum  Tag der offenen Tür 
Das Robert-Gerwig-Gymnasium Hausach 
lädt ein zum Tag der offenen Tür 
für alle interessierten Kinder, Eltern und 
Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
Samstag, 15. Februar 2025 um 9.30 Uhr 
(gemeinsamer Beginn) bis 12.30 Uhr 
  
Sie und euch erwarten
• geführte Touren in Kleingruppen oder 

freies Erkunden der Schule
• Spiele, Rätsel, Experimente, Kletterwand 

und vieles mehr
• Informationsrunde für die Eltern mit der 

Schulleitung
• Viele Möglichkeiten zum Austausch mit 

Lehrkräften
• Kaffee, Kuchen und verschiedene Süß-

speisen
   
Im Anschluss an den Tag der offenen Tür 
lädt die Theater-AG der Unterstufe alle Be-
sucher ein,
• um 13 Uhr in die Aula die Aufführung 

des wunderbaren Kinderstücks Momo 
zu erleben.

   
Nutzen Sie die Gelegenheit, das Robert-
Gerwig-Gymnasium mit allen Angeboten 
und Chancen kennenzulernen. 
Gut zu wissen: Im gesamtem Land wünscht 
man sich G9 – am RGG in Hausach haben 
Ihre Kinder diesen Vorteil schon lange. 

  
Dank des neuen G9:  

mehr Zeit – mehr Möglichkeiten! 
  
Einen ersten Eindruck des Robert-Gerwig-
Gymnasiums erhält man auch durch un-
seren Schulfilm auf unserer Homepage 
(QR-Code). 
  
Selbstverständlich können Sie sich auch 
jederzeit bei uns melden:  
07831/ 93680 
sekretariat@rgg-hausach.de 
  

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder! 
   

75 Jahre Robert Gerwig 
Gymnasium - Chronik zum 

Jubiläum 
Die Chronik zum Jubiläum bietet 
zahlreiche Ein- und Rückblicke in 

75 Jahre bunte Schulgeschichte: Anekdo-
ten, Wissenswertes, Interessanten, Kurioses 

und einfach Schönes! 
Alle Abiturienten seit 1952 können sich 

namentlich finden, alle Schüler und Lehrer 
des Sommers 2024 sogar mit Bild.  

  
Die Schul-Chronik (Preis 15 Euro) liegt 
zum Verkauf aus in 
Hausach 
-  Sekretariat des Robert-Gerwig-Gymnasi-

ums 
- Tourist-Info 
- Stifte & Mohr 
Haslach 
- Tourist Info 
- Der Buchladen 
Fischerbach 
- „Lädele“ / Ihr Kaufmann 
Schiltach 
- Tourist-Info 
Hornberg 
- Tourist-Info 
Wolfach 
- Herrenmode und Tabak Schmidt 

 

Marta-Schanzenbach- 
Gymnasium Gengenbach 

Einladung zur Informationsveranstal-
tung beim Tag der offenen Tür: 
  
Das Kollegium, die Schülerschaft sowie die 
Schulleitung des Marta-Schanzenbach-
Gymnasiums Gengenbach laden alle Schü-
lerinnen und Schüler der vierten Grund-
schulklassen sowie deren Eltern zu einer 
Informationsveranstaltung am 
Freitag, den 21.02.2025, um 16.00 Uhr  in 
die Schule  ein. 
  
Während die Kinder die Schule kennen ler-
nen, zeigen wir Ihnen, liebe Eltern, die Pro-
file unserer Schule und wie wir am Marta-
Schanzenbach-Gymnasium die 
Anforderungen des 
Gymnasiums kindgerecht umsetzen. Gerne 
beantworten wir alle Ihre Fragen. 
  

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freu-
en uns auf Ihren Besuch! 
  
Besuchen Sie uns doch auch einmal auf un-
serer Homepage: 
www.msg-gengenbach.de. 
  

 

Treffen der  
Selbsthilfegruppe Lunge 

Lungenerkrankungen sind die zweithäu-
figste Todesursache auf der ganzen Welt. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
geht davon aus, dass ihre Relevanz in den 
nächsten 20 Jahren weiter steigen wird. 
Normalerweise leiden Personen mit Lun-
generkrankungen unter erheblichen Beein-
trächtigungen ihrer Lebensqualität. 
Nach dreißig Minuten Bewegungs- und 
Entspannungsübungen können sich die 
Teilnehmer der Selbsthilfegruppe austau-
schen und sich gegenseitig informieren. 
Ziehen Sie sich bitte für die Entspannungs-
übungen bequeme Kleidung an.  
Betroffene und Familienangehörige von 
Asthma, CoPD und Allergien sind eingela-
den. Grundsätzlich treffen wir uns jeden 
zweiten Donnerstag des Monats. Mit Aus-
nahme von Feiertage, die auf den 2. Don-
nerstag fallen. Dann am 3.Donnerstag. Das 
nächste Treffen ist am Donnerstag, den 
13.Februar um 19:00 Uhr im Kath. Ge-
meindehaus St. Sebastian, Goethestraße 
77716 Haslach. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
07832/9789713. 
 

Neugründung einer  
Selbsthilfegruppe für Eltern 

von Kindern mit ADHS 
Eltern von Kindern mit ADHS stehen täglich 
vor großen Herausforderungen und fühlen 
sich oft allein gelassen. Alltägliche Aufga-
ben wie Aufstehen, Hausaufgaben oder 
pünktlich in die Schule kommen werden 
für Familien mit ADHS häufig zu einer Zer-
reißprobe. Dazu kommen Unverständnis 
aus dem Umfeld und Vorurteile, die den 
Druck auf die Eltern weiter erhöhen. Auch 
soziale Isolation, Burnout oder Depressi-
onen sind leider keine Seltenheit bei Eltern 
von Kindern mit ADHS. Um sich gegensei-
tig zu unterstützen, soll im Ortenaukreis 
eine neue Selbsthilfegruppe für Eltern von 
Kindern mit ADHS gegründet werden. „Die 
neue Selbsthilfegruppe soll ein Ort sein, an 
dem sich Betroffene verstanden fühlen, of-
fen über ihre Alltagssorgen sprechen und 
Kraft für den Umgang mit den Herausforde-
rungen schöpfen können“, erklärt Elisa We-
ber von der Kontaktstelle für Selbsthilfe-
gruppen im Landratsamt. 
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GEmEinsAmE BEkAnnTmAchUngEn
Besonders wichtig: Auch die Kinder sind in 
der Gruppe willkommen. „Es ist für Kinder 
mit ADHS wertvoll, andere Kinder zu tref-
fen, die ähnliche Probleme erleben. Das 
stärkt das Gemeinschaftsgefühl und zeigt 
ihnen, dass sie nicht allein sind“, erklärt We-
ber. 
  
Die Gruppentreffen finden in kindge-
rechten Räumen statt, in denen Eltern und 
Kinder separat betreut werden können. Die 
Teilnahme ist für Eltern mit Kindern im Alter 
zwischen sechs und 14 Jahren möglich, bei 
denen eine ADHS-Diagnose vorliegt. 
  
Interessierte können sich bei der Kontakt-
stelle für Selbsthilfegruppen im Ortenau-
kreis melden: 
Telefon: 0781 805 9771 
E-Mail: selbsthilfe@ortenaukreis.de 

Angebote des Diakonischen 
Werkes in Hausach  

„Warm & Lecker“ 
Am Montag, 10. Februar 2025  bietet die 
Beschäftigungsprojekt-Gruppe „Warm & 
Lecker“ eine frisch zubereitete Mittags-
mahlzeit an. Die Essensausgabe ist von 
12.00 bis 13.00 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus Hausach. 
    
Diakonie Hausach „Club Lichtblick“   
Die Gruppe Lichtblick trifft sich am Diens-
tag, 11. Februar 2025  von 9.00 – 11.00 
Uhr  zu einem gemeinsamen Frühstück  
im  Café Angelo  im Evangelischen Ge-
meindehaus bei der Evangelischen Kirche. 
    
Kleiderkammer Hausach   
Die Kleiderkammer Hausach  im Keller 
des Kindergartens Sternschnuppe ist mitt-

wochs geöffnet außerhalb der Schulferien 
von 16.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. Spen-
den können in dieser Zeit abgegeben wer-
den. Erhältlich sind Kleidung und Hausrat 
nach Terminabsprache unter 07831/9669-
14. Anschrift: In den Reben 38, 77756 Haus-
ach. 
    
Selbsthilfegruppe „Achterbahn der Ge-
fühle“   
Die Selbsthilfegruppe „Achterbahn der Ge-
fühle“ trifft sich am Mittwoch, 12. Februar 
2025  von 18.00 bis 19.30 Uhr im Grup-
penraum der Diakonie Hausach, Eichen-
straße 24. Nähere Informationen dazu gibt 
es über die Telefonnummer 07831 / 9669-0. 
    
Diakonie Hausach „Club Lichtblick“ 
Die Gruppe Lichtblick trifft sich am Don-
nerstag, 13. Februar 2025  zum Waffeln 
backen. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr im Di-
akonischen Werk Hausach. 

BUNDESTAGSWAHL  2025
Testen Sie unser E-Paper GRATIS

vom 19. bis 26. Februar 
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Ihr   Werbepartner   für   die   RegionIhr   Werbepartner   für   die   Region
47 Amtliche Nachrichtenblätter  
aus einer Hand

Profitieren Sie mit Ihrer Anzeige  
von der hohen Akzeptanz und  
Glaubwürdigkeit unserer Amtlichen  
Nachrichtenblätter und werben Sie  
in einem seriösen Umfeld.

Gesamtauflage78.000 Exemplare!

Achertal
-  Achern mit Achern Stadt, Fautenbach, Gams-

hurst, Großweier, Mösbach, Oberachern, Öns-
bach, Sasbachried, Wagshurst Auflage: 3.700

-  Renchen mit Erlach, Ulm Auflage: 2.000

-  Sasbach mit Obersasbach Auflage: 1.300

Hanauerland
-  Auenheim mit Leutesheim Auflage: 2.000

-  Bodersweier mit Querbach, Zierolshofen 
Auflage: 1.600

-  Kork mit Neumühl, Odelshofen Auflage: 2.650

-  Willstätt mit Eckartsweier, Hesselhurst, 
Legelshurst, Sand Auflage: 2.400

-  Rheinau mit Freistett, Diersheim, Haus-
gereut, Helmlingen, Holzhausen, Honau, Linx, 
Memprechtshofen, Rheinbischofsheim 
Auflage 3.700

Renchtal
-  Appenweier mit Nesselried, Urloffen  

Auflage: 2.450

-  Bad-Peterstal Griesbach Auflage: 750

-  Durbach mit Ebersweier Auflage: 1.500

-  Lautenbach Auflage: 600

-  Oberkirch mit Bottenau, Butschbach-Hessel-
bach, Haslach, Nußbach, Ödsbach, Ringelbach, 
Stadelhofen, Tiergarten, Zusenhofen  
Auflage: 3.500 

-  Oppenau mit Ibach, Lierbach, Maisach, 
Ramsbach Auflage: 900

Vorderes Kinzigtal
-  Berghaupten Auflage: 700

-  Gengenbach mit Bermersbach, Reichen-
bach, Schwaibach Auflage: 2.600

-  Ohlsbach Auflage: 1.000

Oberes Kinzigtal
-  Haslach mit Fischerbach, Mühlenbach,  

Hofstetten, Steinach Auflage: 8.000

-  Hausach mit Gutach, Hornberg  
Auflage: 2.700

-  Wolfach mit Oberwolfach, Bad Rippoldsau- 
Schapbach Auflage: 2.700

-  Alpirsbach mit Ehlenbogen, Peterzell,  
Reinerzau, Reutin, Römlinsdorf Auflage: 1.100

-  Schiltach (Schenkenzell) Auflage: 1.550

Lahr Umland
-  Friesenheim mit Heiligenzell, Oberschopf-

heim, Oberweier, Schuttern Auflage: 3.200

- Hugsweier Auflage: 250

- Kappel-Grafenhausen Auflage: 500

-  Kippenheim mit Schmieheim Auflage: 900

-  Kippenheimweiler / Langenwinkel 
Auflage: 350

- Kuhbach Auflage: 300

-  Mahlberg mit Orschweier Auflage: 850

-  Meißenheim mit Kürzell Auflage: 1.500

- Mietersheim Auflage: 280

- Reichenbach Auflage: 550

-  Rust Auflage: 2.000

-  Schuttertal mit Dörlinbach, Schweighausen 
Auflage: 1.050

-  Seelbach mit Schönberg, Wittelbach 
Auflage: 1.650

- Sulz Auflage: 700

Offenburg Umland
-  Bohlsbach Auflage: 400

-  Elgersweier Auflage: 600

-  Fessenbach Auflage: 380

-  Goldscheuer mit Hohnhurst, Marlen, 
Kittersburg Auflage: 1.500 

-  Gottswaldgemeinden mit Bühl,  
Griesheim, Waltersweier, Weier Auflage: 3.100

-  Hohberg mit Diersburg, Hofweier,  
Niederschopfheim Auflage: 2.100 

-  Neuried mit Altenheim, Dundenheim,  
Ichenheim, Müllen, Schutterzell Auflage: 3.100

-  Ortenberg Auflage: 1.000

-  Windschläg Auflage: 650

-  Zell-Weierbach Auflage: 900

-  Zunsweier Auflage: 850
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